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Vorbemerknng.

Wenngleich das OstpreußischeProvinzialrecht

bereits im Jahr 1801 diejenige Revision erhalten

hat, welchedie allgemeine Gesetzgebungden Pro-

vinzialrechten bestimmt hatte; «so·hat dasselbe

doch gegenwärtigeiner erneuerten Revision unter-

worer werden müssen. Bedeutende Theile der

bürgerlichenVerhältnissedes Landes hatten in

dem; seit der Revision von 1801 verflossenenZeit-

raume sichso sehr anders gestaltet, dasz das Ost-

preußischePeovinzialrechtauf sie nicht mehr an-

wendbar war und die Gränzen der Anwendbar-

keit dieses Gesetzbuchswiederum zweifelhaftge-

worden waren.

Die wiederholte Revision fand hiernach von

selbst ihre Bestimmung hauptsächlichdarin, das
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im Jahre 1801 publicirteQstpreußischeProvinziak

recht den gegenwärtigbestehendenVerhältnissendes

Landes und seinerBewohner anzupassen, die nicht

mehr geltenden Vorschriften wegzulassenund da-

gegen die später hinzugekommenenaufzunehmen,

zweifelhaft gewordene Vorschriften und Lücken zu

ergänzenund hervorgetretene Bedürfnisse in der

Provinzial-Gesetzgebungzu berücksichtigen.
Das Justiz-Ministerium für Gesetzrevision

übertrugdie Vorarbeiten dieses Geschäft-z

dem Geheimen Justiz- und Tribunalsrath, Pro-

fessorDr. Neidenitz zu Königsberg,

dem Tribunalsrath Dr. Bobrick zu Königs-

berg,
—

dem Ober-Landesgerichtsrath Bauer zu Jn-

stetburg
und dem Kommerzien- und Admiralitätsrath

"

Beckerzu Königsbekg,

welche unter Beitritt des Professors«Sims on

die Von den Ober-Landesgerichtenzu Königsbekg

nnd Insterburg ausgearbeiteten Entwürfemit den

Depntirten der KöniglichenNegiernngen zu Kö-

nigsberg und Gnmbinnen,

RegierungsräthenBoßart nnd Koch,

und den landständischenDeputirten
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l. Aus-dem Stande der Ritterschafu
Ritter Von Sandem

.

Landschastsrathvon Kurorvski,

Landschastsrath von A u e r s w a ld,
- Justiztath Dr. von Batocki,

ll. Aus dem Stande der Städte:

Kkiminalrath Brand zu Königsberg,

Landvoigtey- Gerichts - Director O ls z e w s ki zu

Heilsberg,
Ill. Aus dem Stande der Landgemeindem

BürgermeisterKroszewski zu Guttstadt,.

Actuarius Dettmann zu Sczwiczlauken
einer fortgesetztenvielseitigenBerathung unterzogen.

Die Kommissarienund Deputirten haben die-

fem Geschäftemit einer ausgezeichnetenSorgfalt
und Gründlichkeitsich gewidmet und den solcher-

gestalt revidirten Entwurf des OstpreußischenPro-

vinzialrechtsdem Justiz-Ministerium für Gesetzw-
vision eingereicht. Der Entwurf ist im Ministe-
rium einer- nähern Prüfung unterworfen, bei

welcher das Justiz-Ministerium nur selten Ge-

legenheit gehabt hat, von dem Entwurse abzu-.

weichen. Die Fälle, in welchendasselbesichdazu

bewogen fand, sind in den Motiven an den be-

treffenden Stellen angeführt.
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Das -·-OstpreußischeProvinzialrecht Von- 1801

lieferteübrigens einen überzeugendenBeweis der

Unzweckmäßigkeitder seingerichtetenBehattdlungs-
weise, das Provinzialrechtin Zusätzezum Allgem.
Lande-echtzu zerlegenund als—solchezusammen zu

stellen. Schon dieseBezeichnungist unrichtig, weil

provinzialrechtlicheBestimmungenübetallkeine Zu-
sätzezum Allgem. -Landrecht,-sondernGesetzesind,

welche den letzternVorgehen, mithin diese Von dei:
Anwendbarkeit ausschließen,Ausnahme-GesetzeVom

gemeinen Rechte; Wie nachtheilig für die Ueber-

siehtlichkeitund für das wissenschaftlicheStudium

eines Provinzialrechts eine- solche feagmentarische
Behandlung zumal bei einem Pattikularrechte von

reichhaltigemStoffe ist, liegt Von selbst-Vor. Das

Justiz-Ministerium hat daher bei der Uebel-arbei-

-tung des von der KommissionabgefaßtenEntwurfs

diese Behandlungsart verlassen und denselbenin

ein anderes, übersiehtlicheresSystem umgearbeitet.

Berlin den 31. December 1836.

von Kamptz.
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Einleitung.
Zu §. 1—-3.

Der, die Anwendbarkeit des OstpreußischenProvinzial-

rechtsbetreffendeZusatz 1. §. 1— 3. des Provinzialrechts

von «1801 hatte seine praktische Gültigkeit verloren und

mußtedaher nach den gegenwärtigenVerhältnissen-verän-
dert werden.

»

Der §. Z. des Zusatzes im Ost-preußischenProvinzial-
recht von 1801 ist hier weggelassen,weil er nicht privat-
rechtliche,sondern staatsrechtliche Verhältnissebetrifft, und

sich daher von selbstVersteht-
Die ständischenDeputirten haben auf Weglassung

des 2ten Zusatzes zum OstpreußischenProvinzialrerht von

1801 angetragen, weil

a. keine Bestimmungen vorhanden sein, welche den Na-

men eines Statuts Verdienen sollten,
b. eigenthümlicheRechte, — welche auf Privilegien sich

gründenoder in den Hypothekenbücherneingetragen
worden, durch unterlassene Eintragung in das Pro-

vinzialkechtihre Kraft nicht verlieren

c. Statuten einzelner Gemeinheiten und Gesellschaften

erst durch landesherrlicheBestätigungGesetzeskraster-

halten und die vorhandenen nach §. 61. 62. der Ein-

leitung des Allgem· Landrechts durch das Provinzials
recht nicht aufgehoben werden

d. die einzelnen Städte, wenn sie besondere Statuten

für sich hättenhaben wollen, selbigeinnerhalb Z Mo-

nate nach Publikatiou hättenentwerfen sollen.
Motive. Ostpreußem a
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c. ProvinzialsGewohnheitsgesetzeund Observanzencon-

tra legem längsthatten angemeldet werden sollen
und daherwegfallem wenn sie nicht angemeldet
sind, praetek lege-n aber nach der Bestimmung
des §. 4. in der Einleitung des Allgem. Landrechts

auch ohne Einschaltung in das Provinzialrecht in

Kraft erhalten würden.

Die Commissarien haben daher diesen 2ten Zusatz in

ihrem Entwurf aus-scheiden lassen. Das Justiz-Ministe-
rium kann zwar nicht allen angeführtenGründen durch-

weg beitreten, hat aber dennoch jenen Zusatz nicht wieder

aufgenommen, da dem Inhalt desselbenbereits anderwei-

tig vorgesehen wird und im Publicationspatent noch wei-

ter vorzusehen sein dürfte, es hier aber nicht am rechten
Orte steht.

Die Zusätze3 und 4. des OstpreußischenProvinziab
rechts von 1801 scheiden aus, weil ersterer durch die Ein-

führunggleicher Münzen im ganzen Staat und letzterer
durch die Maaß- und Gewichtsordnung vom 16ten Mai
1816 aufgehobenist, dasjenige absc, was historischesInte-

resse har, sowohl in Provinzialrecht von 1801 und an an-

dern Orten genügendbewahrt ist.



.-3..

Erster Theil.
Bücgerliches Recht.

E r st e r T i te l.

Sachenkecht.

Erster Abschnitt

Von den Rechten des Staats und der Untertha-
nen in Ansehung des Meeres und anderer öf-

fentlichen Gewäsfer, der Landstraßen, jagdbaken
Thiere und herrenloseu Sachen.

(2illg. Landrecht Th. li. Tit. 15.)

Zu §C. 4 —- 19.

Diese §§ enthalten lediglich die Bestimmungen des

Zusatzes 229 des OstpreußischenProvinzialrechts von 1801

und bedürfendaher an sich und materislitek keiner Recht-

feetigung.
Zu Es. 20 —- 28.

Das Ober-Landes-Gericht zu Insterburg hatte diesen

Zusatz in seinen Entwurf unverändert aufgenommen,weil,
wie bei den Berathungen über den Entwurf bemerkt ward,

dasselbe in seinem Bezirke nicht so leicht Gelegenheitgehabt
hatte, die Mängel desselbenkennen zu lernen.

Der KönigsbergscheEntwurf hat dagegen diesenZusatz

umgearbeitet und die Königl. Regierung hat diese Umar-

beitung adoptirt, zumahl seit Publieation des Provinzials
rechts in der Verwaltung des Betnsteinregald die Unde-

tnng getroffen,daß dasselbe nicht mehr für Königl«Rech-

nung Verwalter wird, sondern Verpachtetist.
a L
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Der Zusatz 228 des OstpreußischenLandrerhts ist in

dem revidirten Entwurf wesentlich beibehalten und hat in

den Berathungen nur unerhebliche, größtentheilsdurch in-

zwischen eingetretene VeränderungenherbeigeführteModi-

sirationen erlitten. Sie betreffen mehrentheils die Strafen
der Bernstein- Defraudationen.

Der §. s. des Zusatzes 228 hat eine Modification
erhalten, weil die Bestimmung einer Strafe gegen Perso-
nen, wider welche nur der Verdacht einer Bernsteineontraven-
tion eintreten kann, leicht zu Mißgriffender Strandwäch-
ter verleiten kann. Es ist dafür der §. 23 substituirt.

Die §§. 9 und 10. des Zusatzes 228 des Provinzial-
rechts bestimmten Strafen sind nach Maaßgabe der §§.

24. 25 und 26. in den Conferenzen durch die Pluralität

ermäßigt. Die ständischenStimmen waren gleich und

wurde die Mehrheit durch Zutritt zweier Kommissarien
in Uebereinstimmungmit dem Abgeordneten der Regierung
constitnirt. Die Minorität wollte die höchsteStrafe nur

bis fünfjährigemGefängnißerstrecktwissen. —

Von Seiten des Justiz-Ministeriums ist dies alles

weiterer Erwägung um so mehr anheimgestellt,als wegen

dieses Gegenstandes bereits anderweitige Verhandlungen
schweben-

Zu §. 29.

Diese Bestimmung des Zusatzes 16 ist einstimmig
beibehalten, weil er sich in dem Landrecht von 1620, 1685

und 1721, Buch 3 Titel l. Artikel 5. §. s. gründet.

Zu §. so.

Es ist in den Berathungen einstimmigdarauf ange-

tragen worden, den aus Anweisung der vormaligen Ge-

setzkommissionin den §§. 1 —- 18. des 15ten Zuiatzes
aufgenommenen, sogenannten Geist der Fischerordnungen
nichtim Detail aufzunehmen, vielmehr auf die neue- in

der Bearbeitung sich befindende, Fischerordnungsich zu
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beziehen,bis zu deren Erlassungaber es bei den bisheri-
gen Fischerordnungen zu belassenund auf dieselben im all-

gemeinenzu Verweisen.

Zu §. 31.

Die ständischenDeputirten haben einstimmig das

Wort»Jederman n« dahin declarirt, daß es nicht Je dem,
sondern nur den Fischendenfreistehe,Seeprodurte in der Ostsee
zu suchen, da aus der Verbindung mit dem Worte «bei
der« schonhervorgehet, daß diese Befugniß nur den Fischen-
den zukomme und weil- wenn es Jedem freistände,See-

produrte am Strande der Ostsee zu suchen, dem Regel
des Bernsteins durch hierdurch veranlaßte Gelegenheitzum

Desraudiren großer Nachtheil erwachsen könne. Das Ju-

stiz-Ministerium kann im Allgemeinen dieser Bemerkung
nur beitreten, hat aber geglaubt, dieses zur weitern Erwa-

gung anheimstellenzu müssen,da Befugniß zur Strand-

fischerei vorhanden, dieselbe ihm aber in Ansehung der

Fisches-eiin der Ostsee nicht bekannt sind.

Zu §. 32.

Dieser Grundsatz gründet sich in »denFischerordnun-
gen für das frische Haff vom Jahre 1788 und für das

Kurische Hafs von 1787 und 1794 und ist in den Zusatz
17 des Provinzialrechts von 1801 aufgenommen-

Zu §§. 33 —38.

Diese vom Allgem. Landrechte abweichenden Disposi-
tionen sind aus der Forstordnung vom Z. Dezember1775

geschöpftUnd im Zusatz 232 zum OstpreußischenProvin-

zialrechtVon 1801 enthalten.
«

Der s. 33. bestimmt, daß die Güter, welche vor dem

Z. Dezember 1775 mit adelichen Rechten besessenworden-
in der Regel die uneingeschränkteJagd-gerechtigkeithaben-
ohne den Titel besondersnachweisenzu dürfen,wie solches
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in Preußen mit wenigenAusnahmen von Alters her an-

genommen worden ist-
Die Forstordnung vom Z. Dezember1775 Tit. x.

§. i. verordnet dagegen, daß Niemand die Jagdgerechtigs
keit ausüben dürfe, dem sie nicht ausdrücklichverliehen-
oder der sie nicht durch einen andern rechtmäßigenTitel

besonders durch das Normaljahr Von 1740 erworben habe.
Daher ward im ProvinzialrechtZusatz 232 angenommen,

daß alle Güter, welche mit adelichen Rechten vor dem Z-

Dezember 1775 besessen,als mit der Jagdgerechtigkeitfür
beliehen, in der Regel zu erachten sind. Der letztgedachte

Zusatz ward deshalbangenommen, weil Von diesemGrund-

satz Ausnahmen vorhanden sind, zu welchen unter andern,
bei den adelichen Gütern, welche an der Capvkvmschm

Heide grenzen, in welcher das zur hohen Jagd gezählte
Elendwild von der Jagdgerechkigieitjener Güter ausge-
nommen ist. Die Königl. Kabinetsordre vom 25. April
1816 hat bei den darüber entstandenen Zweifeln den

Grundsatz, daß diesenGütern, nemlich, welche vor dem

s. Dezember 1775 mit adelichen Rechten besessen, auch

die hohe Jagd zustehe, ausdrücklichbestätigt.
Die zweiteHälftedieses § ist ebenfalls aus dem Ost-

preußischenLandrecht von 1801 beibehalten, jedoch mit der

näherenBestimmung:daß die im Gemenge mit unadeli-

chen liegenden adelichen oder Rittergüterwenigstens3 kul-

mische Hufen nach gegenwärtigenPreußischenMorgen

betragen müssen,ausgenommen-
Die ständischenDeputikten haben beim §. 34. darauf

angetragen, daß auch die Dachse der hohen Jagd zuge-

rechnet werden mögten, um diese sehr nützlichenThiere

vor dem gänzlichenAusrotten zu bewahren. Die Königl»

Regierung zu Königsberghat indessen in ihrem Schrei-
ben vom 25. Dezember 1835 sich gegen diesen Antrag

erklärt, weil durch eine solche Festsetzung diese Thierart
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allen- denjenigenJagdeigenthümernentzogen werden wür-

de, welche nicht gleichzeitigim Besitz der hohen Jagd
sich befinden, welches der Fall bei den meisten köllmischen

Gutsbesitzern und bei den Domainen und Mist-veräuße-

rungen sein würde, mit welchen die mittlere oder nur die

niedere Jagd mit verkauft worden; es würden daher alle

diese Jagdeigenthürnerdurch die in Antrag gebrachteBe-

stimmung in ihren wohl erworbenen Rechten um so mehr

beeinträchtigtwerden, als diese Thierart gerade zu den

nützlichengehöreund die Besitzer der Rittergüterdagegen
zum Nachtheil aller dieser zur mittel und niederen Jagd
Berechtigten allein bevortheilt waren. Die Regierung
glaubt, daß der gewünschteZweck schon hinlänglichda-

durch würde erreicht werden, wenn die Dachse aus der

Klasse der dem freien Thierfang unterworfenen Thiere G.
37.) gestrichenwürden. Das Justiz-Ministerium hat sich
nicht für ermächtigtgehalten, nach diesen Vorschlägendas

Provinzialrecht abzuändern,sondern muß diesen Gegenstand
fernerer Beschlußnahmeanheimstellen. Dagegen hat das-

selbe kein Bedenken getragen, aus Veranlassung eines Pra-

cesseådie Auerhennen den Auerhåhnenhinzufügen
Jm §. Zö. sind aus gleichem Grunde den Birkhähs

nen auch die Birkhühnerzugescht

Zu §. 37.

Auch ist in einem Rechtsstreit zur Sprache gebracht
worden: ob die zur hohen Jagd Berechtigten währendder

Schonzeit Hirschbullenzur eigenen Consumtion zu schießen

befugt sind?

Das Erienntniß des Crirninalsenats des Ober-Lan-

desgerichtszu Königsberghatte die Regative angenommen
und den Jäger in 200 Thlr. Strafe und im Unverwei-

gensfall zu sechsmonatlichemZuchthause, imgleichenin sub-

siaiatn die Besitzerinn des Rittergut5, welcherdie hohe
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Jagd zustand, zur Erlegung der Strafe Verurtheiltz das

Königl. Tribunal hat aber dagegen beide freigesprochen
und die Kosten der Untersuchungniedergeschlagen.

.

Bei der Berathung über den Entwurf waren die

ständischenDeputirten einstimmig der Meinung, daß mit

eben dem Rechte, mit welchem die zur mittlern Jagd Be-

rechtigten Rehböckezur eigenen Consumtion zu schießen,

befugt sind, auch denzur hohen Jagd Berechtigten die

Befugniß, Hirschbullenwährend der Setz- und Hege-
zeit zu ihrer Consumtion zu schießenzustehen müsse,
und haben daher auf die ausdrückliche Aufnahme dieser

Bestimmung angetragen. Das Justiz-Ministerium hat die-

sen Antrag in den §. berücksichtigt,in welchem jedoch

durch ein Druckversehen Hirschbutten, anstatt: Hirsch-
bullen gesetztist.

Die Gründe für und wider find in den beiden Ge-

richtshoer ausführlichvorgetragen und in den Vorar-

beiten zum Ostpreußischen Provinzialrecht S-

63. ff. abgedruckt.
«

Im OstpreußischenProvinzialrecht Zusatz 16 §. 5.

ist zwar der Befugniß der zur hohen Jagd Berechtigten,
währendder Schonzeit Rehböckeund Schweine zur eige-
nen Consumtion zu schießen,nicht erwähnt. Wenn aber

die nur zur mittlern Jagd Berechtigten sie haben; so steht
sie den Inhabern der hohen Jagdgekechtigkeitwohl noch
um so mehr zu.

Zu §. 39.

Der Zusatz 14 des OstpreußischenProvinzialrechts ent-

hält nur den Grundsatz, daß die Jagdfoigen üblich
sei, ohne über die Art ihrer Ausübung sich zu äußern-
Die Hinweisung auf die Forstordnung vorn Z. Dezember
1775, welche darüber Bestimmungen enthält,ist einstim-
mig von den Deputirten aufgenommen, weil die Vor-
schrift des Allgem. Landrechts §. 133., nach welchem der-
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jenige,welcher die Jagdfolge ausüben will, sein Gewehr

auf seinemRevier zurücklassensoll, unpractischist«indem er

sich dadurch der Gefahr aussetzen würde,sein zurückgelasse-
nes Gewehr-, was oft den Werth des verfolgten Wildes

mehrfachübersteigt,nicht so leicht wieder zu finden, oder

entwendet zu sehen-

Zu §". 40.

Dieser § enthänbuchstenichden Zusatz 240 des Ost-

preußischenProvinzialrechtsvon 1801.

Zu §. 41 — 49.

Diese §§ enthalten wörtlichden Zusatz 226 des Pro-

Vinzialrechtsvon 1801, aus dessen §. 6. jedoch die Verab-
- folgung des Holzes zu Knüppeldärnmenin den §. 46. nicht

aufgenommen ist, weil sie in jener Allgemeinheit nicht zu-

trifft und wenn diese Verbindlichkeit Statt findet, dies auf
besondern Titeln beruht, mithin außer dem Provinzialrecht
liegt.

§. 50.

Die abgeänderteFassung ist Von den Ständen gebil-v
ligt worden.

Diese Bestimmung ist aus dem Zusatz 13 des Pro-

vinzialrechtsübernommen und hat aus» allgemeinen legi8-
latokischenGründen und zur Vermeidung unangenehmer
Contestationen den Zusatz erhalten, daß es dabei keinen Un-

terschied machen soll, ob der Finder dabei sogenannterZau-
bermittel fich bedient oder Polizeigesetzeübertreten hat oder

nicht. Die StändischenDeputirten haben sich hiermit ein-

oerstandenerklärt.

Zu §. 51 und §. 52.

Diese §§ beruhen auf dem 234sten Zusatz. Die Aka-

demie zu Königsberg scheidet indessenbei ihrer veränderten

Verfassunggegenwärtigaus. Der Umfang des den §. öl.
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gedachtenStadt-Kämmerein,zustehendenAbsahrts- und Ab-

schoßrechtzist so genau nicht bekannt und gehörtauch nicht
in das Provinzialrechtz der revidirte Entwurf hat geglaubt
daß der Zusatz: »in der jetzt hergebrachtenArt« die gehö-
rige Vorsorge gewährenwerde.

Zu §. ös.

Dieser §, welcher das Normaljahr für Westpreußenbe-

stimmt, ist durch das Edict vom »Is. Dezember1798 auch

auf Ermland erweitert und bereits im Zusatz 18 des Ost-

preußifchenProvinzialrechts enthalten. Die- Ausnahme in

jenem Edicte in Rücksichtder noch nicht allodisicirtenLehne
dahin, daß der Fürst-Bischof und das Domkapitel auf

dieses Normaljahr keine Ansprücheauf das Lehnseigens
thum gründen dürfe, ist schon durch die Zusätze des

Provinzialrechts 61. 62 und 63. bestätigt. Wenn auch

gleichder Zusatz 60. s. 1. nicht in den revidirten Entwurf

aufgenommen ist, weil er nur eine Thatfache anzeigt und

keine Bestimmung enthält; so bedarf es auch hier dieser

Vermehrung um so weniger, als vom Bischof und dem

Domkapitel niemals Ansprücheauf das LehnssObereigens
thum gemacht worden-

Zu §. 54."

Dieser bereits im Zusatz 19. enthaltene § ist aus dem

Edict vom s. November 1773 für Ost- und Westpreußen

entnommen und ein vom Landesherrn den freien Gutsbe-

sttzernzugestandenesVorrecht,

daß ihre Dienstpflichtigkeiterst durch eine 501ährige
Verjährungsowohl vom Domanium, als von andern

Gutsbesitzern erworben werden könne.

s. 55.

Dieser § beruht auf ver Bestimmung des §. 32 und

ist in dem revidirten Entwurf nur der Uebersichtwegen

ausgenommen-
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Zweiter Abschnitt.

Vorn Eigenthum.
Zu §. 56-—61.

Ueber die Beibehaltung dieser §§ und des Zufatzes 7

des OstpreußifchenProvinzialrechts sind die Ansichten der'

Commissarienund StändischenDeputirten in zwei Sessio-
mn verschieden gewesen.

Bei dem erstenVortrage ward angenommen, daß der

Zusatz 7. des Provinzialrechts in seiner bisherigenFassung
nicht beibehalten werden dürfe, weil die Verfassung in Rück-

sicht der Besitzsähigkeitder Menoniten schon zur Zeit der

Publikation des Provinzialrechtsirr-mittelst so sich verändert

habe, daß die Bestimmungen dieses Zufatzes nicht mehr

hättenangewendet werden könnenund daß er auch an sich-

nicht zur Aufnahme in das Provinzialrechtsich eigene,weil

Menoniten nicht allein in Ostpreußen, sondern auch in

Westpreußenin größererZahl und überdetn auch noch in

andern Provinzen ansåßigsein. Man hielt vielmehr da-

für, daß die Bestimmung über die Rechte der Menoniten

zur AllgemeinenGesetzgebung zu verweisen und in sofern

diese sie nicht aufnehmen sollte, daß alsdann von Seiten

der allgemeinenGesetzgebungein Auszug aus den einzel-
—nen, die Rechte der Menoniten betreffenden Edicten gefer-.
tigt und wenn auch dieses nicht geschehensollte, eine Be-

zugnahme aus die Edicte in die allgemeine Gesetzgebung
eingerücktwerden möchte.

Als Grund dieses Antrages wurde angeführte

l) die einschränkendenBestimmungen der Besitzsähigkeit
der Menoniten schlagen eigentlich in das Staatsrecht

ein, weil die Militairpflichteine allgemeinePflicht sei.

2) weil Menoniten in mehreren Provinzen ansäßigwären-

Bei einem zweitenBeschlusse ward indessen dieseAn-
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sicht aufgegebenund angenommen, daß es rathsarn sei,
die gegenwärtiggeltenden prooinzialgesetzlichenBestim-
mungen in das Provinzialrecht aufzunehmen, da die

Rechtsverhältnisseder Menoniten sowohl staatsrechtlicher
als privatrechtlicherNatur sein. .

.N·ach dieser allerdings zweckmäßigenund mit dem

Vorgange des OstpreußischenProvinzialrechts übereinstim-
menden Ansicht sind die CH. 56—61. des revidirten Ent-

wurfs abgefaßtund in dieselben die weitern gesetzlichen
Bestimmungen über diesen Gegenstand aufgenommen.

Zu §. 62.

Beruht auf decn ProvinzialrechtZusatz 20.

Zu §. 63.

Die Deputirten der Stände haben gegen den Wider-

spruch der Regierungs-Commiffarienauf die Festhaltung
dieses Zusatzes s. des OstpreußischenProvinzialrechtsange-

tragen, weil die regulirten Bauern und andere ländliche

Grundbesitzervermögedes ihnen verliehenen Eigenthums
sich häufigfür berechtigt halten, ohne Erlaubniß der Poli-

zei-Behördeneue Gebäude zu errichten und alte zu verle-

gen, und daß die Verwaltungs-Behördennicht befugt sein,
sie hierin einzuschränkenEs sind über diesen Gegenstand
entgegengesetzteAnsichten in den Berathnngen und selbst
in den Behörden geäußert,aus deren Vereinigung der

§. 63. entstanden ist, welcher auf den Unterschied zwischen
Gebäuden,welche in Städtenoder Dorfern liegen und de-

nen, welche dazu nicht gehören,gegründetist.
Das Justiz-Ministerium muß die Würdigung und

Beurtheilungweiterem Ermessenanheim geben. Die Gründe-

1) daß die Nothwendigkeiteiner Genehmigungzur Anle-

gung oder Verlegung der Feuerstellen sich als eine zu

große Einschränkungder natürlichenFreiheit darstellt-,
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insofern für andere Eigenthümerkeine Gefahr zu be-

fürchten, -

2) daß die Genehmigungeine Untersuchungin loco er-

fordert und hieraus eine nachtheiligeVerzögerungverur-

sacht werden kann, und

Z) daß jeder Eigenthümerschon aus eigenem Interesse
nicht zu seinem Nachtheile bauen wied,

mögtees indessennicht theilen. Es sind hierbei wichtige
und höhereInteressen, selbst das der ganzen Provinz und

ihrer FeuersSocietåten zu berücksichtigenund man faßt

überhauptdie Bau-Polizei in einem zu engem Sinne

auf, wenn man sie nur in Rücksichtaus Feuers-Gefahr
beurtheilt, Menschenlebeninteressirt dabei nicht weniger.

Zu §. 64.

« Dieser § ist aus dem Zusatz 12. beibehalten, weil die

Verschiedenheitder auf Observanzen beruhenden Termine

sich wahrscheinlichauf eigenthümlicheOertlichkeiten grün-
dete, und wenn sie auch vielleicht durch Verwechselungdes

Julianischen und Gregorianischen Kalenders veranlaßtwor-
den sein mag, doch einmal hergebracht ist und wäre sie
nachtheilig, von den Betheiligten selbst abgestellt werden

würde. ,

Jn Ansehung des zweiten Absatzes dieses § hatte das

Königl.Ober-Landesgericht zu KönigsbergVorgeschlagen,
die erheblichstenBestimmungender Strom-, Deich- und

Uferordnungvom 14. April 1806 §. 90. Nr. 11. 12 und

13. in den Entwurf aufzunehmenz die StändischenDepu-
titte haben aber diesen Antrag nicht angenommen , sondern
in dessen Stelle vorgeschlagen, auf die Strom-, Deich-
und Uferordnung zu verweisen. Der revidirte Entwurf hat
in seiner gegenwärtigenFassung sieh diesem Antrage ange-

schlossen,für die definitive Fassung ist indessender Vor-

schlagdes Königl.ObersLandesgerichtSunbedenklichvor-
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zuziehen. Ein Provinzialrechtmuß, wenn es seinemZweck

ganz entsprechensoll, alle materiellen Bestimmungenderge-
stalt enthalten, daß die Einwohner aus demselben ihre
Rechte und Pflichten übersehenkönnen und nicht mehr ge-

nöthigtsind, deshalb die großeMenge so leicht in Verges-
senheit gerathender und für wenige zugänglicheeinzelne
Verordnungen zur Hand zu nehmen. Daher ist bei die-

sem, so wie bei den übrigenProvinzialrecht, wenn auf ein-

zelne Verordnungen verwiesen worden, immer unterstellt,

daß bei der definitiven Redaction die darin nur in Bezug
genommenen einzelnenVerordnungen ihrem dispositioenJn-

halt nach in den Text des Provinzialrechtsausgenommen
werden.

Zum §. 65.

Hiernächstwurde abweichendvon der Bestimmungdes

Allg. Landrechts §. 428. und dem Zusatz 24. des Provin-

zialrechtsund des Edicts Vom 1. Mai 1803 angenommen:

n) daß alle Psandungen sowohl auf geschlossenen,als un-

geschlossenenFeldern zulässigsein, wenn fremdesVieh
übergetreten,

b) daß es keinen Unterschiedbewirke, ob das Vieh unter

Aufsicht eines Hirten geweidet,und

c) eben so wenig, ob ein Schade Verursacht oder nicht-
weil, wenn diese Unterschiedegemacht werden sollten

l) die Untersuchunghierüberzu schwierigsein würde,

L) ein Schade durch das bloßeUebertreten mehr oder

weniger,fast immer verursacht werde;

s) eine EntschädigungVom Hirten (in der Regel die

ärmsteKlasse der Landleute) nicht zu erschwingen
sei, und die Bestrafung desselbenim Interesse des

Beschädigtennicht liege.

Diese Grundsätzesind bei ihrer offenbaren Billigkeit
und bei dem übereinstimmendenWunsche und da sie mit
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den provinziellenVerhältnissenübereinstimmen,in den revi-

dirten Entwurf aufgenommen.

Zu §. 66.

Dieser § betrifft den Ausbewahrungsort des abgepfäni
-deten Viehes und stimmt im Wesentlichen mit dem 25sten

Zusatz des OstpreußischenProvinzialrechts überein. Die in

dem letztern enthaltene Bestimmung, daß es gestattet sei,

abgevfändetesVieh an die Gutsherrschaft abzuliefern, hat

wegen ihrer großenUnbilligkeitin der Art um so weniger
beibehalten werden können,als die Verhältnisseder Guts-

herrn zu ihren Bauern sich seit dein Jahre 1801 wesentlich

verändert haben. Wenn, wie jedoch höchstselten der Fall
sein dürfte, auf dem Lande öffentlicheund überhauptbe-

sondere zur Aufbewahrung des abgepfcindetenViehes be-

stimmte Ställe vorhanden sind; so ergiebt die Sache sich
Von selbst. Allein außer diesemFalle, dem Gutsherrn auf-

zubütden,Pfandställeher-zugeben,um für seine Gutsleute,
die Auf ihren Grundstückenfremdes Vieh oder auch Vieh,
was den Mitgliedern der Dorfgemeine gehört,gepfändet
haben, aufzunehmen und bis zur Auslösungzu füttern,

wäre eine schwere Last, welche aus dem Verhältnisseder

Gutsherrlichkeitgegenwärtigum so weniger folgt, als die

Königlichenund Adelichen Bauern, Eigenthümersind und

die dem Grundherrn zustehendeGerichtsbarkeit und Polizei
kein ergiebiges Gutsherrnrecht ist. Sehr auffallend ist
übrigensauch die Bestimmung im Zusatz 25, daß wenn

der Gutsherr bei der Pfandung ein Interesse hat, also wenn

er das Vieh seiner Bauern pfandet, dasselbenicht aufbe-
wahren dütfe. Es ist daher vorgeschlagen, es dem Pfan-
dtt zu übekcsssemDas Provinzialrecht enthielt keine Be-

stimmungenüber das vorn Pfänder nach erfolgter Pfan-
dung zu beobachtende Verfahren. Die in §.2. ausgenom-
MM Bestimmung, das gepfändeteVieh selbstauszubewahi
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ren, oder wo es einen öffentlichenPfandstall giebt, da-

hin abzuliefern,nach welchen der Pfandee den Eigenthümer
sofort davon zu benachrichtigenhat und nach 3 Tagen auf

Versteigerungantragen kann, ist für beide Theile gleich
billig und gerecht,damit der Eigenthümernicht sein·Vieh

entbehre und der Pfander nicht mit der Fütterunglange
belastet werde, wodurch nicht selten Nachtheil für das ab-

gepsändeteVieh veranlaßt wird.

Aus gleichemGrunde ist auch der §. Z. Vorgeschlagen.
Die Bestimmung des §. 4., daß jedesmal der Ei-

genthümerdas Psandgeld zu zahlen verbunden sei undihm
nur der Regt-eßgegen den Hirten Vorbehalten bleibt, ist

deshalb vorgeschlagen,weil die Hirten fast immer durchaus

zahlungsunfähigsind und die nachtheiligen Folgen der

Nachlässigkeitdes Hirten jedenfalls den Beschädigtenwe-

niger treffen dürfen, als den Eigenthümerdes Viehes, der
den Hirten angenommen hat und dessenVieh derselbehütet.

Der §. 5. bezweckt, den Mißbräuchenvorzubeugen,
welche eigennützigeNachbarn sich hin und wieder erlaubt

haben, übergetretenesVieh, in Gegenwart mitgenommener
Zeugen zurückzutreibemohne dem Eigenthümerdes Viehez

Nachricht davon zu geben und nachdem dies mehrmalsge-

schehen, nachher eine beträchtlicheSumme als Pfandgeld
zu verlangen, und auf diese Art unter dem Schutz des be-

stehendenGesetzes einen eigenenmodus acqaikeuüi sich zu

verschaffen.
Im §. 6. ist vorgeschlagen,dem Beschädigtenzu gestatten,

das übergetreteneFederoiehund Schweine zu tödten,dieser

Vorschlag beruht auf den großenSchwierigkeiten,mit welchen

die Pfändung dieser Thiere Verbunden ist« Wenn hierbei
der Ausdruck: «tödten« und nicht der Ausdruck: »schie-

ßen« gebraucht ist; so ist dadurch dem Widerspruch mit

den Jagd- und Polizei-Gesetzenund dem Uebelstandevor-

gebeugt,daß unter diesem Borwande jeder ländlicheEigen-
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thümermit geladenem Gewehre seineFelder und Wiesen,

auf welche die Jagdgerechtigkeitihm«·-nichtzustebet, herum-

gehen dürfte und hierdurch einen Entschuldigungsgrundbei

beabsichtigtenJagddefraudationen hernehmen konnte. Da

dieser Vorschlag allgemeinunterstütztworden; so ist er in

den Entwurf aufgenommen

Zu §. 67.

Die StändischenDeputirten sind von dem Vor-schlage
des KönigsbergschenEntwurfs, welches die Bestimmungen
der Deich- und Uferordnungen vom 14. April 1806 in
das Provinzialrecht aufgenommen hatte , abgewichen und

haben das Pfandgeld nicht auf Z, sondern auf 2 Klas-
sen in quanto festgesetzt,indem sie die Psändungenauf

Deichen u. f. w. in eine Klasse mit den auf bestellten Fel-
dern gehegten Wiesen und Schonungen gebracht haben.
Sie haben überdem bei zwei bisher in den Gesetzen nicht

beachteten GegenständenPfändungenund Strafen vorge-
schlagen, nemlich rücksichtlich

s) der Torfbrüche,in welchen das Uebertreten des Vie-

hes, vorzüglichder Schweine, sehr schädlichist, und

b) gegen Fußgänger.
Was die Höhe des vorgeschlagenenPfandgeldes be-

trifft, so gründensich die Vorschlägeauf das Gutachten
der sachverständigenDeputirten, Vorzüglichderer von der

Ritterschaft und den Landgemeinen.
In Rücksichtder Ziegen ist der billige Unterschiedge-

Mschd ob sie an Orten übergetreten,wo sie Bäumen und

GesträuchenSchaden zufügenkönnen oder nicht, und sind

sie im letzten Falle mit Schaner in eine Klasse gesetzt
worden.

Die Bestimmungen über Warte- und Futtergeld grün-
den sich ebenfalls auf das Gutachten der Sachverständigen,
welche die in WestpreußenüblichenSätze auch für Ost-

Motior. one-teurem b



-.18...

preußenanwendbar gehalten haben. Es ist dabei jedoch

nachgelassen,einen andern Betrag nachzuweisen und folg-
lich bei höhernPreisen des Futters auch eine höhereEnt-

schädigungzu verlangen. Gegen Fußgängersind Pfan-
dungen und Strafen nur für den Fall vorgeschlagen,daß
die besäetenAecker nicht überhaltiggefroren sind.

Gegen diejenigen,welche ihr Vieh vorsätzlichauf frem-
dem Grund und Boden gehen lassen, ist Gefängniß-oder

Zuchthausstrafe Von 4 Wochen um so mehr vorgeschlagen,
als dieses Verbrechen häufig verübt wird. Endlich-ist
dem Eigenthümerdes über-getretenenViehes gestattet, den

Hirten an dessen Bestrafung er kein Interesse hat, und

dessen Armuth die Gewährungauf Entschädigungaus-

schließt, sofort zu entlassen, weil diese Befugniß das

stchersteMittel sein dürfte, den Hirten zu genauer Beob-

achtung seiner Pflicht anzuhalten·

Zu §. cis-

Das OstpreußischeProvinzialrecht betrifft im Zusatz
27 den Fall, wenn ganze Heerden Schaden zugefügtha-

ben, und giebt dabei ohne zu unterscheiden, ob dieselben
einem Eigenthümerallein, oder einer Commune gehören,

abweichend vorn Allg. Landrecht (Thl. l. Tit.XIv. §. 441)
dem Pfander die Befugniß, anstatt der Entschädigungfür
alles Vieh, was über-getretenist, wenn er gleich nicht alles

gepfändethat, Psandgeld zu nehmen-

Der Zusatz 23 im KönigsbergschenEntwurf schlägtdie

Reihefolgevor, nach welcher einzelneMitglieder der Corn-

mune zur Entrichtung des Pfandgeldes verhaftet sein sol-
len: in den Städten zuvörderstdiejenigen Mitglieder des

Magistrats und Stadtverordneten, welchindie Aufsicht über

die Feldpolizeibesonders übertragenund in den Dörsern
die Schulzen und Gerichtsmännern,und im Fall das
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Vieh der Gutsherrfchaft mit dem der Dorfseinwohnee zu-

sammen geweidet wird, zugleichdie Gutsherrschaft oder de-

ren Stellvertreter, einer für alle nnd alle für einen, nächst
diesen in gleicher Art sämmtlicheMitglieder der Stadt- und

Dorfsgemeine oder sonstige Einwohner, welche Vieh in
der gemeinenHeerde halten, Und in diesemFalle soll der Be-

schädigteberechtigtsein, die gepfåndetenStücke fo lange
zurückzubehalten,bis er Vollständigbefriedigt oder doch da-

für sicher gestellt ist.

Die StändifchenDeputirten haben zwar die dem Be-

schädigkennach dem Zusatz 27 zustehendeBefugniß,Pfand-

geld auch für die nicht abgepfändetenStücke zu Verlangen,
festgehalten,jedoch die im Zusatz 23 des Königsbergschen
Entwurfs bestimmte Reihefolge in Beziehung auf den Be-

schädigtennicht angenommen und dagegen vorgeschlagen

l) daß, wenn Heerden einer Conimune oder mehrerer Ei-

genthümerauf fremdem Grund und Boden geweidet
haben, derselbe Grundsatz festzuhalten, der gegen eine

PhysischePerson angewendet werden foll, neinlich,

daß die gepfändetenStücke für alles Vieh, welches ge-
weidet hat, haften und

L) daß dieser Grundsatz auch auf Heerden mehrerer phy-

sischenPersonen anzuwenden, welche ihr Vieh zusam-
men hüten lassen-

Nach diesen billigenund angemessenenGrundsätzenist
der S abgefaßtworden.

Ek ist sowohl auf den s. 140, als 141. zu beziehen,weil

die Befugniß (welche nach dem 27. Zusatz des Ostpreuß.

Provinzialrechtsdem Befchädigtenzustehen statt des Schm-

deneesatzeömit dem Pfandgelde sich zu begnügenund für

so viele Stücke das Psandgeld zu fordern, als der Scha-
den verurfacht, wenn so viel Stücke auch nicht gepfändet

worden) keinesweges aufgegeben werden soll-
b 2
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Derjenige, dessen Vieh wirklich abgepfändetworden,

mag seinen Regreß gegen die übrigenausführen. Dem

Beschädigtendarf nicht zugemuthet werden, in solche Weit-

läustigkeitensich einzulassen,Vielmehr soll zu seiner Sicher-

heit eine solidarische Last auf den abgepfändetenStücken

für das Pfandgeld wegen der nicht abgepfändetenStücke

liegen.

Zu §. 69.

Dieser § ist im OstpreußischenProvinzialrecht nicht

enthalten-
Die Ständischen Deputirten haben den Wunsch zu

erkennen gegeben,daß baldigst durch ein allgemeines Hü-

tungs- und Pfåndungs-Reglementeinem großen Bedürf-

nisse des Gutsbesitzerabgeholsen werden möge,da die gegen-

wärtigenBestimmungen des Provinzialrechts und des Edicts

vom l. Mai 1803 dem Zweck, die Felder und Wiesen ge-

gen das fahrlässigeund absichtlicheHüten fremden Vie-

hes und oft unersetzlichenSchaden zu sichern, nicht zurei-
chend sind. Dieser Zweck interessiresämmtlicheProvinzen
des Staats und gehöredaher zur allgemeinenGesetzgebung
Sie haben aber zugleichdarauf angetragen, schon jetzt an-

gemessenereund praktischereGrundsätzeals die bisher als

Gesetz geltenden, bei Gelegenheit der Erörterungder Zu-

sätze des Provinzialrechts in Verbindung mit den Vor-

schriften des Edicts vom 1. Mai 1803 und der Strom-,

Deich- und Uferordnung zum Behus der allgemeinenGe-

setzgebungvorzulegen. Hierbei ist zuvörderstdie Nothrven-

digkeit der Befriedigung sämmtlicherGrundstückeverschie-
dener Eigenthümerbehauptet und hierzu sind die für diese

Provinz von ihnen sür zweckdienlichgehaltenen Prinzipien
vorgeschlagen,welche nach vielseitigerBerathung mit den

sachverständigenDeputirten in acht Sätzen in den §. 69.

aufgenommen worden.
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Zu §. 70,

Der Zusatz 29 zum OstpreußischenProvinzialrechtgiebt
dem Eigenthümerdes größernAntheils an einer unbeweg-
lichen Sache das Vorrecht zum Naturalbesitz des Ganzen
für die Tare mit 6 pro Gent. berechnet, und ist in das

Provinzialrechtaus den Landrechten von 1620, 1685 und

1721 der Praxis aufgenommen.
Bei der gegenwärtigenRevision ist zur Diseussion

gekommen-
Ob dieser Grundsatz im Widerspruch mit den neuern

Ansichten über die uneingeschränkteTheilbarkeit der Grund-

stückenoch beizubehalten?
Man hat sich für die Beibehaltung entschieden.
Demnächstist zur Frage gekommen-
Ob er als ein allgemeiner Grundsatz oder nur bei

Erbtheilungenzwischen dem überlebenden Ehegatten mit

Kindern und Andern zum Bortheil des überlebenden Ehe-
gatten beizubehaltensei?

Es ist beschlossen,ihn als allgemeine Regel festzuhal-
ten, weil derjenige, welcher den größernTheil an einem

Grundstückhat, in der Regel vermögendist, sich dauernd

im Besitz zu erhalten und die Uebrigen abzufinden, auch
dem Staat daran gelegen ist, kräftigeGrundbesitzerzu er-

halten, er aber auch außerdemdie heilsamstenFolgen be-

sonders bei der Erbsolge hat, indem, wenn der überlebende

Ehegatte im Besitz bleibt, ihm es leichter wird, die Kinder

zu erhalten und zu erziehen, wogegen, wenn dieser Grund-

satz nicht beibehalten würde, zu befürchtenwäre, daß meh-
rere Familien in den tiefsten Verfall gerathen.

Die Art der Ausübungdieses Vorrechts ist dergestalt
bestimmt worden, daßeiner Seits dem Besitzer des grö-
ßeren die Erhaltung itn Besitz möglichstin Uebereinstim-
mutig mit der Gerechtigkeiterleichtert, anderer Seits aber

auch die Besitzer der geringem Antheile hinlänglichgegen
.
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Verlust gesichertwerden. Nach dieser Ansicht ist ange-

nomrnen:

a) daß die Grundstückegerichtlichabgeschätztwerden sollen,

d) daß die übrigenTheilnehmer Ausstellungen gegen die

Tore machen und aus richterlicheEntscheidungantra-

gen dürfen,

o) daß allen Theilnehrnern in der Gesammtheit,wie auch

jedem Einzelnen, jedoch überhauptnur einmal frei-

stehe, ein höheresGebot zu thun, wenn sie ihre Zah-

lungsfähigkeitnachzuweisenvermögendsind.

d) daß die Taxe bei Rittergüternnach landschaftlichen
Prinzipien, bei andern nach den dem Provinzialrecht
beigedrucktenAbschätzungsgrundsätzenanzufertigen, wozu

die bei dem Oher-Landesgerichtezu Jnsterburg bisher

angewendetenVorgeschlagenworden sind.
Endlich ist vorgeschlagen,daß

l) wenn der überlebende Ehegatte gegen die Erben des

Verstorbenen sich dieser Nechtswohlthat bedienen will,

die Berechnung zu sechs Prozent zum Kapital, außer-
dem aber

«2) nur zu s Prozent eintreten solle.

Zu §. 71.

Die Ober-Landesgerichtezu Konigsberg und Jnsters

burg haben kein Bedenken gehabt, die §§. 71 ff., welche
die Eigenheitender Erbzinsrechte in dieser Provinz bestim-

knen, unverändert beizubehalten,rnit der Ausnahme,jedoch

daß der Königsbergscheden §- 2s des Zufatzes71 (irn revidir-

ten Entwurf §. 72. Nr. 2.) in Rücksichtder Dezimationss
gelderim Ermlande nicht ausgenommen hat«

In der Berathung mit den StändischenDeputirten
ist hierbei im Allgemeinenbemerkt:

daß aus den Verschreibungender in vielen Stücken

ähnlichenErbzins-, Erbpacht- und Zins-Zitternoft nicht
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höre und daß, da hiermit zu Prozessen Veranlassung

s
entstehe, es rächnchsei, sen die Zukunft diese Verschie-

denheiten Von Güterrechtennicht mehr entstehen, viel-

mehr nur Eigenthum und Erbpacht fernerhin bestellen,
in Rücksichtder bereits vorhandenen aber Ablösungen

gegen Vergütung eintreten zu lassen, und dieses Be-

denken bei der allgemeinen Gesetzgebungin Anregung

zu bringen«

Uebrigens ist die Beibehaltung der in diesem C aus-

sespwchenen Bestimmung dahin, daß. die Befreiung von

Entrichtung der Laudemiengeldersich auch bis Auf den

Vierten Grad erstrecke, so lange überhauptdie Erbzinsquq-
lität eristire, beschlossenworden.

Zu §. 72.

Bei diesem §, welcher aus dem Landrechte von 1721

Buch 4.-«Tit.tx. Art. 1. hergenommen, hat sich in West-

preußeneine abweichende Theorie von der Ostpreußischen
in praxi in Rücksichtder Frage: ob Landemien und mit

welchem Quanto sie zu entrichten? gebildet. In Ostpreu-

ßen werden 10 Procent als Regel, auch wenn ein Gut

auf Erbzins ausdrücklichverschrieben, jedoch an Laudemien

gar nicht gedacht worden und ein Lauberniurn mit 2Pkocent

nur als besonders nachzuweisendeAusnahme angenom-

men, in Westpreußenhingegen gehörenLaubemien nicht

zu den naturalihus der Erbzinscontracte, sondern werden

nur da, wo im Contract an sie gedacht worden, und nur

mit 2 Procent, wo nicht ein höheresQuantum bestimmt
oder ein anderes Recht dazu vorhanden ist, entrichtet.

Dieser besondere Rechtsgrund soll nach Westpreußis

schem ProvinzialrechtTheil 1. Seite 131 dann eintreten,

wenn in vorhergegangenenFällen von demselbenGrund-

stückoder von anderen an demselbenOrte und unter der-
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selben Herrschaft gelegenen GrundstückengleicherArt

Laudemiengelderentrichtet sind-
Bei der Berathung mit den StändischenDeputikkm

haben diese in der Majorität sich für die Westpkeußjsche
Verfassung erklärt;

Diese Abänderungdes OstpreußischenProvinzialrechts
(Zusatz 70) ist in den von der Commission ausgearbeite-
ten Entwurf aufgenommen. Wenn das Justiz-Ministe-
rium gleich diese Abänderungin dem revidirten Entwurf
hat bestehen lassen; so hat dasselbe sie dennoch nur als ei-

nen zur weitern Erwägungund ErklärunggestelltenVor-

schlag angesehen.
Zu §. 73.

Dieser §, welcher dem Erbzinsherrn ein Borkaufss
recht zuschreibt,ist im OstpreußischenProvinzialrechtZu-

satz 77 enthalten und durch das Edict vom 9. Oktober

1807 das Verkaufsrecht bestätigt.

Zu §. 74·

Bei dern §. L, nach welchem bei bloßenZinsgütkm
Landemiengeldernicht entrichtet werden, ist zwar einstim-
mig vorgeschlagenstatt des Ausdrucks: »du Ostpreußen

»und Litthauen« zu setzen, ,,irn Bezirk der Gültigkeitdie-

»ses Provinzialrechts.«
Das Justiz-Ministerium hat dies jedoch nicht ohne

Bedenken gefunden. Es ist an sich schon nicht angemes-
sen .und unsicher,einen Rechtsgrundsatznach dem so verän-

derlichen Sprengel einer Behörde und besonders eines Ge-

richtshoses zu bestimmen,demnächstaber würden hierdurch
diese Grundsätzeauch auf die der Gerichtsbarkeitdes Ohn-

Landesgerichts beigelegtenLandestheile,in welchen sie nicht
gelten, ausgedehnt werden.

Bei dem §- T- ist zul- Discussiongekommen: ob die-

ser Zusatz hierher gehöreund nicht vielmehr zum Allgem,
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Landrechte Thi. ll. Tit. VlL zu verweisen,·weildie Dezima-

tionsgelder uneigentlichLandecniengeldergenannt werden

und eine besondere den Kölltnischen und Schulzenhufen,
im Ermland noch vor der Besitznahme desselbenaufge-

legte Last sind, welche in keiner Verbindung mit Erbzins-
und Zinsgüternsteht. ,

Der Entwurf des Ober-Landesgerichts zu Königs-

berg hat deshalb den §. 2 und Z. hier weggelassenund

im Bauern-Recht §. 73. zum Zusatz 105 des gegenwär-

tigen Provinzialrechtsangeknüpft
In den Conferenzen mit den StändischenDeputirten

ist indessenvorgezogen , sie hier beizubehalten, weil dieser

Gegenstandmit den Laudemien zusammenhinge.
In den Conferenzen ist die Fassung des Königsberg-

schen Entwurfs der bisherigenFassung, jedoch mit einigen

Veränderungenvorgezogen. Hieraus ist die gegenwär-

tige Fassung entstanden.

Zu §. 77.

Dieser § enthält ein besonderes Vorrecht des Fiseus,
vermögedessenihm bei verpfändetenDomainen auch die

Erben des Pfandgläubigersnicht den Einwand der Ver-

jährungentgegensetzendürfen. Er ist aus der bestehen-
den Verfassung beibehalten. Es ist das Bedenken entstan-

den, ob wohl Domainen verpfändetsein? Da dies nicht
der Fall sein dürfte;so ist vom Ober-Landesgerichtzu Kö-

nigsberg auf Weglassung dieses § angetragen. Da aber

hierzu keineswegsein Grund vorhanden ist; so ist dieser
§ beibehalten.

C. 78.

Ueber diesen §, welcher aus den Landrechten von

1620, 1685 und 1721 aufgenommen und durch eine Cor-

tectur der Gesetz-Commissionanscheinlichverdunkelt wor-

den «ist,sind bei der vorläufigenRevision verschiedeneAn-
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sichten gewesen. Er ist mit Recht bis auf geringeVerän-

derungen beibehalten.
"

So ist der zweite Abschnitt dieses §, welcher von der

Gesetz-Commission als Ausnahme hingestelltwar, als Re-

gel aufgenommen-

Das Allgem. Landrecht l. XXL 199. und der Anhang
55. zu demselbenlegen dem Erbpächterdie Rechte und Pflich-
ten eines Nießbrauchersin Ansehung der verpachteten Sache
bei; und der Anhang 55 bestimmt, daß,wenn die Ausübung
einer Gerechtigkeitmit dem Besitz des in Erbpacht gege-

benen Gebäudes verbunden ist, und diese Gerechtigkeit
durch den gefälligenUntergang der Sache gehemmt wird,

der Verpächteraus seine Kosten das Gebäude herzustellen
und, wenn die versicherteSumme nicht zureicht, im Fall

im Erbpachtskontrakt nichts bestimmt ist, das zu der Wie-

derherstellung Fehlende zulegen solle. Dieses soll auch

überhaupteintreten, wenn andern zu Erbpachtsgüternge-

hörigenGebäuden ein solcher Zufall betroffen hat. Hier-
mit stimmt die Festsetzungdes §. 1. dieses Zusatzes über-
ein und deshalb ist beschlossenworden, den §. 1. wegzu-

lassen. Dagegen ist der §. L. als Ausnahme beibehalten
und namentlich auf Erbpachtskrügeausgedehnt unb fest-

gesetzt:
t. daß der Etbpächtereinzelne durch Zufälle aller Art

errichtete Gebäude selbst auf seine Kosten herzustellen
verbunden sei;

. L. wenn die Gebäude überhaupt demselben im Erb-

pachtskontrakt verkauft und durch Zufall zerstört
«

werden;
Z. wenn der Zufall solcheGebäude betroffen,welche der

Erbzüchterselbst aufgebaut hatte;
4. daß er auch, wenn die zerstörtenGebäude bei der

Feuersocietätversichert wären und die Feuerkassem
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Gelder zur Wiederaufbauung nicht zur-richten,er den

Zuschußdazu hergebensolle.
Der dritte §. ist als Nr. 2. unverändert aufge-

genommen.
Zu §. 80.

Es ist hier zuvörderstdie Frage entstanden, ob, nach-
dem die Königl. Immediatbauern seit 1808 volles Eigen-
thum ihrer Besitzung erhalten und die Bauern auf Ritter-

güternseit 1811 regulirt worden,

diese Vorschriften im AllgemeinenLandrecht und

im Provinzialrecht nicht ihre Anwendbarkeit Verloren

haben? -

Das Ober-Landesgericht zu Königsberghat dies an-

genommen und aus Weglassung dieser Zusätzeangetragen,
wogegen das zu Jnsterburg der entgegengesetztenAnsicht
war, weil noch nicht alle Königlichenund adelichen Bau-

erdörfer sämmtlichregulirt und für diese die hier an-

gestellten Gesetze noch in Kraft geblieben seien. Diese
Verschiedenheit der Ansichten äußertesich auch in den Con-

serenzen mit den StändischeuDepulirten, es ward je-

doch beschlossenworden, diese Zusätze79 bis 83 nicht ganz

ausfcheiden zu lassen, weil gegenwärtigwirklich sowohl

einige KöniglichenImmediatdörferzz. B. Sakqu Und

Rossilten, als auch ein adeliches Dorf, noch nicht regu-

lirt seien.
Diesem Beschlussemochte nun wohl jetzt ohne Grund

entgegengesetztwerden, daß bei einstigerGültigkeit des re-

vidirten Provinzialrechts auch die wenigen Ausnahmen

nicht mehr statt finden werden, bis dahin das gegenwär-

tige Provinzialrechtzureichen wird, und es daher höherm

Ermessen anheimgestelltbleibe, über die Beibehaltung oder

Weglassungzu bestimmen-
Es ist hiernach der Zusatz 80 icn §. 80. beibehalten

und um so mehr in den revidirten Entwus aufgenommen,
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als Verhältnissedieser Art auch hier neu entstehenkönnen

und es dann an entscheidendenBestimmungen ermangeln
würde.

"

Der Zusatz 81 fällt dagegen weg und eben dieses ist
der Fall in Ansehung des Zusatzes 83, wogegen der Zu-

satz 82 unten bei der Erbfolge aufgenommen worden-

Jm revidirten Entwurf ist (§. 80.) dem Zusatz die

Bestimmung unter Z. hinzugefügt,um den Erben des Ver-

storbenen Besitzers den Genußdes Wirthschaftsjahrs zu

sichern.

Zu §. 81.

Jn der Conferenz vom 23. Juni mit den Ständi-

schen Deputirten ward angenommen, die Festsetzungder

Wadelzeit und das damit verbundene Verbot des Holz-
fällens (Zusatz 11) unter den Einschränkungendes Wald-

eigenthumswegzulassemund bei den Servituten unverän-

dert aus der Forstorduung vom Z. Dezember 1775 anzu-

führen.
—

Zu §. 82.

Die StändischenDeputirten haben auf Beibehaltung
dieses Strafgesetzes jedoch mit einiger Abänderungange-

tragen. Dasselbe ist aus der Forstordnung vom s. Dezem-
ber 1775 Tit 14. §. 7. genommen und im Provinzial-
recht Zusatz 87 auch auf Privatwaldungen ausgedehnt,
weil die, §. 17. des Tit. 14. bestimmte Strafe nach dem

C. 240. nur auf Betreffen in Königl. Forsten sich bezie-
het. Angetragen ist auf die Verdoppelung der Strafe für
das Betreffen zur Nachtzeit. Ferner soll die Strafe von

24 Stunden auf 3 Tage verschärft,jedoch die Vermin-

derte Kost, durch die Ausdrücke bei Wasser und Brod

weggelassen werden. Das Justiz-Ministerium hat kein

Bedenken getragen, hiernachdiesen§ abzufassem
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Zu C. 83. 84·

In dem zu Königsbergberathenen Entwurse sind die

Zusätze85 und 86 des OstpreußischenProvinzialrechts
nicht beibehalten, die Gründe der Auslassung aber nicht

angeführt. Sie bilden in dem revidirten Entwurf die §§.

83 und 84.
»

Zu §. 85.

Bei diesem § tritt die bei dem vorigen gemachteBe-

merkung ebenfalls ein-

Zu §. 86.

Dieser § ist neu aufgenommen und betrifft eine Ver-

schiedenheitder Scheffelzahl einer Last bei Verschiffung in

das Ausland. In Königsbergwird die Last zu 565 ge-

rechnet, obgleichsie 60 Berliner Scheffel enthält. Es ma-

chen aber 60 alte KönigsbergerScheffel, nach welch-M

die Auslander Vor Einführungdes Berliner Scheffels dutch

das Edict vom 24. Juli 1814 mit den Ostpreußsschm

Seestädtenzu handeln pflegten, ös; Berliner Scheffel
aus« Eine Abänderung,nach der auch dem Auslander

60 Berliner Scheffel auf die Last gerechnet werden sollte,

würde eine Verwirrung im Getreidehandel der Provinz
mit dem Auslande verursachen. Daher ist dieser Zusatz

nach vielen Debatten in der gegenwärtigenFassung von

der Commission und den ständischenDeputirten Vorge-

schlagen.

Zu §. 87.

Dieser Grundsatz beruht auf dem Edict vom 9. Oc-

tober 1807 und ist daher hier unter die den Kauf und

Verkauf betreffenden Bestimmungen aufgenommen In

wie fern das Familien-Verkaufsrecht noch gelte, wird un-

ten erörtert werden.
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Zu H. 88.

Die Verordnung vom 12. Juni 1827(Gesetz-Samcni
lung Nr. 1075) macht eine Abänderungdieses Zusatzes
nothwendig. Die StändischenDeputirten waren zwar mit

der Fassung im vorläufigenEntwurf einverstanden.
Es ward indessenin Erwägung,daßZinsen auch au-

ßer Darlehnen bei anderen Forderungen Vorbedungenwer-

den dürften und daß, wenn letzteres nicht bemerkt würde,

gefolgert werden könnte, daß außer dem Darlehne mehr
als 5 vom Hundert vorzubedingenerlaubt sei, die gegen-

wärtige, jener möglichenMißdeutungvorbeugende Fas-
sung beliebt und zugleichVorgeschlagen,an statt des Aus-

drucks »Sechs vom Hundert« zu setzen: »mehr als

fünf vom Hundert, weil sonst gefolgert werden könnte,
daß wenn zwar nicht sechs, jedoch mehr als fünf z. B.

ö; Procent vorbedungen, nur 5 Prozent zu entrichten
wären. Die Nr. L. des "§. 88. beseitigt jeden Zweifel
noch mehr. .

Zu §. 90—92.

Da keine Gründe vorhanden sind, die Bestimmungen
des OstpreußischenWechselrechts (OstpreußischesProvin-

zialrechtZusatz 139 — 143) zu Verändern;so sind sie bei-

behalten. Da indessen der Unterschied zwischenGroßbür-

gern und andern Bürgern nicht mehr besteht; so hat der

§. 90. hiernach modificirt werden müssen.

Bei den Berathungen über den ersten Entwurf kam

es zur Discussione wer unter einem wirklichen Besitzer

(§. 91.) zu verstehen sei? und, wenn unter diesem Aus-

drucke der Eigenthümergemeint sei, ob nur vollkommene

Eigenthümer,wie die Köllmer in der Provinz, ohne Rück-

sicht auf die Größe des Guts oder auf Erbzins- und Erh-

pachtsbesitzer wenn ihre Grundstückenicht Theile eines



—31-.

Dorfs sind, wrchselfähigsein sollten?- Man vereinigtesich
in der Ansicht, daß die Wechselfähigkeitallen denjenigen
Gutsbesitzekn zustehe, welche in die Matrikel der Ritter-

schaft hätteneingetragen werden sollen. Da diese Ansicht
im Allgemeinenmit der Absicht des Gesetzesübereinstimmt

und nach der gegenwärtigenLandes-Verfassung die Koll-

niischenGüter-,welche einen größernUmfang als sechsHu-
fen haben, in die Klasse der Rittergüter gehören;so ist

dieser C, wie er gefaßt ist, um o mehr völlig erschöpfend,
als in demselbender Rittergütergar nicht erwähntist.

Bei den vorläufigenBerathungen ist zwar beschlossen,
daß der Zusatz 141 wegen der Certificate wegzulassensei,
weil sie nicht gesuchtwürden und Handwerker auf Schuld-

scheinein Wechselform im summarischen Proceß auch ohne

Wechselcertificatin Anspruch genommen werden können,

auf solcheWeise das Vorrecht der sechstenKlasse im Con-

curse haben würden. Dem Justiz-Ministerium schienen

diese Gründe indessen nicht erheblich genug, um diesen Zu-

satz wegzulassenund ist er daher als §. 92. ausgenommen.

Zu C. 93.

Dieser § (Zusatz des OstpreußischenProvinzialrechts
142) setzt fest, daß wenn Ausland-er in ihren Wechseln

verschriebenhaben: daß die Wechselkraft unveriährbarsein
soll: solche Wechsel erst in zehn Jahren als Wechselver-

jahrt sein sollen-

Der KönigsbergscheEntwurf hatte ihn aufgenommen,
der Jnsterburgscheaber weggelassen.

Die Deputirten der Stände trugen darauf an, die

Wechselkraftbis zum Erlöschen der Schuldverbindlichkeit
fortdauern zu lassen, wie es früher nach einer alten, noch

Durchdas Rescript vom Lö. Mai 1792 bestätigtenObste-

vanz der Fall gewesen.
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Diese Observanz hatte sich aus der Art des Handels
mit den Polnischen und RussischenJuden gebildet, welche
die Gewohnheit haben, anfänglichgegen baar Geld, Eo-

lonial- und andere Waaren von Kaufleuten in Königs-

berg, und nachher, wenn sie Zutrauen gewonnen, auf
Credit gegen Wechsel zu erhandeln, hiernächstaber in

mehreren Jahren auszubleiben, ihre Waaren aus Danzig,
Frankfurth oder Leipzigso lange zu beziehen, bis sie vor-

aussetzend in Königsbergnicht mehr gekannt zu sein, den

frühern Verkehr wieder anzufangen. Um diesem vorzu-

beugen, ward es unter den Kaufleuten zu Königsberg
Sitte, in den Wechseln dem Einwand der Verjährungder

Wechseloerbindlichkeitzu lassen und die frühem Entwürfe
des Provinzialrechts nahmen solche Wechsel auch als- un-

verjährbaran. Die Gesetzcommisstonrügte dieses indes-

sen als eine Härte gegen Auslander und schränktedie

Unoerjährbarkeitder Wechsel auf eine zehnjährigeDauer

ein, nach welcher Ansicht das OstpreußischeProvinzialrecht
abgefaßtist.

Die StändischenDeputirten haben aber darauf ange-

tragen die alte, den einheimisrhen Kaufleuten Vortheilhafte

Obsekvanz wiederherzustellenund ist hiernach der Ent-

wurf §. 93. abgefaßt. Das Justiz-Ministerium hat kei-

nen Grund gehabt, diesem Antrage zu widersprechenund

kann ihn daher nur zur weitern Erwägung mit der Be-

merkung anheim geben, daß diese Bestimmung für redliche
Auslander keine Härteenthält.

Zu F. 94.

Dieser § ist in beiden Entwurfen aus dem Zuiatz143

beibehalten und von den StändischenDeputirten angenom-

men, obwohl nach der Bemerkung der Behörden nicht so

leicht Meßwechselnach Lage des KönigsbergschenHandels
und des Jahrmarkte-, welcher von Fremden nicht besucht
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wird,und überhauptnicht das mindesteMeßartigein den-

selben sich darstellt, Vorkommenund der Praxis gänzlich
Unbekannt sind.

·

» «

«

« «

Es ist hierbei die Bemerkung gemacht, daß im Allg,
Landrechtin Rücksichtder KönigsbergischenMeßwechseldurch
Schreib- oder Druckfehlerscheinbate Widersprüchevorkä-

men, weshalb zur Revision des Allg. fLandrechts angetrns
gen ist, selbige zu heben und ist deshalb eine besondere
Denkschriftangefertigt.

.

-

Zu §. 95.

Hierbeiward von einem StädtischenDeputirten der

Zweifel erhoben, ob in einem Handelsbillet,welches nach
dem Allg. Landrecht Th. ll. Tit. 8. §. 1256. den exeku-

tivischen Prozeß, gegenwärtigden summarischen,begrün-
den soll, nicht ausdrücklichzu erwähnensei

.

daß die Valuta aus einem Waarenkauf entstanden.
Man hielt indessendieses nicht für nothwendig, weil

die Befugnißeiner generellen Valuta sich zu bedienen, dem

Kaufmanne nur bei Wechseln nachgegeben ist, und daher
Schuldscheine,in welchen nicht erwähntist, daß die Baluta

aus einem Wand-entan sich herschreibt,nach der im Allg.
Landrecht Il. vllL 1250. enthaltenen Bestimmungals ein

solches Handelsbillehdem der summarischeProzeßund die

Wechselklasseim Concurse zustehensolle, nicht angesehen
werden dürfe,und daß es sich von jelbstverstehe, daß in

einem Handelsbillet erwähnt sein müsse, daß die Valuta

aus einem Waareniauf sich herschreibe.

Es ward ferner der Zweifel erhoben, ob der Zusatz
überhauptnicht-überflüssigfei, da, wenn er auch nicht auf-

genommen würde,es sich von selbstverstehe,daß im Pro-

vinzialreehtkeine Abweichungvom H. 1252. des Allgem-
Landrechtz eintrete.

Motive. Ostpreußem c



—34..

Es ist indessen beschlossen,diesen Zusatz der Deutlich-
keit wegen beizubehalten,allein statt

es sann aber binnen Jahresfrist vom Verfalltage an-

gerechnel daraus erekutivisch geklagt werden,

zu setzen,
es darf also binnen u. s. w. daraus im Wege des

sumrnarischenProzessesu. s. w.

Endlichist noch das Bedenken entstanden:
ob die von den zum Handelsbetriebe in den Königlichen

Staaten berechtigtenAuslandern ausgestelltenSchuldscheine
und Anweisungen, imgleichen die von ihnen vollzogenen

Jndosfamente als Handelsbillets und kaufmännischeAssig-
nationen als resp. von Kaufleuten vollzogene zu betrachten

wären? und

ob der Begriff. eines Kaufmanns nach der gegenwärtigen

Verfassung nicht mehr aus der Vorschrift des Allg. Land-

rechts ll. VIlL 475. entnommen werden dürer

Es ist die bejahende Beantwortung dieser Frage an-

genommen und deshalb bei der Revision der allgemeinen

Gesetzgebungzur Sprache gebracht.

Zu s. 96.

Dieser § gründetsich in einem KönigsbergischenHan-
delsgebrauch und ist dessen unberänderte Beibehaltung be-

schlossen.

Zu §. 97.

Dieser Zusatz betrifft die in jüdischerSprache ausge-
stellten Schuldscheine der Polnischen und RussischenJuden,
»welchein früherenZeiten häufigerin Preußen und wahr-

scheinlichauch in den WestpreußischenHandelsstädtenvor-

handen waren, gegenwärtigaber selten sind. Eine Be-

schreibungderselben besindet sieh in Lestocks (borrnallgen
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Kanzlers der KönigsbergischenUniversitätund Französisch-en
Oberrichters) Dissertation

do indole et jin-e instrumenti jaeineis usitati, cui

muntre vornen est. Regiomonti 1755 Axt-gedrucktin
Leser-ice Theatern-us jukis cambialis Il. 1169.).

Es ist beschlossenworden, diesen Zusatz aufzunehmen

Zu §. 98.

Der Zusatz 79 ist einstimmigbeibehalten und hier als

§. 98. wiedergegeben,weil sonst bei dem gegenwärtigen
Stande der Landwirthichait, welche hin und wieder selbst
in zwölfFeldern betrieben wird, die stillschweigendeVet-

längerungauf zwölfJahre steigernkönnte. I
"

Schon zu dem gegenwärtigenProvinzialrecht hatten
die Stände auf Beibehaltung der Vorschrift des Landtechts
von 1721 Buch IV. Tit. s. Art. 2. §. 19. angetragen,
weil der Pächter, der stillschweigendin der Pacht bleibt,
die Nachtheile sich selbst zuzuschreibenhabe, die für ihn
bei der damals üblichenSieben-Felder-Wirthschnft entste-
hen mögten.

Bei Gelegenheitdes im Allg. Lande-echt und der Ge-»

finde-Ordnung bestimmten An- und Abzugstermins des

Gesinde-sist der im Edict vom 26. April 1806 N. O. c.

XII. S. 84. §. 14. festgesetzteAn- und Umzugstetmindet

Schäferzur Sprache gebracht und bemerkt worden, daß die-

fes Edict auf den gegenwärtigenZustand der Schäfereien
in der Provinz durchaus nicht mehr anwendbar fei, und

daß besonders der im §. Is. als angeordneterZiehungster-
nein am 24. Juni nicht angemessensei, vielmehr-, insofern

nicht contractmäßigein anderer bestimmt worden, für

Schafmeistet, Schäfer und Schäferknechteder 2. April

schlechthinin dieser Provinzangenommen werden müsse.

Da dieserAntrag von den Deputirten des Ritterstandes

und der Landgerneineals Sachkundigengemachtist; sp hat
»

r 2
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die Aufnahme desselbenin den revidirten Entwurf unbe-

denklichgeschienen.

Zu §. mo.

Dieser § beruht auf dem Zusatz 6 des Ostpreußischen

Probinzialrechts und ist auf einstimmigenAntrag beibehal-

ten, da er nicht im Allgem. Landrecht enthalten ist, ob-

wohl er in dasselbegehörenwürde,weil alle Handelsstädte
und übrigenOrte des Preuß. Staats ein gleichmäßiges
Interesse haben, den Besuch fremder Auslander und Ein-

länder mit ihren Waaren zu befördern·

Nach dem Antrage des Vorsteheramts der Kaufmann-
schaft zu Königsbergvom 16. April 1828, würde dieser §

auch Einländern,deren Waaren mit Unrecht mit Arrest be-

legt worden, zu statten kommen, um langwierige und kost-
spieligeEntschädigungs-Prozesfezu verhüten. Die Aus-

dehnung des Gesetzes auf Einländer empfiehlt sich vorzüg-
lich wegen der Verbindung des westlichenTheils .der Mo-

narchie mit dem östlichenuud dem Verkehr der Fabrik-
städtedes erstgenannten, deren Entschädigungsprozessein

der weiten Entfernung vorn östlichenTheile gleicheSchwie-
keiten mit sich führen-

Zu §. 102.

Der §. 18. des Allg. Landrechts bestimmt, daß der

Besitz des erblichen Adels im Jahre 1740 als hinlänglich
zum Ausweis des Abels sei und es ist daher angetragen,
auch in Rücksichtdes Ermtandes das Normaljahr 1797 zum
Ausweis des Adels für zulänglichanzunehmen.

Zu §. 103.

Ueber die Beibehaltung diesesZusatzes 161 find Zwei-
fel entstanden; der KönigsbergischeEntwurf hatte ihn aus-

gelassen, der Insterburgfcheaber aufgenommen; es ist in-
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sonderheitbemerkt worden, daß er sich mehr zu einem Zu--

fatz zur Gerichts-ordnungsich eigene. Er»ist indessenbei-

behalten, da er auf Privilegien beruht, welche Rechte und

Pflichten sowohl des Gerichtsherrm als der Eingesessenen
betreffen.

Uebrigensist gegenwärtignur noch das Erbhauptamt
Gerdauen und Nordenburg vorhanden.

Ein Deputirter der Ritterschaft hat bei dieser Gelegen-

heit vorgetragen, daß eine Beeinträchtigungder Ritter-guts-
besitzer darin liege, daß den Kreis-Justiz-Commissionen

«

die Befugniß beigelegt sei, in Bagatell- nnd Injuriensachen
zu erkennen; es ward bei der Berathung beschlossen,daßhier-
über im Final-UeberreichungsberichtAnträgegemacht wer-

den sollten, welchesjedoch nicht geschehenist-

Zu §. 104.

Dieser § ist, da er auf historischrichtigenGründen be-

ruhen aus dem ProvinzialrechtsZusatz 162 beibehaltenund

hat nur einige Veränderungenerlitten.

Es sind nemlich im C. 2. die Woete

in Rücksichtder Abgaben und Pflichten und der dem

Gut anhängendenGerechtigkeiten —

.

als überflüssigweggelassenund in Rücksichtdes Ermlands

noch der Besitz im Normaljahk 1797 zugesetztworden.

Die Zusätze163 bis 171 des OstpreußischenProvin-
zialkechtehaben seit dem Edict Vom 9. October 1807 ihre

Anwendung Verloren, und ist insonderheit das Jndignat
Nicht mehr zu berücksichtigenSie sind daher in den revi-

dirten Entwurf nicht aufgenommen-

Zu §. 105.

Die Verhältnisseder Kaufmannschaftenzu Memel, Kö-

uigsbergund Tilsit sind durch ihre, in diesem§ angeführte
Statuten so verändert,daß die Zusätze136 und 187 nicht

l
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mehr anwendbar gebliebenfind. Es ist daher auf jene

Statuten verwiesen.

Zu §. 106.

Dieser-§ (3usatz 138) betrifft die schon irn Allgem.
Landrecht den im Großen handelnden Kaufleuten ertheilte

Befugniß,höhereZinsen zu verschreiben.
Der JnsterburgscheEntwurf hat ihn nicht aufgenom-

men, der Königsbergscheaber mit einigen Veränderungen
und es sind in den Conferenzen mit den StändischenDe-

putirten folgendeFragen zur Discussion gekommen.
1) Ob überhaupteine Einschränkungdes Zinsfußesals

vortheilhaft anzusehen?
Diese Frage ist enit Ausnahme einer einzigenStimme

verneint und darauf angetragen, daß jede Einschränkung
des Zinsfußes durch die allgemeine Gesetzgebungaufgeho-
ben werden möchte, weil die Wuchergesetzegleich schädlich
den Renriers, wie den Grundbesitzernwären,mit andern

Verhältnissenin Widerspruch stehe, zum gefährlichen
Speculations - Papierhandel verleite und den verdeckten

Wucher befördere.

2) Ob es, wenn es für zeitgemäßangesehen würde, die

Wuchergesetzenoch bestehen zu lassen, es auch dabei

zu belassen,

daß nur die Großhändleran den gesetzlichenZins-

fuß in Handelsgeschäftennicht gebundenfein sollen,
wobei denn noch die Nebenfrage über den richtigen
Begriff der Großhändlerzur Erörterunggebracht
worden ist.

Nach der gegenwärtigenLandes-Steuer-Verfassung
bot derjenige die Rechte eines Großhändlers,der sich als

Großhändlerbesteuern läßt, das heißt,wer sich erklärt,die

Rechte eines Großhändlersdadurch erlangen zu wollen, daß
kr über den Mittelsatz des Pauschquanti«welches die Kauf-
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mannschaft einer Handelsstadt im Ganzen jährlichentrich-
ten soll, sich besteuernlassen wolle, wenn er auch wirklich

keine Geschäfteim Großen macht. Jn der Diskussion ist

vorgeschlagen,die ungeschränkteBefugniß Zinsen zu ver-

schreiben,
allen Kaufleuten in denjenigen Städten beizulegen,
welche Statuten vom Landesherrn bestätigterhalten

und sich in die- Rolle der Kaufmannschaft haben ein-

tragen lassen;
ohne Unterschied, ob sie im Großen handeln zu wollen sich
angemeldet haben oder nicht, und oh sie in Gemäßheitdie-

ser Anmeldung den Steuersatz der Großhändlerzahlen oder

nicht. Den Mälzenbräuernin Königsberg will man diese

Befugnißnicht zugestehen,weil nach Aufhebungder Målzem

brauerzünfteund nach Einführungder Städte-Ordnungund

des Statuts der Kaufmannschaft zu Königsbergüberhaupt
den Mälzenbräuerndie Befugnißmit den zum Bierbrauen

gehörendenMaterialien, im Großen zu handeln, welchenach
der KönigsbergschenVerfassung ihnen zustand, nicht mehr

gestattetwürde-.

Die Einschränkungenhierbei find folgende-

Das Anlehn darf nur ohne Sicherheit auf Wechsel oder

gegen Handschriftgegebenwerden und mit einem bestimm-
ten Termin zur Rückzahlung.

Ohne einen bestimmtenTermin sollen die verschriebe-
nen Zinsen nur sechs Monate laufen. Dagegen ist es nicht

Notwendig, den Zinssatz in der Urkunde auszudrücken;es

darf vielmehr der Betrag der bis zum bestimmtenTermin

fälligenoerabredeten Zinsen zum Kapital zugerechnetund

als ein Darlehn verschrieben werden. Alle übrigenKaqu
leute in den kleinen Städten und auf dem Lande jedoch

mit kaufmännischenRechten sollen acht Prozent ebne be-

sondere Sicherheitgegen Wechsel und Handschriftenver-
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schreiben dürfen, indessensoll der Betrag der Valutn und

der Zins-sag in der Urkunde vermeritwerden.

Endlich sollen, wenn vor der VerfallzeitSicherheit ge-

leistetworden, von da ab nur gefetzmäßigeZinsen genom-
men werden und, wenn im Wechsel der Zinsenbetrag
nicht erwähnt, sondern in die Kapitals-stimme eingerechnet
worden; so soll vom Tage der bestelltenSicherheitkbiszum

Verfalltage der in der verschriebenenSumme eingerechnete
ZinsenbetragVom Gläubiger-,in soweit er den gefetzmäßigen
Zinsfuß überschreitet,zurückgezahltoder abgerechnet werden.

Nach diesen Beschlüssensind die Handelsleute ohne

kaufmännischeRechte, so wie alle übrigenSchuldner an

dein gesetzmäßigenZinsfuß gebundenund ist die gänzliche
Befreiung vom gesetzlichenZinsfuß an den Eintritt einer

mit Statuten versehenen Corporation der Kaufmannschaft
und die Befugniß acht Prozent zu verschreiben an die er-

worbene Befugniß mit kaufmännischenRechten zu handeln,
gebunden.

Zu H. 107.

Dieser H ist als Zusatz 107 bereits in dein gegenwär-
tigen OstpreußischenProvinzialrechtenthalten.

Zu §. 108.

Diese Bestimmung entsprichtdem Zusatz 136 des Ost-
preußischenProvinzialrechts, mit Ausnahme der Bestim-
mung wegen des nicht mehr vorhandenen Patronen-An1ts.

Zu §. 109.

Jst aus dem Zusatz 137 des OstpreußischenProvin-

zialrechtsübertragen.

s
Zu §. 110.

Dieser § giebt den Zusatz 147 wesentlichwieder; da

die Wahl der Mäckler nach den Statuten der Kaufmann-
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fchaft dem Vorsteher-Amt zusteht, so hat dieser § verän-

dert werden«müssen-

Zu §. m.

Die Commisfion zur Redaction des Provinzialrechts
hat den, diesen § bildenden Zusatz 148 WeggelassewWeil

die Bordings-Rhederzunftzu Königsbergaufgehoben und

die Bordings-Rhederey freies Gewerbe, übrigens aber die

Erbauung und Ausrüstungdieser Leichterfahrzeugederselben

polizeilichenAufsicht, wie die Seeschiffeunterworfen sind-
Das Justiz-Ministerium hat indessengeglaubt, diese

Bestimmungenohne weiteres nicht übergehenzu dürfen,da

es nicht bekannt ist«ob sie nicht noch als polizeilicheVor-

schriftenbestehen.

Zu §. 112

Im Allgem. Landrecht ThL II. Tit. s. §. 1405. ist
nur von Vermiethung der Seeschiffedie Rede, welche nach
der Versicherung eines Sachkundigen wenigstensin Königs-

berg nicht üblich ist. Es fehlt daher eine Bestimmung
und ist angetragen, diese Lücke entweder bei der allgemei-
nen Gesetzgebungzur Ergänzung in Anregung zu bringen
oder solcheim Provinzialrechtzu berücksichtigen.Gewöhn-

lich wird zwar durch Contrartedie Miethszeit bestimmt, für
den Fall aber, daß darüber nichts bestimmtworden, ist in

Antrag gebracht,zu bestimmen:

daß die Miethe, insofernoffenesWassrr vorhanden, den

ersten April anfangen und den eilften November en-

den soll.
«

Es wird indessenhierbeibemerkt, daßdieseBestimmung

sichmehr zur Aufnahme in das Provinzialrechtzu eignen,als

in das Allgem. Landrecht zu gehörenscheine,weil nach der

Verschiedenheitdes Climas eigenthümlicheBestimmungen

für die Binnen-Schifffahrt erforderlichfein dürften.
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Zu §. 113.
»

Dieser §. 113. ist aus dem Zusatz 149 und dieser aus

den Hafen- und Polizei-Ordnungen der Provinz entnom-

men. In den Conferenzcn mit den StändischenDeputir-
ten ist beschlossen, ihn in das Provinzialrechtnicht wieder

auszunehmen,weil er in demselben müßigstehenwürde,da

die Schiffer-,größtentheilsFremde, ihre Obliegenheitennicht
im Provinzialrechtaufsuchen,wohl aber durch Hafen- und Po-

lizei-Ordnungen unterrichtet werden würden,übrigensaber

auch diese Vorschrift als Polizei-Vorschriftleicht abgeändert
werden könne« Matt hat aber zugleichdie allgemeineGe-

setzgebungaus Veranlassung des §. 1. dieses Zusatzes aus
eine Lücke aufmerksam gemacht. Es wird nemlich im All-

gem. Landkecht §. 1496 f. dem Schiffer zur Pflicht ge-

macht, des Nachts eine Leuchte auszuhängen,wogegen in

§. 1. des Zusatzes 113 bei 2-—5 Thlr. Strafe außer dem

den Ansegelndenzu leistendenSchadensersatzeverboten wird-

des Nachts eine Laterne auszuhängen,wenn das Schiff aus
der Rhede oder im Hafen vor Anker liegt, damit nicht An-

segelnde durch das Licht getäuschtund eine nachtheilige
Richtung dem Schiffe geben, weil sie die Leuchte für den

Leuchtthurm ansehn. Diese für Pillau gegebeneVorschrift

ist ohne Zweifel für alle Hafenpractisch, wogegen die Dis-

position des Allg. Landrechts die nächtlicheSchifffahrt aus

offener See im Auge hat, um Anstoßungenund Ueberseg-
lungen zu verhüten.

Das Justiz-Ministerium hat die für die Weglassung
dieses § angeführtenGründe nicht für erheblich genug an-

sehen können,um diesen ganzen § zu streichen. Es ist al-

lerdings gegründet,daß die Schiffer ihre Obliegenheiten
weit besser aus Hafen- und Polizei- Ordnungen kennen

lernen, allein diese sind wenigstensin dem Maße nicht vor-

handen. Ueberdem haben diese Bestimmungen auch für
andere Personen und das ganze Publikum Interesse und
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diesen würden wiederum die Hafen- und Polizei-Ordnun-
gen weniger zugänglichsein.

Die Bestimmung Unter 1 ist neu hinzugekommen.
Bei der Bearbeitung des Zusatzes 156 ward beschlossen,
ihn aus dem §. 8. des Zusatzes 86 des Königsberger

Entwurfezaufzunehmen.

Zu §. 114.

Dieser § enthältwörtlichden Zusatz 150. Die Com-

mission hatte denselben aus dem beim §. 111. angeführten
Grunde nicht wieder in »dasProvinzialrechtaufgenommen.
Das Justiz-Ministerium hat ihn dagegen aus dem ebenfalls
dort bemerkten Grunde beibehalten.

Zu §§. 115——121.

In dem Insterburgschen Entwurf ist dieser Zusatz mit

den folgenden bis 159 einschließlichweggelassen,weil die

Bordingsrhederzunft aufgehoben. Die Zusätze151— 158

sind auch in dein Commissions-Entwu"rf beibehalten, weil

einige derselben auf alle Leichterfahrzeugeanwendbar sind,
deshalb in den KönigshergschenEntwurf ausgenommen
und von den Ständen zur Beibehaltung empfohlen.

Zu §. 116.

Den Zusatz 152, diesen §. 116., hatte die Commis-

sion in ihren Entwurf nicht mit aufgenommen, weil er

schlechthinnur auf Bordingsleutegeht.

Zu §. 117.

Dieser §- welcher aus dem Bordingsreglernent vom

8. März 1719 und dem Zusatz 153 entnommen, eignet

sich nach der Ansicht der Commissarien und Deputirten

zur Aufnahme in das Provinzialrechtfür alle Leichterfahr-

zeuge nach und von Pillau und der Binnenschifffahre
überhaupt.
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Er hat größtentheilsnach dem KönigsbergfchenEnt-

wurf einige Modificationen erhalten« Es ist nernlich

1) bestimmt (§. 1.)’, daß ein Fahrzeug von 50 Last
und darunter in drei Werktage, über 50 aber in

sechs Werktagen zugeladen werden solle, weil die

Sonntage und Festtage in der Regel nicht mit zu

zählensind, wenn gleich in dringendenFällen von

der Polizei die Erlaubniß ertheilt wird, außer den

Stunden des Gottesdienstes mit dem Laden fortzu-
fahren.

2) Jst diese Frist bei sogenannten Schraubgüternver-

doppelt worden (n 2), weil das Laden der Waaren,
welche in das Schiff geschraubtwerden, die Ladung
verzögert;

s) die Bestimmung über die neu hinzugekommenenund

4) irn §. 4. die Anwendung dieser Vorschriften auf die

Binnenschiffabrt überhauptfestgesetztwird. Der §.
ö. neu hinzugefügt.

Zu §. 118.

Die Commission hat mit Recht bemerkt, daß der Zu-

satz 154, welcher diesen s bildet, unanwendbar sei und

auf einem übersehenenSchreib- oder Druckfehler der al-

ten Gesetze, aus welchen er entnommen ist, beruhe. Es

liegt ivon selbstvor, daß das Gewicht einer Last Roggen
nicht in 118 Pfund bestehen könne. Dieser Zusatz ist aus

Verschen in dem rectisicirtenEntwurf mit abgedrucktund

fällt daher allerdings weg.

Zu §. 119-

Der KönigsbergscheEntwurf hatte diesen § —- den

Zufatzjäb — nicht wieder aufgenommen. Er betrifft nuk

die Bordingsfahrt von und nach Pillau. Das wöchent-
licheWächterlohnvon 20 Sgr. ist auch für einen Einzi-
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gen nicht zureichendund ließ sich nur durch das ausschlie-
ßendeVorrechtder Bordingsrhederzunft zur Leichterfahrt
von und nach Pillau erklären. In dieser Beziehungbe-

durfte es der Beibehaltung des Zusatzes nicht, dagegen ist
aber das Bedürfniß einer gesetzlichenBestimmung für die

Unterbrechung der Leichter- und Binnenschiffahrt durch

Frost Vorhanden und wird daher auf die Befriedigungdieses

Bedürfnissesangetragen. Dies gehört eigentlich für die

allgemeine Gesetzgebung,es ist indessenzugleich angetra-

gen, dafür auch in dem Provinzialrecht Votfahrung zu

treffen und deshalb die vom Commerzien-Collegiumvor-

geschlagenenBestimmungen in das Provinzialrecht aufzu-
nehmen; zumahl auch klimatischeVerschiedenheitender west-

lichen und östlichenProvinzen hierbei nicht ohne Einfluß

find. Das Justiz-Ministerium hat kein Bedenken getra-

gen, diesemAntrage zu willfahren.

Zu s. 120.

Die in dem gegenwärtigen§ — dem Zusatz 156 —-

enthaltenen Vorschriften sind in dem revidirten Entwurfe

wiederhergestellt.
Zu §. 121.

In den CommissarischenEntwurf ist der Zusatz 157

nicht aufgenommen, da die Fracht gegenwärtigvon der

Verabredung der Contrahenten abhängt. Derselbe enthält

jedoch noch andre Bestimmungen und hat daher der re-

vidirte Entwurf ihn beibehalten und das weitere anheim-

gestellt.
Zu s. 122

Das Allg. Landrecht stellt irn s. 1767 r. o. den all-

gemeinenSatz auf, daß die Gemeinschaftzwischendem

Hauptschiffund den sämmtlicheneingeladenenWaaren, so-
bald die Waare über den Bord des Hauptschiffsgebracht,
eintrete. Das OstpreußifcheLandrecht, der Zusatz 158,
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erweitert diese Bestimmung, indem es die Gemeinschaft
rnit dem Hauptschifseintreten läßt, sobald die Waare in
den Bording (das Leichterfahrzeug)gebracht,weil das Leich-

terfahrzeug die Stelle des Hauptfchiffs Vertritt. Es tritt

mithin

z. B. wenn das Seeschiff, weiches nicht bis Königsberg
kommen kann, in dem Vorhafen Pillau oder auf der

Rhede liegt und das Leichterfahrzeugeine Hanerie auf
dem«frischenHaff macht, schon die Gemeinschaft ein.

Der §. 2. setzt jedoch die Ausnahme fest,k daß die

Gemeinschaft nicht eintrete, so lange das Hauptschiffvon

dem Hafen abwesend ist, urn Ladung anderwärts einzu-
nehmen,

z. B. das Leichterfahrzeughat in KönigsbergWaaren

eingeladen, um sie in Pillau in das Hauptschiff zu

bringen, das Hauptschiff aber liegt in Eibing oder

Braunsberg, nun macht das Hauptschiff auf dem ski-

schm Haff eine Haverei, hier trägt die Waare im Leich-
terfahrzeuge nichts bei.

»

Der C. Z. setzt eine zweite Ausnahme fest, wenn in

verschiedenen Leichterfahrzeugenvon verschiedenen Arten

Waaren gebrachtwerden, so entsteht die Gemeinschaftun-

ter den Waaren nicht früher, als bis sie alle am Bord

des Hauptschissesgebrachtsind;
z. B. ein Leichterfahrzeugbringt Waaren aus Elbing,
ein anderes aus Konigsbergzum Hauptschiffenach Pil-
lau und das Elbinger Fahrzeug leidet Hanerie auf dem

frischen Hass.
Diese Bestimmungen sind keineswegesmit dem all-

gemeinenPrinzip der großenHaverei im Widerspruchund

find Unvetändertbeibehalten.

Zum C. 123.

Auch dieserZusatz 159, welcher sich auf die Oertlich-
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keit des Pillauer Hafens gründet,ist aus dem Provinzials
recht und dem KönigsbergerEntwurf, in welchem statt
des Bordings Leichterfahrzeuggesetztist, unbedenklich

zu übernehmengewesen.

Zu §. 124.

Einige Stimmen haben auf die Weglassungund Ver-

weiiung zum Allg. Landrecht angetragen. Es ist indessen
von der Mehrheit die Beibehaltung gewünschtund wegen

vetånderter GerichtsversassungeSchiffarths- und Hand-
lungs- Deputation zu Mensch statt Seegericht gesetzt
worden.

Zu e- 125.

Der §. 1. des Zuiatzes 105 enthielt die Bestimmung,
welche im §. 125. unter 1. sich befindet; um diejenigen -

zu bezeichnen,welche nicht zum Bauernstande gehören,ob-

gleichsie mit dem unmittelbaren Betriebe des Ackerbaues

und der Landwittbschaft sich beschäftigen.Die beiden Preu-

ßischenOber-Landes-Gerichte haben diese Bestimmung in

ihren Entwurer beibehalten. In den Berathungen zwi-
schen den Commissarien und den ständischenDeputirten hat

dagegen die Ansicht vorgeherrscht,daß, da diese Personen

gegenwärtigfreie Eigenthümersind und es jetzt keine ei-

gentlichebäuerlicheLasten mehr giebt, sondern die vorma-

ligen freien Bauern zum Stande der Land-gemeinenmit

allen übrigenländlichenGrundbesitzern, deren Besitzungen
nicht mehr als sechs Hufen betragen, diese Bestimmung
nicht Mehr zulässigsei. Es ward daher in den gedachten
Confkketlzmbeschlossen,die §. 1 und 2. dieses Zufatzes
WkgzUlAssM-sv wie auch den §. 4. der bei der veränder-

ten Verfassungseine Anwendbarkeit verloren habe-
Das Justiz-Ministerium hat indessennicht geglaubt,

dieserAnsicht sichanzuschließenund schon auf Antrag die-

iM Zusatz aus dem revidirten Entwurf ausscheidenzu las-
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sen. Allerdingshaben die im §. 1. dieses Zusatzes gedach-
ten Personendas freie Eigenthum, allein auch freie Ei-

genthümerkönnen zurn Bauernstande gehören,allerdings
gehörensie zu einer Landgemeine, allein diese besteht ja
recht eigentlichaus Bauern. Der Bauernstand ist in die-

sem Zusatz in einem andern Sinne, als dem bei den Be-

rathnngen zum Grunde gelegten, besonders in dem cioil-

rechtlichenSinne aufgefaßt. Es ist das Bedürfniß dazu
der Provinz Preußen eigentlrümlich,indem es in derselben

Personen und Besitzungen giebt, die weder zum Adel und

zum Ritterstande, noch zum eigentlichenBürgerstandeund

auch nicht zum Bauernstande gehören;in Ansehung der-

selben enthältdaher der §. 2 und Z. nur die Bestimmung,
daß sie den letztern nicht zugerechnetwerden sollen.

Die Beibehaltung des H. s. ist in den Berathungen
selbstbeantragt. —

Der §. 4. hat zwar durch die Veränderungin der

Rustikalverfassungseine Anwendung verloren und kann da-

her füglichwegbleiben, er ist nur zur Vorbeugung jedes

Mißverständnissesbeibehalten.

Zu §. 126.

Dieser § ist bei der Revision des Provinzialrechts
weggelassen, weil man ihn als durch die neuere Agraris
sche Gesetzgebng aufgehoben angesehen hat« Diese Vor-

aussetzungtritt jedochnicht allenthalben ein und ist daher
dieser§ in aller beschränktererFassung beibehalten-

Zu §. 127.

Eben dies ist der Fall in Ansehung dieses §, welcher
den Zusatz 116 des OstpreußischenProvinzialrechts wie-

dergiebt.
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Zum §. 128 und §. 129.

Jm CommissionssEntwurf ist der ganze Titel von

der fEhe ausgefallen, weil es in Ostpreußenkein besonde-
res Eherecht giebt und mit der Aufhebung des Ostpreußi-
schen Staats-Ministeriums die Zusätze90 und 91 weg-

sallen, der Zusatz 92 aber bei der Lehre von der Güter-

gemeinschaftvorkommt.

Die Zusätze93 und 94 —die gegenwärtigen§§. 128

und 129. —- sind zwar von den StändischenDeputirten
nicht näher erörtert-,weil bei der jetzigenRevision des Ost-
peeußischenProvinzialrechts aus Aufhebung der bisherigen
Succession der adlichen Wittwer und Wittwen angetragen
und die Bestimmung, daß die adliche Wittwe, wegen des

nachher eingebrachtenHeirathsguts ein Wahlrecht haben

soll, für gänzlichunpractischgehalten ist.
Da aber der Entwurf des »Provinzialrrchtsvorzugs-

weise bestimmt ist, das bestehendeRecht zu constatiren und

daher bei der Revision desselben Haupttheile verändert

werden können; so hat das Justiz-Ministerium sich
nicht für ermächtigtgehalten auf den bloßenAntrag der

StändischenDeputirten den Entwurf nach diesem Antrage

abzuändern,sondern ist bei dem gegenwärtigenRechte

stehen gebliebenund muß die Annahme oder Ablehnung
des oben gedachtenAntrags den Berathungen der fernern
Stadien und zunächstder bevorstehendenLandtags-Ver-
sammlung überlassen. Dies schien um so nothwendiger,
als die Surcession im Adel überdem Gegenstand einer

landesherriichen Landtags-Proposition ist.
Wenn Ostpreußenauch kein eigenes Eherecht im

strengenSinn des Worts besitzt und desselben bedarsz so

hat diese Provinz doch desto umfangreichen Bestimmungen
über das, das Vermögender Eheteute betreffendeRecht, zu

welchem diese beiden §§ wesentlichgehören.Der revidirte
Motive. Ostpkeußem d
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Entwurf hat daher die Zusätze93 und 94 in den §§.

128 und 129. beibehalten und in den erstern zugleich
die Bestimmungen des Zusatzes 96 §. Z. mit aufge-
nommen.

Der Grund, aus welchem das der Wittwe zustehende
Wahlrecht unpractisch geworden sein solle, ist nicht an-

geführtund würde auch keine weitere Folge, als die ha-

ben, daß es nicht weiter ausgeübtwerden könne, was

aber das Justiz-Ministerium nicht hat berechtigenkönnen-

vasselbe ohne Vernehmung der Provinziallandständein dem-

Entwutfe ausfallen zu lassen. -

Zu §. 130.

Dieser § ist aus dem Zusatze 98 hier aufgenommen.
Die Zusätze99 und 100 gehörentheils in das Erb-

kecht (§. 137.) und sind theils mit Aufhebung des Ost-

preußischenStaats-Ministeriumä weggefallen.

Zu §s. 131 — 133.
»

Die §§. 131. 132 und 133. sind aus den Zusagen
101, 102 und 103 und der §. 134. aus dem Zusatzes74
übernommen

Das Familien-Nähereechtberuht auf den ältesten

PreußischenGesetzen und ist aus dem PreußischenLand-

reeht in das OstpreußischeProvinzialrecht übergegangen
und findet nur in Ansehung der FamilieniGrundstücke,d. h.

derjenigenGrundstückeStatt, welche-in der Familie im

Erbgang waren und auf diesem Wege auf den Veräußerer

gekommenwaren.

Es ist indessensehr zweifelhaft,ob die spätereGesetz-

gebung dieses:Recht nicht aufgehoben habe.. Das Edict

den erleichtertenBesitz und den freien Gebrauch des Grund-

Eigenthnms betreffend vom 9. October 1807, bestimmt
im §. 3.,: ; .

«

.
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Ein gesetzlichesVorkaufs- und Näher-rechtsoll ferner-

hin nur bei Lehns-Ober-Eigenthümern,Erbzinsherrn,
Erbverpächtern,Miteigenthümernund da eintreten, wo

eine mit andern Grundstückenvermischte oder Von ihr
umschlosseneBesitzung veräußertwird.

Da unter den in diesem Gesetz als beibehalten be-

zeichnetenGattungen des Nahetrechts, das Familien-Nä-

herrecht nicht angeführtist; so würde dasselbe nach dem

Buchstaben des Gesetzes allerdings als aufgehobenanzu-

sehen sein. Der CommissarischeEntwurf ist von dieser
Ansicht ausgegangen und daher diese Gattung des Näher-

rechts in das Provinzialrecht nicht wieder aufgenommen-
In den«Entwurer der Partikularrechte andrer Pro-

Vinzenmit Ausnahme des Westpreußischenhat die Fort-
dauer des Familien-Näherrechtsnicht zur Sprache korn--

men können, weil dasselbein diesen Provinzen als Pro-

vinzialrechtlichauch oor dem Edict von 1807 nicht galt
und daher nur bei Preußen die Fortdauer oder Auf-
hebung desselben ein Interesse hat.

Wenn gleich die Aufhebung dieses Rechts nach dem

buchstäblichenInhalt des Gesetzes keinem Zweifel zu un-

terliegen scheint;so dürftedoch diese Aufhebung in andren

Beziehungensoganzzweifelfreinicht erscheinen. Das Fa-

milien-Näherrechtist schon nach dem allgemeinenLandrecht
kein allgemein gesetzliches,sondernfindet nur als besonderes

MdvinziellesRecht Anwendung und entsteht daher das Be-

dEUkM-vb das Edict von 1807 überhauptauch- die pro-

VinüialkschtlichenBestimmungen über diesen Gegenstand
habe aufheben wollen? Das Edict selbst enthält dieje-

nige Klausel nicht, welche für diesen Fall in die Gesetze

aufgenommen zu werden pflegt-. Das Edict zerfällt in

zwei Theile, von welchen der eine über die Aufhebung
DI- Unterthänigkeit,der andre aber über Rechte in Bezie-
hung auf die Freiheit des Grundbesitzershandelt. Der

d 2
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erste Theil enthält§. 12. die Bestimmung; daß sein Jn-

halt für alle KöniglicheStaaten gelten soll, der zweite

Theil enthält diese Bestimmung aber nicht und nimmt

vielmehr in §. 9. die Ermelandschen Lehne von dem Ge-

setzausdrücklichaus, berücksichtigtmithin Provinzialrecht-
liche Vorschriften. Eben so ergiebt sich aus dem Gesetze

selbst, daß dasselbebestehendeund wohlerworbene Rechte,

zumahl Familien-Rechte berücksichtigtund sich nur darauf

beschränkthat, diesen Familien die Befugniß beizulegen
ihre Familien-Rechte selbst abzuändernoder zu modific-

ren, solcher Abänderungenoder Modificationen sich selbst
aber enthalten habe. Das Edict hat daher auch das ag-

natische Lehnsvorkaufsrechtunberührtgelassen, welches eben-

falls ein Familien-Näherrechtist und aus eben dem Fun-
— dament, wie das Vorkaufsrecht in andern Familien-Gü-

tern beruht. Auch die in dem Edict beibehaltenen Gat-

tungen des Näherrechtsberuhen auf keinen stärkernGrün-.

den, wie das der Familien-Mitglieder, da das Ober- oder

Mit-Eigenthum durch die Veräußerungdes nutzbaren Ei-

genthums ungekränktbleibt. Sieht man auf den Zweck
des Edicts von 1807z so ist das Familien-Näherrechtgrade

diejenigeGattung desselben,welche diesem Zweck am we-

nigsten entgegensteht,da es den freien Verkehr mit dem

Grundeigenthum überall nicht beschränktund keine andre

Wirkung, als den Eintritt eines andern Käufers hat-
Bei diesen Zweifeln schien es dem Justiz-Ministerium

bedenklich. über diesen Gegenstand sich entschiedenauszu-
sprechen und die bisherige provinzielle Gesetzgebungals

aufgehoben anzunehmen, es schien ihm um so mehr an-

gemessen,sie in dem revidirten Entwurf beizubehaltenund

die Bedenken der Erwägung der fernern legislatorischen
Stadien anheim zu stellen und dies um so mehr, als da-

bei auch legislative Momente zu berücksichtigensein dürf-

ten, wohin unter andern die Erörterunggehörendürfte-
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ob wirklich erheblicheGründe vorhanden sind, den Mit-

gliedern der Familien dies Mittel zu entziehen,alte Fami-
lien-Besitzungenin der Familie zu erhalten-

Aus diesen Gründen hat der revidirte Entwurf das

Familien-Näherrechtbis zum weitern Beschlusseunverän-
dert beibehalten.

Zu §. 135. .

Dieser § beruht auf den Zusatz 95 des Ostpreußischen
Landrechts. Der commissarischeEntwurf hat ihn nicht
beibehalten,weil Nistel, Grade und Heergeräthin Preu-

ßen niemals üblich gewesen sei. Der revidirte Entwurf ist
aber von der Ansicht ausgegangen,daß die 1801 für seine
Aufnahme Statt gehabten Gründe auch noch gegenwärtig
sortdauern nnd daß aus der Auslassung leicht auf die Aus-

hebunggesolgertwerden könnte. Ob dieser § bestehenblei-

ben oder wegsallen soll? ist übrigenslediglicheine theore-
tischeFrage.

«

Zu §. 136.

Dieser § enthältden« 30sten Zusatz des Ostpreußischen
Landrechtszder commissarischeEntwurf hat ihn nach den

Anträgender StändischenDeputirten nicht beibehalten, weil

1) das Vorzugsrecht der Brüder eine Einschränkungdes

freien Verkehrs in sich enthalte-

2) nach der KöllmischenSuccession den Schwestern ein

gleiches Successionsrechtzusteht,
s) die vormqlige Einschränkung,daß KöllmischeGüter

nicht Unter 3 Hufen getheilt werden dürften,nicht mehr
Statt findet und

4") so weit die Erinnerung unter den Commissariensich
erstreckt,noch niemals hierüber ein Streit obgewal-
tet hat. -

Das Justiz-Ministerium hat das diesen Gründen

beigelegteGewichtnicht theilen können,indem
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Zu .1) der freie Verkehr selbst hierdurch überall nicht

eingeschränktwird ,
da es für keine Einschränkungdesselben

angesehenwerden kann, ob in demselbenJemand ein Bor-

zugsrechthat,

Zu 2) dies Suceessionsrecht selbstdadurch gar nicht ge-

schmälertwird, daß ein oder der andere der Erbinteressenten
ein Vorzugsrechthat, einen Gegenstand der Erbschaftsmasse
iu natura anzunehmen, auch der

zu 3) gedachte Grund nicht entgegenstebt, indem die

Gründe, welche den Besitz des Grundbesitzes iut Man-

nesstamm wünschenswerthmachen, überall nicht beseitigt
sind und endlich

«

zu 4) die dort angeführteErfahrung aus denn jetzt be-

stehendenVerbot ebenso erklärlichist, als bei Aufhebungdes

Verbots solche Erfahrungen werden gemacht werden. Wenn

hiernach strengere Gründe »dieAufhebung dieses Zusatzes

nicht motiviren mögtenzso stehen der Aufhebung noch an-

dere Gründe entgegen, zu welchen insonderheit die Rücksicht

gehört,daß erheblicheRücksichtendie Erhaltung des Grund-

Eigenthurns in der Familie rathsam machen.
,

Aus diesen Gründen hat das Justiz-Ministerium sich

nicht für veranlaßt oder befugt erachtet, dieseVorschrift
in dem revidirten Entwurf wegzulassen,sondern hat fie,
weitern Beschlüssenanheimgebend, in demselben um so
mehr beibehalten als die Weglassung mit den Grund-

sätzenin Widerspruch stehen würde,welche der zur Bera-

thung des Landtags bestimmteEntwurf über die Sutees-

sion inr Nitterstande angenommen hat.
Zu §. Ist-.

Dieser § beruht auf dem Zusatz 99 und rechtfertigt
sich durch sich selbst.

Zu §."138.
Die Gütergemeinschaft«und das Surtessionsverhältniß

unter Ehegatten überhauptund unter denen redlichenStan-
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des sind in -den Berathungen über die Revision des Ost-
preußischenProvinzialrechtsumsänglichenDiskussionenun-

terworfen worden.

Ueber die Frage: ob die GütergemeinschaftunterEhe-
leuten bürgerlichenund bäuerlichenStandes als Regel fer-
nerhin ausgestelltwerden solle? sind dabei die Ansichtensehr
verschiedengewesen.

Die Ober-Landesgerichte zu Königsberg, Jnsterburg
und Marienwerder haben sich für die Beihehaltung dieses
aus den ältesten Zeiten sich herschreibendenInstituts er-

klärt, welches nach Preußen mit dem in der Culmischen

Handoesie von 1251 eingeführtendes FlämischenRecht

gekommenund in Ost- und Westpreußennach den Land-

rechten von 1620, 1685 und «1721 Buch IV. Tit. lö.

mit Ausnahme des Adels, und in Danzig nach der Will-

küht Bd. l. «Tit.V. §.15. als Regel unter allen Eheleuten

Statt findet. In älteren Zeiten waren, wie in den Vorarbei-

tungen der gegenwärtigenRevision bemerkt ist, die Ausschlie-
ßungender Gütergemeinschnftzwar unerhört,in neuern Zeiten
kommen aber solcheAusschließungendurch Eheverträgein

Ostpeeußenselbst unter Personen gemeinen Standes nicht
selten vor. «Bei den Berathungen mit den Ständischen

Deputirten sind die Meinungen für und wider ausführ-

lich vorgetragen. Es haben für die Beibehaltungder Gü-

tetgeeneinschaftgestimmt:

l) die Landgemeinenmit zwei Stimmen,
2) von der Ritterschast zwei Stimmen und zwar mit

dem Antrage-,daß sie auch unter dem Adel, insofern
er nicht Rittergüterbesitzt, eintreten solle,

Z) zweiMitglieder der Commission,

wogegen wider die Beibehaltung gestimmt haben.

l) Die beiden Deputirte der Städte (Landvoigtei-Ge-
richte - Director v. Olzewskyund EriminalrathBrand),
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welche sich zu einer itio ja parte-s befugt halten woll-

ten, welches aber bestritten ward,

2) ein ritterschaftlicherDeputirter und

Z) ein Mitglied der Commission.

Es ist daher die Mehrheit der Stimmen für die Bei-

behaltung des alten Rechts gewesenund haben nicht, wie

im Commissions-Protokoll bemerkt, aber von der Commis-

sion selbst in ihren Motiven nachträglichberichtigtist, die

Stimmen gleichgestanden. Es kommt indessenbei dieserso

wichtigenund durchgreifendenFrage für die gegenwärtige
Lage der Sache eben so wenig auf die Meinung der De-

putirten und der Commissarien, als des, den Entwurf vor-

legenden, Justiz-Ministers an, welche letztere dahin gehen
würde,daß Ritter- und Bauergüter nie in der ehelichen
Gütergemeinschaftbegriffenfein können und letztere im Adels-

stande unzulässig,im Bauernstande nur rücksichtlichdes Er-

werbs und im bürgerschaftlichenStande nur allgemeinmög-
lich sei. Die Erfahrung, daß die Ausschließungder ehelichen
Gütergemeinschaftin späternZeiten weit häufigergeworden
sind, ist auch in andern Provinzen des Staats gemacht, allein

dabei auch die Erfahrung, daß diese Aufhebungen vorzugs-
weise Von Seiten der Braut und ihrer Angehörigengefor-
dert werden. Der Grund dieser Ausschließungendürfte da-

her wohl nicht sowohl in der Abneigung gegen die Güterge-
meinschaft,als Vielmehr in der, vielleichtin Leichtsinnüberge-
henden Leichtigkeit, mit welcher so oft Ehen eingegangen
werden, und in der durch Speculationen herbeigeführten
Unsicherheit des Vermögensauf der einen, und in dem

pflichtmäßigenBestreben der Vertreter der Braut, deren

Vermögenaus der Mitverwickelungin solcheChanzen durch
Ausschließungder Gemeinschaft zwischeneinem sichern und

einem unsichern Vermögenzu bewahren auf der andern

Seite, liegen.
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Mögen die Stimmen für die Aufhebungnoch sozähl-
reich und die Gründe für dieselbe noch so gewichtig sein;
so ist doch die Vollmacht sowohl des Justiz-Ministeriums
und seiner Commissarien, als der StändischenDeputirten
nur ausorschläge beschränktund erstrecktsich nicht auf

Abänderung des bestehendenProvinzialrechts. Das Ju-

stiz-Ministeriumsoll den Entwurf des bestehenden Pro-

vinzialrechts ausarbeiten oder durch feine Commifsarien
ausarbeiten lassen und ihn den StändischenDeputirten
vorlegen, damit diese ihre Erinnerungen gegen die Vollstän-

digkeit des Entwurfs vortragen und zur gemeinschaftlichen
Deliberation bringen und auch ihrer Seits gutachtlicheBe-

merkungenund Vorschlägemachen; die Prüfungund Wür-

digung der einen wie der andern Arbeit und noch weit

mehr die Annahme derselbensteht aber den fernern legisla-
torischen Stadien zu.

Es folgt hieraus von selbst,’daß der nach den oben

erwähntenVorarbeiten vorzulegende Entwurf, zwar alle

gegen das bestehendeRecht gemachten Bedenken vortragen,
allein nach denselbenden Entwurf des bestehendenRechts

besonders in den durchgreifendstenFragen nicht abåndern und

folchergestaltanstatteines Entwurfs des b est e h en d en Rechts,

das Project eines künftigen Provinzialrechts vorlegen

dürfe. Letzteres wird demnächstaus den Beschlüssenüber

die vorgeschlagenenAbänderungensich Von selbstergeben.

Der revidirte Entwurf hat hiernach auch für diese

Gegenständeim Wesentlichen nur auf der Basis des beste-
henden Rechts abgefaßtwerden können.

Die Zusätze92 und 96 sind daher beibehalten.

ZU Z.-139
—- 150.

Dieser § ist in seiner Allgemeinheitaus dem Zusatz
96 des jetzigenOstpreußischenLandrechtsübernommen.
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-
In den Conferenzenzwischen den Commissarien und

den LandständifchenDeputirten vom 10. Juli, 31. August
und Z. September 1835, in welchen die Erklärungender

Kreisständeüber das Erbfolgerechtdes Abels vorgetragen
wurden, haben über diesen Gegenstand sehr ausführliche

Discussionen Statt gehabt, in welcher vorn Stande der

Ritterschaft das Princip
daß es für das Wohl des Staats wichtigsei, kräftige
ländlicheGrundbesitzerzu haben und zu erhalten

zum Grunde gelegt und einstimmig angenommen ist,

l) daß es nothwendig sei, durch die Gesetzgebungdie

Zersplitterungder ländlichenGrundstückein unendlich
kleine Theile zu verhindern,

L) daß, was den Adel betrift, eine eigenthümlicheSuc-

ressions-Ordnung der Ehegatten nicht ersprieslichund

daß die im Provinzialrecht Zusatz 96 §. 1—17. bis-

her eingeführtenicht beizubehaltensei,

s) daß die Gütergemeinschaftbei dem Adel, der nicht

Rittergüterbesihh wie bei Bürgerlicheneintreten, und

, dem überlebenden Ehegatten das denaticium txer zu-

stehen möge,

4) daß der Stand der Ritterschaft in die Stelle des

Adels trete ohne Rücksichtder Geburt und für diese
eine SuccessionsiOrdnung einzuführensei, welche dem

Zweck, die Gutsbesitzer kräftig zu erhalten,
entspreche.

Welche anderweitigeErbfolge in die Stelle der gegen-

wärtigenfür die Rittergutsbefitzer eintreten solle, hierüber

ist eine bestimmte Einigung nicht zu Stande gekommen.

a) Ein Mitglied des Ritterstandes hat die Bestim-

mung der allgemeinen Gesetzgebunganheimgestellt,

h) ein anderes wünschteine Erleichterung, Fideikom-

misseüberhauptzu stiften, Vorzüglichdadurch
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l) daß kein Minimum, unter welchem sie nicht er-

richtet werden dürften,festzusetzenund

2) die das Pflichttheit betreffendenGesetze,in Rück-

sicht dieser Fideikommisse,außer Kraft zu setzen,

Z) Primogenitur mit Vorng des männlichen Ge-

schlechts einzuführen,jedoch den Eltern die Be-

fugnißgestatte,durch Testamente eine andere Erb-

folge zu bestimmen.

Dieses Mitglied hat späterbei der Berathung über die

Rechte des Adels für sämmtlicheRittergutsbesitzerauf Erei-

rung eines neuen Adels in drei Klassen nach dem Verhält- -

niß des mehr oder weniger verschuldetenZustandes seiner
Besitzungenangetragen.

-

Ein dritter De,putirter der Ritterschast ist

diesemvoto beigetreten,mit Ausnahme jedoch der Pump-

genitur, wogegen die Bestimmung, wer succedirensolle, dem

Vater, oder in Ermangelung einer Einigung unter den

« Erben, dem Loose zu überlassen.

Eine vierte Stimme sprach sich in folgender Art aus-

a) sie trete dahin bei, daß sie auch wünsche,durch Er-

leichterungder Fideikommißstiftungenden Stand der

Gutsbesitzer zu erkräftigen,jedoch unter der Voraus-

setzung,daß das Landgut höchstensbis zur Hälftedes

Werths verschuldetwäre, und 1000 Thlr. Netto-Re-

venüen habe,

h) daß von der Zeit ab, als es zu einem Fideikommiß

bestimmt, keine weitere Verschuldung zulässigsei,

a) daß der Fideikommißsolger,welchen der Vater mit

Bevorzugung des männlichenGeschlechtszu bestellen
habe, die Verpflichtung übernehmensolle, durch all-

mähligeAbzahlungdas Gut schuldenfreizu machen,

el) wenn dieses bewirkt wäre, solle er die Zinsen von

Fiel des ermittelten Werths den Allodialerben auszahlen-



...60..

e) an dem übrigenAllodialnachlassesolle der Fideikom-
mißfolgerkeinen Antheil nehmen,

f) das Minimum eines solchen Fideikommissessolle aus

20,000 Thie. bestimmt werden.

g) zur Abfchätzungder Fideikommissesollen eigenthüm-
,-liche Tarprinzipien entworfen werden,

b) dieseFideikommissesollten durch Familien-Verträge
nicht aufgehoben werden dürfen,

i) ab jatestata solle die Fideikommißfolgenachden Grund-

sätzender Primogenitur eintreten.

Gegen dieses Votum wurde von der Vorher-gehendenein-

gewendet,
1) daß dieser Vorschlagauf eine Peerie hinausgehe,wel-

che decn Bedürfnissedes Staats nicht entspreche. Er

hingegen beabsichtigeeine im Volk wurzelnde Aristos
kratie durch ein allgemeinesErbfolgegesetzfür Alle oder

doch wenigstens den größernTheil des Grundeigen-
thnms zu bewirken.

L) Ohne ein allgemeinesErbfolgesetzwürde eine solche
Pecrie ein Gegenstand des Hasses und des Angriffs
werden, ohne materielle Macht zu besitzen. In der

von ihm sich gedachten volksthümlichenAristokratie
mögesich alsdann eine Peerie bilden oder nicht, wie

es die Zeit und die Macht der Verhältnissemit sich
bringen würde,

wogegen erwiedert wurde:

daß mit jenemVorschlagekeineswegeseine Peerie son-
dern nur einem kräftigenGutsbesitzerstanddurch die

Festhaltung eines Gutes bei einer und eben derselben
Familie beabsichtigtwerde.

Die Landgemeinenhaben ihrerseits die bisherige Suc-

tession für sich beizubehaltenungetragen und über die Frage:
ob die bisherige Succession der Ehegatten bei dem

Adel bleiben solle
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zu votiken sich für inkornpetent erachtet; in Rücksichtdes

Staatsinteressehat einer der Deputirten sich dafür erklärt;

daß die Bestimmung der allgemeinenGesetzgebung,der

andere aber (in Uebereinstimmungmit einem der stådtischen

Deputirten) den Berathungen zum Landtage überlassen
werde. Der andere städtischeDeputirtel hat sich durchaus

gegen die Anträgein Rücksichtder Fideikommisseund Ma-

jorate und auf den Fall, daß sie errichtet werden sollten,
für Bestimmung einesMarimums ausgesprochen;was dar-

«übervorhanden wäre, soll zur Vertheilung kommen.

Der Commissarius der Regierung hat sich überhaupt

gegen die Fideikommisseerklärt, und billigt das Votum

desjenigenDeputirten der Ritterschaft, welche eine ander-

weitige Successions-Ordnung der allgemeinen Gesetzgebung

überlassenwill· —

Jn dieser Lage der Sache hat die Commission nicht

weiter in der Sache eingehenkönnen und hat ihre Ansicht
mit wenigen klaren Worten dahin geäußert:da sie nicht
das Mindeste wider den Antrag, die gegenwärtigeSurces-

siens-Ordnung aufzuheben, einzuwendenund anheimstelle,
die Erbfolge des allgemeinenLandrechts auf den Fall, daß
keine Gütergerneinschastunter den Eheleuten Statt gesun-
den hat, eintreten zu lassen.

Aus den beim vörigen§ angeführtenGründen ergiebt
sich von selbst, daß der revidirte Entwurf in Ansehungder

Erbjolge im Adet das bestehendeRecht hat zum Grunde

legen müssen.
Die dahin gehörigen§. 1 — 17. des Zusalzes 96

sind daher in die §§. 139—— 150. des revidirten Entwurfs
aufgenommen worden.

Zu §. 151.

Ueber die Frage, ob die Gütergemeinschaftunter Ehe-
leuten bürgerlichenund bäuerlichenStandes als Regel ser-
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nerhin gelten soll? sind, wie bereits oben bemerkt ist, die

Ansichten der Commissarienund Deputirten sehr verschie-
den gewesen, die Mehrheit der Stimmen jedoch für deren

Beibehaltung ausgefallem
Aus den Bemerkungen zu den vorhergehenden§§ er-

gebensich die Gründe, aus welchen der revidirte Entwurf
auf der Basis des bestehendenRechts hat verbleiben müs-

sen. Das ist grade bei dem vorliegendenGegenstandeum

so mehr der Fall, »als unter den Deputirten der Städte

kein Einziger aus dem eigentlichenBürgerstandesich be-

fand und die Deputirten der Landgemeineangetragen ha-

ben, »ihrerSeits die bisherige Surcession für sich beizu-
»behalten«.

-

Es kann daher hier nur von Bemerkungenüber ein-

zelne Bestimmungen die Rede sein.
So viel diese betrifft; so ist in dem Commissarischen

Entwurf der §. 18. des Zusatzes 96 weggelassen, weil er

übekflüssigsei, da er in dem Zusatz 53 enthalten ist. Das

ist aber eines Theils nicht der Fall, und andern Theils ist
die diesen Satz enthaltende Bestimmung in der neuen Re-

daction in diesen §. 151., wohin er eigentlich gehört,
übernommen und kann daher der zweiteAbsatz dieses §

schondeshalb nicht wegbleiben. -

Zu §. 152 — lex-ä.

Diese 55 sind aus dem §. 19 und 20. des Zusatzes
97 beibehalten und haben sich im Allgemeinen keine Ein-

wendungen erhalten. Nur ist im §. 154. ausdrücklichbe-

merkt, daß dem übel-lebenden Ehegatten das beneticium

tnxae zustehe und vorgeschlagen, daß die Miterben keine

Ansstellungen gegen die gerichtlicheTare zu machen und

Mehrgebot auszuüben,wozu sie gegenwärtigdie Befugniß

haben. Als Grund ist angeführt,daß diese Bestimmung
nützlichwirken werde und ihrem Zwecke vollkommenent-
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spreche. Da dieser Zusatz, wenn diese Voraussetzung ge-

gründetist,,nützlichsein würde, diese Voraussetzungaber

bei den landtäglichenDiscussionen näher erörtert werden-

wird; so hat der revidirte Entwurf dieses Amendement

mit aufgenommen.

Es» ist ferner bei diesen Berathungen der in den Ge-

setzen bisher nicht vorgesehene Fall, daß der überlebende

Ehegatte nur mit einem leiblichen Kinde am Nachlasse
concuteirt und daher nicht Erbe im größern, sondern nur

im gleichenTheile ist, zur Sprache gekommenund wegen

desselben die in den s. 153. aufgenommeneBestimmung
vorgeschlagen-

Zu §. 153.
,

Es ist vorgeschlagen,den s. 20. des Zusatzes 96 weg-

zulassenund die Ergänzungder darin gedachten Bestim-
mungen des Allg. Landrechts in Antrag zu bringen. Da

für die-Weglassung kein erheblicher Grund angeführtist;
so hat der revidirte Entwurf diese Bestimmung in §. 153.

beibehalten-

Zu §. 154. ,
.

.

Dieser § ist bereits oben §. 152— lös. erörtert-

.

Zu §. 155.

.

Auf die Beibehaltung dieses § ist angetragen und zu-
gleich Unheimgestellt,ihn auf sämmtlicheLehrer bei den

übrigenUniversitätenauszudehnen und ·diesenGegenstand
dkshalb zur AllgemeinenGesetz-Revision hinzugeben.

Zu §. 157.

Dieser§ überträgtdie Bestimmungdes §. 22. des

ZUsahes97. -
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Zu s. 158 und 159.

Diese §§ bilden die Zusätze82 und 83 des Osterw-
ßischenProvinzialrechts, welche aus der Declaration bom
Lö. März«1790und dem Resrript vom ö. März 1793

beruhen.

Die Beibehaltung dieser §§ sindin Ansehung der noch
nicht revidirten Bauern allerdings an sich schon nothwen-

dig und daher auch von den«Königl·Regierungs-Commis-
satien darauf angetragen. Wenn dieselben vor-geschlagen
haben, an der Stelle dieser §§ ein Bezugnehmen aus die

angeführteDeclaration und das Rescript von 1793 treten

zu lassen; so ist dazu keine VeranlassungVorhanden und niche

abzusehen, aus welchem Grunde man den in dem Ostpreu-
ßiichenProvinzialrecht aufgenommenen Inhalt dieser Be-

stimmungen streichenund dagegen auf zwei gesetzlicheBe-

stimmungen oekweisen sollte, zu welchen beim Mangel ei-

ner Gesetzsammlung für Ost- und Westpreußenaus die-

sem Zeitraum der Zugang überhauptund besonders dem

Stande, welchen der Inhalt derselben besonders interessirt,
nicht leicht ist« Provinzialrechte müssen überhaupt den

Inhalt der einzelnen provinziellen Gesetze möglichstauf-

nehmen und nicht bloß im Allgemeinen nur auf sie ver-

weisen-;es genügt,wie im revidirten Entwurf geschehenist,
die Quelle anzugeben.

Der revidirte Entwurf hat daher diese beiden §§ um

so mehr beibehalten, als die Deputirten der Landgemeinen
auf die Beibehaltung ihrer bisherigenSuecessions-Ordnung
eingetragen haben.

§. 160.

Dieser § beruht auf dem Zusatzv239und ist hierher
übertragen,da er hier seine eigentlicheStelle hat. Die

StändischenDeputirten haben einstimmig daraus angetra-
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gen, daß dieses Erbrecht auf die Gemeinden und Domi-

nien generalisirtund auch diesen unter den bei den Ar-

men- Anstalten vorgeschriebenenModalitäten beigelegt wer-

den möge. Da bei denselben die nämlichenGründe, wie

bei den Armen-Anstalten eintreten;so hat das Justiz-Mi-
nisterium unter Voraussetzung der AllerhöchstenGenehmi-

gung wohl geglaubt, diesen billigen Antrag in den revidir-

ten Entwurf aufnehmen zu können,und bemerkt nur noch,
daß in dem letztern in §. 160. in der ersten Zeile S. 57

hinter dem Worte »einem« durch ein Druckversehendas

Wem Dominium ausgelassen ist«

Motive. Dflpmmm c



Zweiter Theil.
Lehnrecht.

Bei dem Lehnrecht ist im Allgemeinenzu bemerken,

daß die dasselbe betreffenden Bestimmungen des Ostvreußi-

schen spwvinziqtkechke,qiso die Zusätze31 bis 68 einschließ-

lich, mit Ausnahme des die Nutzungen des letzten Jahres
betreffenden Zusatzes 49, bei den Betathungen mit den

Ständischen Deputirten überall nicht zur Diskussiongekom-
men sind Oas Ober-Landesgericht zu Königsberg hatte

sie zwar in dem Von ihm abgesaßtenEntwurse näher bear-

beitet und die Commissivn diesen Entwurf zur Berathung
gestellt, allein die Ständischen Deputirten hielten sich nicht

für competent zur Prüfung desselben, nach ihrer Ansicht
hättendie Lehnsoerhciltnisseüberhauptzum größtenTheil

aufgehörtund was davon noch vorhanden sei, näheresich
vom Tage zu Tage dem gänzlichenBerichte-indem Sie er-

klärten, daß sie zu den das Lehnrecht betreffendenZusatz-en
keine besondere Anträge zu verlautbaren hätten, vielmehr
der Redaction des OstpreußischenProvinzialrechtsdie erfor-

derlichen Veränderungenanheimstellten.
Die Ansichten der StändisrhenDeputirten wichen je-

doch in ihren Gründen und in ihrem Umfange oon ein-

ander ab. Nach der einen Ansicht «rveichtdas ganze Lehn-

,,recht von dem gemeinen Rechtsbegriffund der Natur des-

»selbenam wesentlichsten ab; sei dies im Ganzender Fall,
»so treffe es konsequent auch bei den einzelnen Bestim-
»mungen zu; man müssealso, wenn man das Ganze abstei-

,,dere, den einfacheren Bestimmungendes Allg. Landrechts den

«,Vorzug·einräumen.«Nach einer andern Ansicht, die
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hauptsächlichdie des dem Ermelande angehörigenDeputirten
war, »ist das Lebnrecht überhauptden jetzigenOstpreußi-
» chen Verhältnissenunangemessen, da die Auslöschungder

»sehr-Qualität in vek Wiakühe jedes Besitzers, wenig-
,,sten5, wenn er Söhne hat, stehe; principaliter sei daher
»dieVerwerfung jedes provinziellenLehnrechts wünschens-
»werth, werde dasselbeaber festgehalten, so sei dasselbe,ab-

,,gesehenvon den durch spätereGesetzegebotenen Verände-

,,rungen, unangetastetzu lassen und nicht zu verändern,zu-

»mal über zweifelhafteStellen ein usas fokensis sich ge-

,,bildet habe. Andere widersprachendem behaupteten usu- ka-

»Ist-neit-.

Im Allgemeinenstellte sich indessen doch die Ansicht
heraus, daß von dem Antrage aus gänzlicheVerwerfung
des Lehnrechts in Ostpreußenund Litthauen zu abstrahiren,
eine Verbesserung desselbenaber unerläßlichund insonderheit
das unabweichlich Antiquirte wegzulassensei.

Auf dieser Bahn ist die Revision des Ostpreußischen
Lehntechts erfolgt und hat um so weniger weiter gehen
können,als die Aufhebung der Lehnsverhåltnisseund des

Lehnrechts, auch wenn dazu eine Veranlassung vorläge-
die Gränzender vorliegendenAufgabe überschreitenwürde,

zumal da der schon im Jahre 1810 von den Stän-

den gemachte Antrag auf gänzlicheAufhebungdes Lehns-
Nexus in Ostpreußen von dem damaligen Comitö der

Stände ·nicht bevorwortet und von dem Landesherrn
auch nicht angenommen ist, weil dadurch die jun quas-

sits der Agnaten und Mitbelehnten gekränktwerden wür-

den, von denen keineswigesbehauptet werden könne, daß

sie werthios seien.
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E r st e r Tit e l.

Ostpreußischesund LitthauischesLehnrecht.

§. tei.

Dieser § ist aus dem Zusatze 57. des Provinzialrechtö
übernommen-

§. 162. .

Darüber: ob des Unterschiedes in adliche und unad-

liche Lehne in dem Provinzialrechteferner zu erwähnenseiT

ist Vielfachdiskutirt. Bei den Berathungen ist man ge-

gen die Beibehaltung dieses Unterschiedes gewesen, da

schon 1732 nur noch sehr wenige Unadliche Lehne vorhan-

den gewesenund solche gegenwärtiggar nicht mehr eri ir-

ten. Obwohl manche Güter in Urkunden und Hyp he-

kenkBücher noch den Namen eines unadlichen Lehns

führten; so seien sie doch seit rechtsverjährterZeit in Erb-

fällenwie Allodien behandelt, wie aus den in den Jahren
1828 Und 1829 von sämmtlichenUntergerichtenerstatteten
Berichten hetvorgehe und dies auch in dem dem Ober-

Landesgerichtzu Marienwerder zugeschlagenenTheile Ost-
preußens der Fall sei.

Das Justiz-Ministerium hat nicht geglaubt, diesen
bisher bestandenenUnterschied ohne vorgängigeDiscussiw
nen in den fernem Stadien aus dem Provinzialrechteweg-

lassen zu können, da derselbe größtentheilsans faktischen

Verhältnissenberuht, die hier nicht mit« voller Sicherheit

übersehenwerden können. In den Hypothekenbüchernsind,
wie bei den Berathungen selbst angeführtist, mehrere
Güter noch jetzt als unadliche Lehne ausgeführtnnd, wenn

sie auch seit längererZeit in Erbfällenals Allodien behan-
delt worden sind, so läßt sich doch der Einfluß, welchen

dies aus wohlerworbene Rechte haben kann, schonjetzt nicht
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übersehen.Bestätigt die Voraussetzung,aus welche der

Antrag iaus Weglassung dieses Unterschiedesgegründetist,
sich ihrem ganzen Umfange nach, so ist dieser Unterschied
selbst ein blos theoretischer-,der eben so unbedenklich,als

leicht aus dern Provinzialrechte scheiden kann.

Zu §. lös.

Dagegen ist nach-dem Vortrage des Ober-Landesge-
richis zu Königsbergund der Commissariendie Eintheilung
der adlichen Lehngüterin Mannlehne und in mag«de-
burgische (jene unter-lagen dem Longobardischen,diese
dem AltsächsischenLehnrecht) unbedenklich beizubehalten,
da von beiden Gattungen noch welche vorhanden sind
und in Rücksichtaus Suecession sich dadurch unterscheiden,

baß in letztere Töchter und Schwestern des letzten Besitzers
in Ermangelung des Mannstammes suctediren.

Dagegen hält die Commission es für streitfåhig,ob

noch ein Unterschiedin Rücksichtder Erbsolgezwischenrn a gd e-

burgischen zu bteider Kinder-rechten und schlecht

magdeburgischen Lehnen eintreten dürfe, weil die

Gleichstellungbeider nach dein Gnaden-Privilegium des

Markgrafen Albrecht von 1540 nur aus die früher verlie-

henen sich beziehenkönne« Die Commission ist indessen der

Meinung, daß es nicht räthlichsei, diesen bisher in den

Gesetzen nicht aufgestellten Unterschied einzuführen,da er-

bisher in praxi nicht gemacht,auch nach den Hypotheken-
Büchern nur 4 Lehndriefe zu schlecht magdeburgischem
Recht vorhanden seien.

Das KönigsbergscheObersLandeSgerichtbemerkt hier-

über in seinem in den Vorarbeiten zum Ostpreußi-

schen Provinzialreeht S. 34 abgedrucktenBerichte

Folgendes-:»Dagegen hat ein inzwischenanhängiggewor-

«dener Rechtsstreitanschaulich gemacht, wie wenig jetzt an

»der Zeit es schon ist, der Untetarten der Magdeburgischen
»Lehne, als bloßzu Magdeburgischenoder zu Magdeburi
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,,gifchenbeider Kinder-Rechtenverliehen, nicht weiter zu

(,,gedenken. So wie dort nur aus den Worten der Lehns-

»verschreibung,,zu Magdeburgischenbeider Kinder-Rech-

,,ten« allein — denn sonst kommt von einer Succession

«de6 fråulichenGeschlechts weiter keine Silbe vor —-

«auf die Vermeintliche Existenz eines keudi keminini suc-

,,cessivi, gleichvielob aus wirklicher Nicht-Kenntnißder

»Rechte-Daumenoder absichtlicherJgnorirung derselbengeschlos-
,,sen, und auf den Grund dessenvon den Nachkommen verstor-
.»vener Töchter des ersten Lehnserwerbers gegen den klaren

»Buchstabendes § 14. Zusatz 43 des OstpreußifchenPro-

,,vinzialrechtsein vorzüglicheresRecht zur Lehnssuccessiou
»vor den Mitbelehnten beansprucht und mit aller Harr-
«näckigkeitverfolgt wird, eben fo leicht könnte von dem,

»der das neue Gnaden-Privilegium des Markgrafen Albrecht

»dem Bl. October 1540 und den §. 2. Tit. L. der Lehns-

»Constitutionvorn 31. Qetbr. 1738 nicht kennt oder kennen

,,will, die blos zu MagdeburgischenRechten lautende Lehns-
«verfchreibungdazu gemißbrauchtwerden, um der Tochter oder

«Schwesterdes letzten Besitzers ihr Lehnssucceisionsrechtstrei-
,,rig zu machen, sobald künftigdas Gesetznur von Masdeburgn
«schenLehnen schlechthinsprache. Werden aber jene Unter-

,,arten der MagdeburgischenLehm beibehalten;so scheint
,,es uns, die gewünschteDeutlichkeit würde durch Einfchali
»tng des Saheöz

«vhne daß hiervon jetzt noch ein Unterschiedabhängt«
,,nicht erreicht werden. Denn, wiewohl die historischeEnt-

,,wickelung des Rechtsinstituts der adlich Magdeburgischen
.»Lehnenicht in ein Gesesbuch gehört; so dürftedoch eine,

»dieim Eingange des s. 4. Zusatz31 schon angedeuteteRück-

,,sicht der bei der Erbfolge obwaltenden Verschiedenheiten
,«,mehrumfassende Definition der Mannlehne und der Mag-
»deburgischenLehne nothwendig sein. Darum würden wir

»den s. 4. a. a. O. als §. 2. dahin in Vorschlagbringen-
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»Im Ostpreußenund Litthnuen sind nur adlicheLehne,

»welchein Rücksichtder bei der Erbfolge obwaltenden

,,Verschiedenheitenin Mannlehne und Magdeburgis
«

»scheLehne eingetheiltkwekdem Die ersten Äfinddie-

,,jenigen,welche schlechtwegzu Lehnkechtenmit der auf

-«den Mannsstamm beschränktenLehnssuceessionver-

- ,,-lie-henworden, und die letzten diejenigen, welche, die
-" ,,Bersch«eeibunglaute bloß-zu Magdebnegischenoder

»Hu Megdebukgischenbeider Kinder-Rechten, nach dem

,,'1bgange des Mannsstamms und etwaniget Mitbe-

,,lehneen«denTöchtern des letzten BesiHees und deren

V - ,;Nachtommens,-in- ihrer Ermangelung aber dessen
’

»Schwesteenein Lehnsssuccessionstechtgeben«
i- Diesen Ansichten hat der-revidits"ce Entwnrf §.-163. sich

möglichstgenähert
- -

"

«
’

Zu §-. 164.
«

Ueber die Beibehaltung der Eintheilung in adliche und

unadlicheLehne haben die Motive sich bereits oben zu

C. 162. ausgesprochen
«

!

Der KönigsbergscheEntwurf (Zusatz25. §. 3.) schlägt

folgendeFassung vor:
-

f

In Ansehung der vormaligen unadlichen Lehne, das
heißtsolcher Güter« welche ursprünglicheinem Unabä-

ehen ohne Beilegungadlicher Gerechtigkeiterverliehen

worden, und der PreußischenFreigüteeist die Lehnen-

gknschaftgänzlichaufgehobenund erloschen; beide wet-

den als KöllmischeGitter behandelt.
.

rnic ifern dieser Satz richtigund daher aufzunehmen

ist«wird von den Beschlüssenüber den §. 162. gehangen

Zu §. 165.

Dieser § ist aus dem Zusatz 32 des Ostpkeusischen

Provinzialeechtöentnommen

Es sind dagegen keine Erinnerungengemacht
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Zu §§. 166 — 169.

Nach dem Zusatz 33 §. 2. ist bei adlichen Mann-

lehnen der Bauernbesatz, bei unadliehen Lehnen aber der

ganze Besatz Lehns-Pertinenz, d. h, der Lehnsfolgerer-

bäit ihn· Dagegen heißtes im §. s. eben dieses Zusatzes,

daß bei adlichen Magdeburgische n Lehnender Bauern-
besatz nicht als Lehnszubehöranzunehmen sei, daß er folg-
iich den Allodial-Erben gehöre. Diese letzte Bestimmung
läßt nach der Ansicht der Commlssarien sieh denkbarerweise
nur dadurch bei der Auseinandersetzungzwischenden Lehns-
erben und Allodialerben ausführen,daß die Erstern den

Letztern den Werth des Bauernlehnbesatzes in Gelde Ver-

güten. Aus Veranlassungdes Edicts vom 14. September
1811 und der Deklaration vom 29. Mai 1816 ist in Ueber-

einstimmung mit dem Ober-Landesgericht zu Königsberg

vorgeschlagen,daß auch bei den adlichen Magdeburgisehen
Lehnen der Bauernbesatz als Lehnszubehörangenommen

werde, weil die bisherigeBestimmung, daß bei Magde-
burgischenLehnen der Borwerks- und Bauernbesatz zum

Allodinm gehöre,blos aus der von den Ständen bei Ab-

fassung des Provinzialrechts behaupteten Gewohnheit und

einem Präjudikat, sonst aber auf keinem anderweitigen
Rechtsgrunde beruhe und mit der erfolgten Regulirung
der Bauern im Widerspruch stehen würde. Die weitere

Erörterunghierübermuß vorbehalten bleiben. Uebrigens
ergiebtsich bei dem §. 167. von selbst die Einschränkung,
daß die HofwehrsEntschädigungnur in so weit als Lehns-
zubehöran die Stelle des Bauernbesatzes tritt, als es de-

ren zu den in Gefolge der Auseinandersetzungnöthigwer-

denden Einrichtungennicht bedarf, indem, wenn sie in das

Gut verwendet ist, um die Bewirthschaftungdes abgetre-«
tenen Landes zu bewirken,- der Lehnsfolgersie durch die

errichtetenAnstaltenerhalten hat.
,
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Zu §.-170.

Dieser § ist aus dem Zusatz 34 beibehalten,obwohl

bei. den Berathungen auf dessen Weglassung eingetragen

ist, da die PreußischenFreigüter als Ällodienbehandelt
würden. Sollte diese Behauptung in den weitern Diskus-
sinnen sich bestätigen;so würde dieser §. 170. allerdings
wegsallen müssenund seht leicht gestrichen werden können.

Der Zusatz 35 hat durchdie Aufhebung des Ostsee-eu-v

ßischenStaats-Ministeriums seine Anwendbatkeit verloren;
und die Lehnsgeeichtsbarkeitist in Folge des Edikts vom

sc. April 1815 §. 6. auf die Landeöjustizcollegienüber-«

gegangen.

Zu §. 171.—
,

..

Dieser C ist aus den §§. l— s. des Zusatzes sädes

OstpeeußischenProvinzialkechtöübernommenund sowohlvocn

ObersLandesgeeichtzu Königsberg,als von dee Commis-

sion in ihren Entwurfen beibehalten.
Nur in Ansehung einzelner Gegenständehaben sich

Erinnerungen»geben« .

Beim §. 6. des Zusatzeö36 (det Nr. 4. des §.171.)

war die Mehrheit des Königl. Ober-Landesgeeichts der

Meinung, den §. 6. unverändert beizubehalten..und spe-
eielle onus-s slieastionis nicht in Vorschlag zu bringen,
weil, — wenn die Gesetzgebungunmittelbar nach Aufhe-

bung des oberheerlichenFeudalnexus nicht für nöthig ek-

nchtet habe, specielleUrsachen dee Lehnsoeräußeeungin

der Constieution vom 31. October 1738 aufzustellen, noch

sonst den Agnaten zur Prospicitung ihrer Rechte eine un-

mittelbare Einwirkungauf die Veräußerungeinzuräumen,
sondern es dabei habe bewenden lassen, daß in entste-
hender Vereinigungmit den Agnaten, welchen der Besitzer,
der keinen männlichenAdkömenlingam Leben hatte, das

Gut zum Kaufe eintragen mußte, der Lehnshoseinselniit
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und nachserbaltener Anzeigeder Ursachen der Veräußerung
über deren Erheblichkeit nach seinem Ermessen entschied,

ohnedaß gegen den« ertheilten Consens ein Widerspruchs-
techtder Tgnatenstatt fand;—·—es jetztnachVerlauf von 100

Jahrenkeiner allgemeiner Normen zu rechtmäßigenUrsa-
chen einer Veräußerungbedürfe,zumal da in dieser langen
Zeit nicht ein Fall praktischer Anwendbarkeit des C. s.

Til. 4. der Lehns-Constitution aekenmäßigdargelegt und

das Bedürfnißzur Beschränkungdes Ermessens des Lehn-

hofe5"nachgewiesenwerden könne. Es ist daher von derf

Aufnahme fpeciellerNormen für die Consens-Ertheilung,
insonderheit aus der Rücksicht,daß der Vasall dadurch in

Wohlstand erhalten werde, Abstand genommen.

Auch über die §C.7und 8. des Zusatzes 36 —- Nr. ö.

6. 7. des §. 174. —- entstanden Diskussionen Das Ober-

Landesgerichtzu Königsbergbemerkt in seinem Gutachtene

»Das-Collegiumhat aus-mannigfachen VorträgenGelegenheit
«gehabt,sichzu überzeugen,wie schwierigeine richtigeAnwen-

,—,dnng!sdesZusatzes 36 wegen der nothwendigenVerbindung
«dessen§. 7. mit den Zusätzen40, 41.und 42 ist, und daß

»solcheohne ein Zurückgehenauf die Quellen, nemlich die

,"-,Let)nz-Constitution.vom31. Oct. 1738 Tit. 4. und de-

,;ren Deklaration vom 9. April 1792 Abschnitt 4 und 5.

,-,nie zu erreichen steht. Dieser schwerzu vermeidende Uebel-

«",stand-"wird-hauptsächlichdadurch erzeugt, daß wegen vor-

»geschriebenerEintheilungdeöProvinzialrechtd in Zusätzezu

»den betreffendenCI des- Allg. Land-rechts man sich an die

»Ordnung desselbenstrenge binden mußte und die in der

»Lehns-Constitutionund deren Deklaration irn Zusammen-

,«,hange-vorgetrageneMaterie von der Veräußerungdes Lehns

»und deren rechtlicheWirkung für die Agnaten und Mitbe-

,,’tehntenin dieser Fassung im Provinzialrechtnicht wieder-

»gebenkonnte, weil das Allgem. Landrecht Th1.1.«Tit.18.

«zuersivon der Schutz-Veräußerungim Allgemeinenin den



.—75-.

»§§. 187 —-209., und weiterhin erst in der Lebte von den

,,Verhältnissender Agnaten gegen den Lebnsherrn und Va-

·,iellenüber die Rechte der Lehnsfolger in Rücksichtdes Ver-

,,äußertenLebns disponirt (§.261. setz. §. 303. geq.), hier

»aber nur von dem Revokationsrechte der Agnaten nach

»dem auf sie dereinst erfolgten Succeffionsanfalle,vermöge

«dessender Käufer und Besitzer das Lehngut unentgendlich
»zurückgebenmuß, handelt, und wegen des Lehns-Retrakts

»auf den Abschnitt3. Tit.20. Th. l. verweiset. Vermehrt

»wird jener Uebelstand noch dadurch, daß in allen frühern

«·Entrvürfen,selbst in den- aus der Korrektur des zweiten
»Entwurfs durch die Gesetz-Commission hervor-gegangenen

,,dritten, die §§. 4—-8. Abschnitt5. der Lehnd-Deklaration

,,vom 9. April 1792 als die Abweichung von den land-

»reehtlichenDispositionen über die Bekanntnrarbung, Aus-

«übung und Verlust des Netrarts, enthaltende Zusätze77.

»78. 79. so. —- zu dek- §§. 610 — 614. 639. ..645. 646.

,,647. a. a. O. des Alls-. Landrechts ausgenommenwaren,

»die erst in Folge der letzten Monita der Gesetz-Commis-
»sion vom s. Octbr. 1800 (.snb Ne-. 52.) zwar aus sehr

»guten Gründen als überflüssiggestrichenwurden, wobei

»aber das Verschensich einschlich,daß das nur- in Voraus-

,,setznngjener spätergestrichenenZusätze77-—.kZO..des drit-

,,ten Entwurfs richtige, ebne diese aber falsche Allegat der

,,§§. 302——310. des Allgem. Landrechts zu dem Zusatz

,,40 des Provinzialrechtsunberichtigtblieb. Dies führtsetzt

»Mehrzu dem Mißverständnisse,als gehöreauch der §. 306.

,,des Allg. Landrechts zu den durch das Ostpreuß.Provin-

,,zialrechtausgeschlossenemaus die Alt·:PreußischenLehne

»reine Anwendung findenden Dispositionen des gemeinen
»Lehnrechts,und das Provinzialrechtsei lückenhaft,weil es

,nirgends an andern Orten abweichendeBestimmungen we-

-,gen Beianntmachung und Ausübungdes LehnsRetrakts
ejmthält. -
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«Ob ursprünglichin den ProvinzialsLehngesetzenjden

»Aera-tendie sctio rennst-Drin nur bei VeräußerungMag-
«deburgifcherLehne versagt gewesen,dagegen bei Mannleh-
,,nen die Rechte sowohl des Lebnshekrn, als der Agnaten in

,-,Rücksichtdes veräußertenLean nach LongobardischemLehn-
«rechtebeurtheilt. worden, dürfte hier umso mehr dahin ge-

,-,slelltbleiben , als die landesherrliche Deklaration vom 9.

,,April 1792 den, nach Aus-weis vieler Grundacten, unzwei-
»felhaftspätestensseit der Allodification im Jahre 1732 un-

»unterbrochengeherrschtenGerichtsgebrauch, die zunächstdie

,,Magdebur'gischenLehne angehenden gesetzlichenDispositio-
,,nen von der Lebnsveräußerungauch aus Mannlehne anzu-

,-,wenden, zum geschriebenenRechte erhoben hat, und hier-

»durchsowohl als durch das Ostpreuß.Provinzialrecht die

,,Gleichstellungder Mannlehne mit den Magdeburgischen
,,Lehnen in. Ansehung der Zulässigkeitder Lehnsveräußerung
»und deren rechtlicherWirkung ausdrücklichsanktionirt ist.

»Nun ergeben sich aus der LehnssConstitution Tit.4.

»s; t. 2.-3.-"«und deren Deklaration vom 9. April 1792

,,2lbschnitt4. und 5. folgende leitende Principienwegen Ver-

,,äußerungder Lehne und der Rechte der Agnaten in Rück-

,,sicht des oeräußertenLehns für die ProvinzialsLegislationz
,-,a)das Lehn muß den Agnaten von dem Lehnsbesitzer,

»der solches veräußeruwill, vor Abschließungdes Kauf-

»kontraktsmit einem Dritten, zum Kaufe angetragen

.»werden,wobei sie nur dann, wenn der Besitzer Iei-

,,nen·männlichenAbkömmlingam Leben bat, befugt
»sind,der Veräußerungzu widersprechen,und auf die

—»Entscheidungdes Lehnshofes über die diesem vorzule-

,,genden Ursachen der Veräußerungzu provoeirenz

»l-) können oder wollen sie in diesem Falle die Veräuße-

,,rung nicht hindern, oder hat der veräußerndeLehns-

«besitzeeLeibeslehnserben, so steht ihnen srei, entweder

,,selbst das Lehngut käuflichan sich zu bringen, oder



—77.-

"

»an die Belegung des Kaufgeldes, cieeluceis derive-ea-

«dis, zu Lehn anzutragen;

»o) ist den Agnaten weder die vorschriftsmäßigeAnzeige
-

»der; beabsichtigtenVerkaufs geschehen,noch der hinter-

·»herwirklich geschlosseneKauf mit einem Fremden ih-

,,nen bekannt gemacht worden, oder ist zwar das Gut

,,ihnen zum Kaufe angeboten,«ohne daß sie die Veräu-

.«ßernng haben hindern können oder wollen, die Be-

«kanntrnachungder Veräußerungselbst aber unterblie-

»ben,so können sie binnen der ordentlichen gesetzmäßi-

«gen Verjährungsfristihr Rückforderungsrechtgegen je-

-«den«Besitzerdes Guts ausüben,oder gegen den Lehns-

»veräußererund dessenAllodialerben auf Belegung des

,,Kaufgeldes zu Lehn antragenz «- g

«c1)bei gehörigerfolgterBekanntmachung des wirklich ge-

»schlossenenKaufs gebührtihnen zur Abgabe ihrer be-

,,stirnmten Erklärungdarüber die Frist eines Jahres

«vorn Tage der erhaltenen Bekanntrnachung an gerechnet;
»e) binnen Jahresfrist nach Verlautbarung des Contrakts

,,muß der Käufer eines Lehnguts sich aller in dem

»Grundstückevorzunehmenden Veränderungenenthalten;

«entgegengesetztenFalles darf der Berechtigte, wenn er

»auch sein Rücksorderungsrechtspäter ausübt, sich die

,,Veränderungennicht gefallen lassen-

»Bei der Reduktion des Ost-preußischenProvinzialrechts
«fiad die Principien ad ., h. und c.·durehAufnahme in

»die Zusätze36. 40. 41 und 42., wo sie wiedergegeben
»wer-densollten, beibehalten, dagegen die Grundsätzesei el.

»und c. durch Nichtaufnabrne verworfen, weil, wie schon
»oben bemerkt, vorgezogen wurde, in der Materie von dern

»Lehns-Retralt sich ganz der allgemeinen Gesetzgebungem-

»zuschließen. »

,,Hierau6 dürfte sich von selbstergeben,daß,nichtbloß
»mehrererDeutlichkeitwegen es nützlich,sondernzur richti-
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»gen Anwendung der oorsbetnerkten Zusätzedes Provinzial-
»rechts-dringendnothwendig sei, erstlich

»die den Agnaten veräußerterPreuß.Lehne gänzlichman-

,,gelnde Reoocalorien-Klage nach dem aus sie erfolgten
«Sueeessionsanfalleauszusprechen,

,,wie solches in dem Entwurf Zusatze 29. §. 6. ·«)versucht
,,roorden — sodann aber

»die Antragung des Lehngutözum Kaufe an die Agnel-
;,ten von Seiten des Lehnbesitzers, der selbigesveräußern
,,eoill",von seiner Verpflichtung, den wirklich geschlossenen
»Kan den Agnaten anzuzeigen,und sie zur Ausübung
,,des Vorkaufsrechts aufzufordern, schärferzu scheiden,

»was bei der auch für die diesfälligenprovinzialrechtlichen
,,Nornlen einmal beizubehaltendenOrdnung des Allg.Land-
»rechts mit Rücksichtdarauf, daß selbigesin der ganzen

»Materie vorn Verkaufs- und Rückfotderungsrechtefür Ost-
»preußenund Litthauen jetzt absolutes Recht ist, füglichsich
,,nicht anders erreichen läßt, als daß sowohl dem §. 7. Zu-
,;satz 36 (§. 6. Zusatz 29 des Entwurfs) gleichhinter den

,,Eingangsworten: »Ist diesen Vorschriftengenügt«der Satz
,,»und die gehörigeAusübung des Vorkaufsrechts von

Seiten der dazu Berechtigten unterblieben««

»eingeschaltet,als auch in dem §.1. Zusatz40 die Von der

»Gesetz-Commissionohne Grund getadelten Worte: »Nati)

,-geschlvssenerVeräußerung-«beibehalten, und zugleichwegen
»des §. 306. Tit. 18. Thi. 1. des Allg. Landrechts aus-

,«,dkücklichauf die Vorschriften des Tit. 20. Abschnitts. zu-

-»rückgewiesenwerde.
«

«»Durchdas Vorgetragenehoffenwir aber auch die un-

»veränderteBeihehaltung des §. 8. Zusatz 36 ohne Auf-
-,’,nahmeder dazu vor-geschlagenemden Schlußwortenbeizu-
»fügendenErgänzung-

9 «s.»t; Ne. ö. des revidirten Entwuer
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»und den Agnaten nnd Mitbelchnten gehtdie-Befugniß,
- »denRen-alt auszuüben,erst in der gewöhnlichenVerjäh-

«rnngszeitverloreu,« .

- - s

Hub-fertigen zu können. Denn dieselbe dürfteunseres un-

»vorgreislichenDasürhaltens bei der klaren Vorschrift des

»§. 646. Tit. 20. Th. l. des Allg. Landrechts um so

,,über.flüßigersein, als das Ostpreuß.Provinzialrechtdie

,,Oispositionender Lehnsdeklaration vom 9. April 1792

«Abschnittö. §. 4 u. f. abrogirt hat, mithin jene neu

,,einzuschaltendenWorte an diesem Orte nur in voraus-

,,gesetztekFortdauer der Gesetzesirast jener abrogietenVor-

».schriftender Lehnsdeklaentionvom 9. April 1792 einen

«richtigenSinn geben, ohne solche aber noch größernJer-

,,thum erzeugen müssen. ,

-

»Noch wenigerkönnenwir. zugeben,daß eine Bestim-

,,mung in den«Provinzial-Lehnsgesetzendarüber:
«

»welcheFolgen die ohne Anbietung des Lehnguts an »die

«Agnaten gescheheneVeräußerunghabe?
,,fel)le. In dem §. 6. Tit. 4-. der Lehns-Constitution ist
»diesesfür die Vergangenheitklar dahin ausgesprochen-

...«daßbei unterbliebener vorschriftsmäßigerAnzeigeder beab-

,,sichtigtenLehnsveräußekungan die Agnaten diesen nach

»geschlossenemVerkause nur die Wahl zwischendemjun

»rein-eins oder dem Antrage auf Belegung des Kauf-

,,geldee zu Lehn offen steht;
·

»eine etwanige Argumentationder Agnaten, daß die unter-

,,«bliebeneAnzeigeeine absolute Richtigkeitdes ganzen Ver-

«kCUf5Und Herstellung des status qno zur Folge haben

»müßte, würde also als grundlos in sich selbst zerfallen.
»Seit sEmanation des Ostprenß.Provinzialrechts aber wird

«wahrlichkein Landes-Justiz-Collegium, als Hypotheken-
,,behökdeder Lehngüter,bei Produktion des wegen-eines
«"Lthngutögeschlossenen»Wäußerungskontraktssichüber die

»so wichtigenCautelenvdesss.-8. «3usatz.36weggesetzthaben.
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Bei-der Berathung ist«es indessen zweckmäßigbefun-

den, in den Z. s. des Zufatzes 36 —- Nk.7. des §. 171.—

den Grundsatz aufzunehmen, daß den Agnaten und Mit-

belehnten der Retrakt noch innerhalb der gewöhnlichenBer-

jährungsfristzustehe und sind die dagegen angeführten
Gründe des Ober-Landesgerichtsnicht für genügenderachtet.

Der revidirte Entwurf hat diesen Zusatz aus dem
eommissarifchenbeibehalten, weil sonstdie agnatifchenRechte
leicht gefährdetwerden könnten.-

f

Zu §. 172. 173.

Das Justiz-Ministerium hat dafür gehalten,daßdiefe
C§., welche dem Zufatze 36. §. 9-—16. des Provinzials
rechts entsprechen,beibehalten werden müssen,da der von

der Commiffion für deren Auslassung angeführteGrund,
daß nämlichunadliche Lehne und Preuß. Freigüter jetzt
ganz wie Allodien behandelt würden,nach dem zu §§. 162

164. und 170. Angeführtenannochder weiteren Erörterung
bedarf.

·

Zu §. 174.
.

.

Der §. 174. ist unverändert aus dem Zusatz 40-

übernommen.

Bei der vorläufigenRevision im Jahre 1829 ist ge

stritten worden:

I) ob das Vorkaufsrecht nur den lehnsfähigenBer-

wandten des letzten Besitzers bis zum vierten Grade

einschließlichallgemein,sie mögenzugleichMitbelehnte
oder nicht fein, zustehe?

2) ob den verwandten Mitbelehnten auch nur bis

zum vierten Grade oder auch entferntern Mitbelehn-
ten es zu gestatten fei, endlich

Z) Ob es aUch Mitbelehnten, welche nicht Ber-

wandte f ind, zugestandenwerden dürfe?



Das Oberlandesgerichtzu Königsbergist der Meinung ge-

wesen-

daß die Fassung des Provinzialrechts C. l. dieses Zu-

satzes zweideutigwäre,
»

weil in demselben dlos gesagt worden ist,
·

daß es den zur Lehnsfoige berechtigtenVerwandten

bis zum vierten Grade einschließlichzustehen solle-,
und hat vorgeschlagenzu substituiren:

»verwandten Agnaten oder Mitbelehnten«.

ot. Gedruckte Vorarbeiten zum ostpreußischenProvinziali
rechte Seite 83 (Zusatz 38). Seite 42 (Nr. 18.).

Die Kommission hat die Fassung des Provinzialrechts
vorgezogen, weil

»
.

a) Unter dem allgemeinenAusdruck »der zur Lehnssolge
berechtigtenVerwandten« alle Verwandte, sie mögenzu-

gleich mitbelehnt sein oder nicht«zu verstehen seien, und

daher

h) der Vorwurf, daß bei der Fassung des Provinziab
rechts dem Zweifel Raum gelassensei, .

ob und welche Mitdelehnte darunter begriffenwären?

unbegründetsey;
c) nicht abzusehensey, daß die vorgeworfene Undeuttich-

seit dadurch vergrößertwerden sollte, daß im §. 2. die

Agnaten oder Mitbelehnten im fünften oder entfernteren

Grade einander gleichgestelltworden, indem hier bestimmt
werde, gegen wen die Verwandten bis zum vier-

ten Grade das Vorkaufsrecht ausüben dürften, nemlich

gegen

na) alle lebnsfolgefähigeentferntere Verwandten, welche
nicht mitbetehnt sind,

bb) und alle entsetntere mitbelehnte Verwandten.

Andern Mitbelehnten, welche nicht zugleichverwandt sind,
stehe aber das Vorkaufsrecht nicht zu, weil nach §. I.

es nur den Verwandten zugeschriebensey.
Motive. Otto-senken-
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Die Beibehaltung oder Fortlassung der Nr. 4 und ö.

über PreußischeFreigüter hängt von dem Beschlusse·zu

§. 164. ab.

Zu §. 175.

Dieser § (Zusatz 41) enthält eine Abweichungvom

Allg. Lande-echt Nach dem letztern wird nemlich ein we-

gen Lehnsschulden gesetzmäßigverkauftes Lehn in jedem

Falle freies Eigenthum in Händen des fremden Käusers.
Nach dem Provinzialrecht aber wird es, insofern es von

einem Lehnöfolgererstanden wird, nur dann freies Eigen-
thum, wenn er es

n) unter diesem Vorbehalt, oder

li) doch nur als Lehn für sich und seini«Descendenten

erkaust bat.

Diese Ausnahme gründetsich als provinziellesRecht
in der Lebnskonstitution

«-

vom st. Oktober 1738. Tit.

1v. s. i.
,

"

Zu s. 176.

Dieser § (Zusatz42) stellt die Befugniß der Lehns-

folger zum Antrage auf, daß der Ueberschußder Kaufgel-
der bei einem freiwilligenVerkaufe oder bei einer Angabe
an Zahlungsstatt wieder zu einem Lehngut angewendet
werden solle.

In Rücksichtder beiden ersten Sätze hat die Beide-

baltung derselben kein Bedenken. Nur in Rücksichtdes

dritten Satzes ist streitig gewesen, ob derselbe wegzulassen.
Er bestimmt, daß der Lebnsbesitzer, welcher keine männ-

liche Abkömmlingehinterläßt,befugt sei, seiner Wittwe
den lebenslänglichenNießbrauchdes Ueberschussesder Kauf-

gelder des verkauften Lebns zu konstituiren. Gegen die

Richtigkeitdieser Bestimmung ist eingewendetworden, daß

dieselbe aus Jrrtbum in das Provinzialrecht ausgenom-
men sei.
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·

In den Landrechten von 1620 und 1685 und der

Lebnskonstitution vorn 31. Oktober 1738 Tit. 1. §. ö. ist
nemlich der folgendespezielleFall angeführte

daß ein Lehnsbesitzer ohne Kinder die Befugniß habe,
durch Testamente, Schenkungen von Todeswegen oder

Ehepakten zu bestimmen, daß alles dasjenige, was ee

und seine Ehegattin aus Mannlehnen oder magdeburs
giscbenGütern an baarem Gelde und beweglichemVer-

mögenerrvorben hätte,dem Ueberlebenden zum lebens-

länglichenNießbrauchzwar verbleiben, nach beider Tode

aber dieser gemeinschaftlicheErwerb dem Lehnssolger
als Lehn, nnd das Heirathsgut den Erben der Frau

zufallen solle.
Dieser eigenthümlicheFall wurde in der Theorie des

preußischenLehnrechts als ein Geldlehn angenommen, und

er betrafallekdings ein uneigentlichesGeldlebn, weil ei-

gentlicheGeldlehne in einem Kapital bestehen, welches vom

Lebnsberrn zur Benutzung den Vasallen gegebenwird und

nur in dee Art gedacht werden kann, daß entweder

l) der Lehnsherr es behält und dem Vasallen Zinsen

zahlt, oder

2) das Kapital dem Lebnsnranne gegen gehörigeSi-

cherstellung ausgezahlt wird, und er seinerseitsdem

Lebnsherrn Sicherheit zu stellen verbunden ist, oder

endlich

Z) daß das Kapital einem Dritten gegen gehörigeSi-

cherheit zum Darlehn gegebenwird, und dieserDritte

die Zinsen an den Vasallen zahlt.
In dem vorgedachten Falle aber wurde das Kapital,

welches ein Geldlehn werden solltej nicht vom Lehnsherrn,
sondern born Vasallen und seiner Ebegattin hergegeben.

Diese Art des Geldlehns ist es- bei welchem der Be-

sitzer nach Zusatz 37 §. Z. des Provinzialrechtssein Lehn-

sut zur Sicherheit zu verpfändennicht befugt sein foll.

f 2
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Du §. Z. des Zusatzes 42 spricht aber, wie angeführt

worden ist, von einem ganz andern Gegenstande,- und

gründet sich in keiner frühem provinzialgesetzlichenBe-

stimmung. .

Der C. 5. Tit. 1 der LehnskonstitutionVom 31. Ok-

tober 1738, aus welchem die Verfasser diesen Satz zu

schöpfenmeinten, gedenktnicht mit einem Worte des Ue-

berschussesder Kaufgelder, und steht mit dem §. 4. in

keiner Verbindung.
Der gedachteTitel der Lehnskonsiitution handelt nein-

lich Von Verträgen,welche die Basallen nach der erfolgten

Allodifitation über ihre Lehngüterabzufassen befugt sein

sollen. Im §· 1. wird allgemein nachgelassen, aller Art

Verträge abzuschließen,insofern nur Niemand in feinem
vom ersten Erwerber oder durch die Jnvestitur wohlerwor-

benen Rechte gekränktwürde. Hierauf werden im C. L.

die Gegenstände,über welche Verträgeder Art salvo jin-e

qnsesieo sollen geschlossenwerden dürfen, angeführt,und

im §. Z. die Form bestimmt. Im s. 4. wird ein Bei-

spiel angeführtund bestimmt, daß die Kaufgeldexaus ei-

nem Lehn wieder zu Lehn sollten verwendet werden, und

hierauf folgt im §. ö. ein anderes Beispiel, nemlich der

besondere Fall des irregulairen Geldlehns.

Diesen letzten Fall haben die Verfasser des Provin-

zialrechtsunkichtigaufgefaßtund ihn mit dem im vorher-

gehenden§ erwähntenFall in Verbindung gesetzt, daher

es als zulässigangesehen,daßder Lehnsbesitzer ohne männ-

liche Nachkommen die Befugniß haben solle, den Ueber-

schußder Kaufgelder seiner Wittwe aus deren Lebenszeit«

zum Nießbrauchzu bestellen.
of. Gedruckte Vorarbeiten zum OstpreußischenProvin-

zialrechteSeite47 (Nr. 19) Seite 40 (Nr. 16).
Diese Befugniß, den Agnaten den Genuß des Kauf-

geldez sei dies vitac der Wittwe zu entzieher widerspricht
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den Grundprinzipien des Lehnrechts. Die Agnaten haben
alS·DeScendenten des ersten Erwekbers ein jus quaesitum

auf das Lehngut selbst und mithin auch aus die Kaufgel-
der, welche in die Stelle desselben treten, sobald mit dem

Tode des Verkaufers der Ansall an sie sich ereignet hat-

Dieses Recht der Agnaten wird durch die Vorschrift des

s. Z. des Zusatzes 42 gekränkt,wogegen bei demjenigen
Geldlehn,· von welchem der s. b. Tit. 1. der Lehnskom

stitution handelt, und welches den gemeinschaftlichenEr-

werb aus den Früchtendes Lehns und dem Heirathsgute
der Frau zur Quelle hat, der Agnat nicht die mindeste-r
Rechte hat, und deshalb dem Vasallen unbenommen ist,
davon seiner Wittwe den lebenslänglichenNießbrauchzu

des-wachem
·

Aus diesenGrimdenhat sich die Kommission für die

Fortlassung des s. Z. des Zusatzes 42 (des dritten Satzes
im §. 176. des revidirten Entwurfs) ausgesprochen Das

JuMstinisterum hat jedoch diesen Antrag nicht sofort
berücksichtigenzu können geglaubt, da der augefochtene
Satz durch seine Aufnahmein das Provinzialrechtlgesek
licheKraft erhalten hat.

«

Zu s. 177.

Dieser § enthält die Bestimmungen des §. ä. des

Edikts vom 9. Oktober 1807, den erleichterten Besitz und

freien Gebrauch des Grundeigenthums ic. betreffend (Ges.
S. do 1806 —- 1810. Seite 170), und des Deklaration-;-

Reskripts vom 5· März 1809 Nr. 8., deren Aufnahme

sowohl von dem Ober-Landesgerichtezu Königsberg,als

der Kommission für nützlicherachtet worden ist-

Zu §. 178 —- 180.

Diese §§ find aus dem Zusatz 37 des Provinziali

kckchtsfast wörtlichübernommen, und nur die Aenderungen

Und Zusätzegemacht,welche sich auf die jetzigenNessorti
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Verhältnisseund die neue Gesetzgebunggründen,oder eine

größereDeutlichkeit und Bestimmtheit des Gesetzes be-

zwecken. Deshalb ist

l) das Landes-Justiz-Collegium an der Stelle des

OstpreußischenStaats-Ministerii als die Behörde

aufgeführtworden, welche in den betreffenden Fällen

den Consens zur Verschuldung des Lehns zu erthei-

len hat, und

sind die Bestimmungen des Edikts vom 14. Sep-«
temder 1811 in litt. g. und des §. s. des Edikts

vom 9. Oktober 1807, der Verordnung vom 1. Au-

gust 1817 und der Deklaration vom 21. April 1818

in litt. o. des §. 178. aufgenommenworden.

of. die gedrucktenVorarbeiten zum OstpreußischenPro-

vinzialrechteSeite 79 (Zusatz 30) Seite 40 — 42 (Nr.
16 und 17). »

Zu §. 181.

Dieser C ist aus dem ProvinzialrechtZusatz 38 wört-

lich aufgenommen -

-

«

Zu §. 182.

Auch dieser § ist aus dem Provinzialrecht Zusatz 39

wörtlich bis auf einige Veränderungenin der Fassung
aufzunehmengewesen. Er gründetsich in der Lehnsdeklas
ration vom 9. April 1792. Abschnitt V. §. 9. Buchstabe
b. (Novum corpns Consi. tle 1792 Seite 909).

Zu §. 183 —- 187.

Diese §§ sind otts
dem Zusatze43 §. 1 —- 28. des

Provinzialkechts wört ich aufgenommen. Der §. W. des
Zusatzes mußte fortbleiben,da er durch das Edikt vom 9.

Oktober 1807 aufgehobenist.

Zu ts. 188.

Dieser § ist aus dem Zusatze-44 aufgenommen

2 V
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Zu s. 189.

Dieser§ (Zusatz 45), welcher eine Begünstigungdes

weiblichenGeschlechtsenthält,gründet sich in dem neuen

Gnaden-Privilegium vom 31. Oktober 1540, und ist kein

Zweifel über seine Beibehaltung.

Zu §. 190.

· , Dieser§ Zusatz 46), welcheraus der Leben-deklara-
zipn.«voni9, April 1792 entnommen war, ist unbedenklich
beizubehalten.

.

.

.«» » »

Zus.191.

Auch die Beibehaltung dieses § (Zusatz47) ist keinem

Zweifel unterworer gewesen. Nach Nr. l. sind die über-

lebenden Ehegatten, imgleichendie Allodialerben des Lehns-

besitzers erst nach dem Begräbnisseden Naturalbesitz dem

Lehnssolger zu räumen verpflichtet, wenn er ihnen auch

früher.ibre Abfindung angeboten hätte, und nach Nr.

2. darf die Wittwe, so lange sie noch nicht vollständig

wegen ihrer Wittwengebührnissebefriedigt ist, den Besitz

ihres Mannes im Lehngute fortsetzen. Dieses Netentions-

recht gründetsich im Landrecht von 1685 Buch VlL Tit.

4. §. 6 und 7. und in der Lebnsconstitution vom 31.0k-

tober .1738 Tit. 6. C. 5 und 7. Worin die Witwen-ge-

bübenissebestehen, ist im ProvinzialrechteZusatz 96 (Re-

vidirter Entwurf §. 139. sqq.) bei der Erbfolge der ad-

lichen Ehegatten nach Maaßgabe der Vorschriften des

Landeechts von 1620, 1685 und1721 Buch IV. Tit. XV.

Art.lv., aus welches letztere sich dieLehnskonstitutionvom

s. Oktober 1738 Tit. Vl. §. 8. beziehet,bestimmt-
Die Nr. Z» welche die Verbindlichkeit des Lehnfols

gees festsetzt, wenn er ZugleichErbe im Allodio ist, der

Wittwe den ihr verschriebenen lebenslänglichenNießbrnuch
des Lehngnts zu gestatten, folgt aus dem allgemeinen



Grundsatze des Lehnrechts,daß der doppelteErbe die Dis-

positionendes Lehnlassers anzuerkennenVerbunden sei.
Die Nr. 4. gründetsich in den eigenthümlichenPrin-

zipiender Succesfion der adlichen Eheleutr. «,

Zu §. 192.

Dieser § (Zusatz 48) bestimmt die Absindung der

nicht zur Succession gelangenden Töchter und Schwestern
des Lehnsbesitzers. Die Quellen derselben sind die älte-

sten Lehnsgesetze,welche nach und nach durch die Praxis
erweitert worden sind.

Jcn gegenwärtigenProvinzialrecht ist in Nr. 2. die

Fassung auf Veranlassung einiger Zweifel, welche bei ei-

nem Prozessein Anregung gekommen, Verdeutlichtwor-

den. Dieses ist auch in Nr. Z. geschehen.
Was den Antrag des Ober-Landesgerichts zu Kö-

nigsberg anbetrifft, in Nr. 4. in die Stelle der Geld-

lehne, von welchen kein Lehnspfenniggezahlt werden

dürfe, Lehnsstcimme zu setzen, so ist die Kommission
zwar insoweit demselben beigetreten, daß aus Lehnsstäm-
men kein Lehnspsennig gegeben werde, weil sie keine ei-

gentlicheLehne seien, wenn gleich eine lehnt-mäßigeSuc-

ression in Rücksichtihrer statt finde, daß jedoch die Geld-

lehne nicht gänzlichweggelassenwerden könnten, weil die-

selben dem Ost-preußischenLehnrechte nicht fremde seien.

Zu §. 193.

Es ist vielfach darüber diskutier, ob der Zusatz 49,
welcher die Vertheilung der Früchtedes letzten Jahres be-

stimmt und aus dem altenSächsischenRecht entnommen,
in das neue Provinzialrecht zu übertragensei, oder die

Früchte des letzten Jahres nach den Vorschriften des

Allgem. Landrechtå in der Lehre vom Nießbrauchzu

vertheilen seien. ef. gedruckte VorarbeitenSeite 48 (Nr.
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22). Die StändischenDeputirten haben der bei dem

Nießbrauehim Allgem. Landreeht vorgeschriebenenBet-

theilnngsaet den Vorzug gegeben. Da es sieh aber hier
mn Aufhebung eines bestehenden Gesetzes handelt,- so hat
die Beschlußnahmeden weitern Verhandlungen vorbehal-
ten bleiben müssen-

.Zu §. 194.

Durch diesen§ (Zusatz 50) wird die Verbindlichkeit
der Allodialerben festgesetzt,dem Lehnssolger das zur Be-

wirthschaftung der Vorwerke nothdürstigeJnventariurn

käuflichzu überlassen.Er steht in Verbindung mit»dem

Zusatze 33 des Provinzialrechts (den §. 166 —- 169. des

revidirten Entwurfs) und hat darin seinen Grund, daß

ohne nothdürstigesJnventarium die Bewirthschaftungnicht

gehörigwürde fortgesetztwerden können, hierdurch aber

das Lehngut in seinemKulturzustandeverschlirnmertwer-

den würde.

Der mittlere Salz des §. 194.

»Bei MagdeburgischenGütern gilt eben dies in

,,2insehung der auf den Bauerhösen vorhandenen

,,ähnlichenStücke«

beziehtsich insbesondere darauf, daß nach Zusatz 33 §. Z.

des Provinzialrechts(§. 168. des revidirten Entwurfs) bei

adlichen MagdebnrgischenLehnen der Bauernbesalz nicht

Lehnszubehörist. Wird diese Vorschrift geändert(e:k.

Motive zu den §§. 166 —- 169), so wird alsdann dieser
mittlere Sntz sortfallen müssen.

Die Herabsetzungdes Zinsfußes von 6 Prozent aus
5 Prozent in dem letzten Satze ist eine Folge des Gesetzes
vom 2. Juni 1827 §. 1.

Zu §. )195. . ,

Dieser s (Zusatz öl) setzt fest, daß, insofern kein

Lehneinventarium vorhanden ist, die Bestimmungende-
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Allg. Landtechti l- lell·. §. 516 —- 519 schlechthin an-'

zuwenden; wenn indessen ein Jnventarinm hätte vorhan-
den sein sollen-.so ist aus die Festsehnng ims3usatze33 des

Provinzialrechrs(§. 166 —169.) Rücksichtzu nehmen.
«

Zu §. 196.
»

.

In diesem § (Zusatz 52) wird bestimmt, daß die

Allodialexbenzum Ersatz des fehlenden Jnventariums nur

in so weit verpflichtetsein sollen, als der Lehnsbesitzer

nicht den-»viertenTheilder den Allodialerven zufallenden

Wirkungendes«letztenJahres dazu verwendet hätte.fWenn

hinfolglichder Lehnlasserso viel schon verwendet hat, so

sindsie zur Ergänzungdes- Jnventariumsv nicht mehr bei-

zutragen verbunden. Dieses gründetsich in der Fest-
setzung des Zusatzes 37 §. G. Nr. 3 des-, Provinzialrechts
(§.«179.Nr. Z. des Entwurfs).

«
· ’

Zu §. 197.

Dieser § (Zusatz 53), welcher auf Antrag der Stände

in das Provinzialrechtaufgenommen,ist, da kein Grund

zu einer Aenderung vorhanden, wieder unverändert aufzu-

nehmen gewesen. ,

.

«

,

«

«

Zu S. 198.

. Diesen § (ZusatzM) hat die Commilsionausscheiden
lassen, weil »in»OstpregßenkeineLehne mehr vorhanden
seien, die-einemPrivattehnsherrn unterworfenwären. Diese

Angabe bebarf jedoch nocheiner näherenErörterung,wes-

halb«die,Bor-schriftdes Provinzialrechrs einstweilen un-

verändertbeibehaltenist.

Zu §. 199.

Dieses § (»ZUsatzbö) betrifft die Auseinandersetzung
ZwischMVEM Lchtlsfolgerund den Allodialerden in Rück-

sicht«der«Schulden. Er enthält Eigenthümlichkeitendes
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Peovinzialeechts,deren Beibehaltung nothwendig ist. Er

beziehet sich uuf den Zusatz 37 des ProvinzialrechtöG-

178.- 179. des Entwurfs) und es« war nur,..·da im s.

178. neue Arten der Lehnsschulden vorkommen, zu deren

Aufnahme bei Anfertigung des Provinzialrechts noch keine

Veranlassung war, eine Aenderung in den Nr. 2. s. 4

und 5 wegen der daselbst bezogenenNummern erforderlich.

Zu §. 200.

f

Anstatt des Zusatzes 56 des Provinzialrechts hat das

ObersLandesgericht zu Königsberg, und damit .überein-

stimmend die Commission folgende neue Bestimmungen
vorgeschlagen: .

-

«

,,1. Jede Lehnsverbindung kann durch einen Familienp
«fchlußbeliebigabgeändertoder gänzlichaufgehobenwerden.

»L. Die von dem Lehnsbesitzermit zwei Agnaten oder

«Mitbelehnten, ohne Rücksichtauf die Nähe des Grades der

,,Verrvandtschaft, jedoch mit Ausschlußseiner eigenenDeswe-

»denten, getroffene Vereinigung über die mit der Lehnsei-

»genschastvorzunehmendeVeränderungoder deren gänzliche

»Aufl)ebung,berechtigtdenselben, die übrigenInteressenten

»zum Beitritt gerichtlichunter der Warnung auffordern zu

»lassen,daß sie bei ihrem Aus-bleiben für einwilligend wer-

,.den erachtet werden.

»Z. Wegen der Förmlichkeiteneiner solchen Vorladung

,,sind die Vorschriften der allgemeinenGerichtsordnung Th.
,,1. Tit. 51. H. 100-— 108. zu beobachten. . .

,,4. Meldet sichNiemand, so erlangt nach. rechtskräftig

»gewordenemPräklusionssErkenntnissedie getroffeneVerei-

»nigung (Nr. 2.) die Kraft und Wirkung eines von allen

»MitgliedernabgefaßtenFamilienichlusses, zu dessenGül-

,,keit jedoch, nach vorgängigergerichtlicherPrüfung-und

»Bestätigung,die Eintragung in das Hupotbekenduchen
«fdrderlichist· .

-
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»5. Wider-sprechendie sich gemeldetenAgnaten oder

»Mitbelehntender vor-zunehmendenVeränderungoder Aus-

,,hebnng der Lehnsverbindung, so müssensie solche gegen

,,Geroährungeiner angernessenenSchadloshaltungsichschlecht-

»hingefallen lassen.

,,U«eberdie Art und Größe dieser Absindungmuß in

,,ermangelnderEinigung, ohne daß eine prozeßmäßigeErör-

,,terung über die Widersprücheder Agnaten oder Mitbelehns

»ten gestattetwird, der Streit durch Schiedsrichter entschie-
,,den werden-

,,6. Jst überhauptnur ein Agnat oder Mitbelehnter sei-

,,nem Aufenthalte nach bekannt, so ist die von demselben

»mit dem LehnsbesitzergetroffeneVereinigung, und ist kein

,,solcherbekannt, die Erklärungdes Besitzers, daß er das

»Lehnnicht mehr als solches, sondern als freies Allodium

»besitzenwolle, znr Ausbringung der präjndiziellenVorla-

»dung der ihrem Aufenthalte nach unbekannten Interessen-
»een hinreichend, ohne daß denselbenein Kurator zu bestel-
»len wäre-

,,7. In allen Fällen werden minderjährigeFamilienmit-
»glieder,deren Väter noch am Leben sind, durch diese ver-s

,,treten, ohne daß ihrer Bevormundung hierbei es bedarf.
»Sie sowohl, als neue Familienmitglieder,diefe mögennoch

»innerhalbdes dreihundert zweitenTages nach der von ih-

«ren Eltern geschehenenVollziehungdes Familien-Schlusses,
,,oder spätergeboren werden, müssenden Schluß der Fami-
,,lie fchlechterdingsanerkennen.

Diese Vorschlägeberuhen auf der Ansicht, daß es

wünschenswerthseh, die Aufhebung des Lehnsoerhältnisses,
durch welches der freie Verkehr beschränktwerde, und wel-

ches dem allgemeinen Wohlstande nachtheilig sey, zu er-

leichtern-
ek. Gedruckte Vorarbeiten Seite 93 (Zusatz 49) und

Seite 49 (Nr. 23).
s
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Das Justiz-Ministerium hat jedoch geglaubt, aus
diese Vorschlägenicht eingehen zu können,da die Agnaten
auf das Lehn ein wohlerworbenes Recht ex psoto et Pro-
victentia mujokum haben, und dieses ihnen wider ihren
Willen in keiner Weise entzogen oder eingeschränktwer-

den kann. Der Zusatz 56 des Provinziairechtsist daher
unverändert beibehalten.

Der Zusatz 57 des Provinzialrechtöist bereits int H.
161. des revidirten Entwurfs wiedergegeben.

Zu §. 201.

Dieser § (Zusatz 58) und dessenErweiterung gründet
sich in der Lehnsdeklaration vorn 9. April 1792, in dein

Restript vorn 3. März 1794

N. c. c. tom IX. No. 33. de 1792 s. 909.

N. G. O. com IX. No. 17. tie- 1794 s. 625-

und in den allgemeinen Gesetzen. Zu bemerken ist, daß

Seite 87 in der vierten Zeile statt »und« es »ober«hei-

ßen muß.

Zweiter Titel.

Ermeländisches Lehnrecht.

Zu den §§. 202—-211.

Nach dem Berichte des FütstbischöslichenLandvoigs
Mgekschtszu Heilsberg sind iin Ermelande nur noch 14,

zum Theile sehr unbedeutende und meistens sehr Verschul-

dktt- Lehngütervorhanden. Mit Rücksichthieraus und da

der vor einigen Jahren beabsichtigtenAllodisikationdieser

Lehne gegen einen Allodifikationezinsvon 10 PIÆM Die

Unerschwinglichkeitdieses Zinses Seitens der Besitzer bitt-
dernd entgegen getreten sep, hat das Königl. Ober-Lan-
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desgericht zu Königsbergund damit übereinstimmenddie

Commission dahin angetragen, den LehnssNexus im Et-

enelande ohne Schadloshaltung gänzlichaufzuheben.
ak. Gedruckte Vorarbeiten Seite 82 (Nr. 13).

Auf diesen Antrag hat jedoch das Justiz-Ministerium
nicht eingehen zu können geglaubt, da Seine Majestät der

König auf eine gleiche Petition des dritten Preußischen

Provinzial -Landtags durch den AllerhöchstenLandtags-
Abschied vom, 9. Januar 1830 Nr. Il. s. die Lehns-

verbindung im Ermelande allgemein aufzuheben, Aller-

höchstSich nicht bewogen gefunden, Sich vielmehr nur

geneigterklärt haben, in einzelnendazu geeignetenFällen
auf diesfålligeGesuche einzugehen.

Noch weniger kann dem Antrage des Ober-Landes-

gerichts. und der Commission, mit der Aufhebung des cla-

minii aieectj auch zugleich alle agnatischen Rechte ohne

Schadloshaltung zu beseitigen, Stattgegeben werden. Die-

ser Antrag wird darauf gegründet,daß bei Ermeländischen

Lehnen die Rechte der Agnaten von gar keinem Belange
und werthlos seien, indem die Lehne ohne deren Consens

verschuldet und Veräußert werden könnten (Zusatz 64 und

66), feiner das SuccessionsiRecht bei den zu Preuß. oder

zu schlecht MagdeburgischenRechten verliehenen Ledergu-
tern sich nur aus Brüder oder Brudersöhne,und selbst auf
diese nur in dem Falle erstrecke, wenn das Lehn in un-

getheiltemBesitze der·Brüder geblieben (Zufatz 67 3.),
und die Bestimmung des Zusatzes 67 §. 6., wonach bei

Lehnen zu Magdebukgischen beider Kinder Rechten auch
die entfernteren Agnaten zur Lehnsolgevgelangen sollten,
TM früheren Provinzialkechtenicht begründetsey, sondern
auf einem Irrthum beruhe. Dieser Gründe ungeachtet
kann jedoch das Justiz-Ministerium der Ansicht nicht bei-

pflichten, daß die Rechte der Agnaten werthlos seien,und

die ihnen zustehenden wohlerworbenen Rechte ohne ihre
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Einwilligung und noch weniger ohne Schadloshaltung
aufgehoben werden könnten.

Die Zusätze59 — 68 des Provinzialrechts, welche
von der Commission unter der Voraussetzung der gänzli-
chen Aufhebung des Lehnsverbandesim Ermelande fort-
gelassenwaren, sind daher in den revidirten Entwurf wört-

lich wieder aufgenommen,nur mit der Ausnahme,
1) daß die Zusätze 60 und 63 wegen der Aufhebung

des OstpreußischenStaats-Ministeriums fortgeblie-
ben sind, und

L) in den Zusatz 62 (Entwukf §. 204.) an die Stelle

des OstpreußischenStaats-Ministeriums das" Lan-

des-Justiz- Collegium gesetztist.



Dritter Theil.

Kirchen- und Schulrecht.
«

Erster Abschnitt

Kirchenkecht.

Der Zusatz 172 des Provinzialrechts ist als eine

bloße Bemessung auf eine künftigeallgemeineKirchen-
nnd Consistorial-Ordnung fortgeblieben.

Der Zusatz 173 hat in seinem ersten Satze hinsicht-

lich der Gerichtsbakteit des akademischenSenats zu Kö-

nigsberg seine Anwendbarkeit Verloren, da diese Gerichts-
barkeit durch das Edict vom 28. December 1810 ausge-
hoben worden ist.

«

Zu der Beibebaltung des zweiten Satzes des Zu-

satzeö173, wonach die von einem Magistkate berufenen

Geistiichen und Schultehrer unter den Ortsgekichtenste-

hen- fehlt es an einein hinlänglichenGrunde, seitdem die

Gerichtöbatkeitin den Städten nicht mehr von den Ma-

gisträten,sondern von KöniglichenGerichten ausgeübt
wird.

Zu §. 212

Im Allgem. Lande-echt wird angeordnet,daß Kirchen-

visitationen«gehalten,und worauf sie gerichtet werden sol-

IM- jedoch Auf wessen Kosten und wer den Visitator ab-

holen lassen soll, ist nicht bestimmt. An sich betrachtet

scheintes keinem Bedenken zu unterliegen, der Gemeinde
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diese Last auszulegen, da sie aus dem Kirchenverbande
fließtund zur Erhaltung des Wohls derselbendienen soll.
Für die entgegengesetzteAnsicht ist indessenangeführt-

1) daß,wenn die Kirche Vermögenhätte, sie zunächst
Verbunden wäre, aus demselben auch die Kosten des

Abholens des Visitators zu bestreitenz

daß die römisch-katholischenJnspektoren aus eigenen
Mitteln die Fuhren besorgten,oder sie vom Pfarrer
abgeholt würden;
daß wenigstens nicht die ganze Kirchen-Gemeinde
dazu für verbunden geachtet werden könne,indem die

Ritterschaft von ihren Vorwerken dieseLast nie prä-
stift håklez

4) daß die vormaligen Königl. Jmmediatbauern diese
Fuhren als eine Art des Schaarwerks geleistethät-
ten, und nach Ablösungdes Schaarwerks überhaupt
anzunehmen sei, daßder Staat aus«seinenFonds
die Kosten des Abholens zu «tragen"rfzbernommen
habe.

" "
"

Es ist daher angetragen, wie in Litthauen, auch in
der übrigenProvinz die Gemeinden von dieserLastzu be-

freien. Jn Rücksichtdes Ermelandes ist..noch besonders

behauptet,daß dieseLast um so drückender für evangeli-
scheGemeinden sei, als die Eingepfarrtenauf einem Raume

von mehreren Meilen zerstreut wohnten und das Abholen
daher beschwerlichund kostbarsei.

Diese Gründe sind jedoch nicht ausreichend gefunden,
das bestehende Provinzialrecht zu ändkkkbUnd TM hab-k-
der--Zusatz 174 im S. AL. des revidirten Entwurfs nur

insofern eine Modifikation erhalten, als darin hinsichtlich
Litthauens an die Stelle des ausgehobenen Königlichen
Votipannes die Verpflichtung des Fiskus ausgesprochen
ist, die Fuhrkostenaus fiskalischenKassenzu vergüten.

Motive. Ostertage-n s

2 I-

3V
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Der Zusatz 175, nach welchem szu Veräußerungen
nnd Verpachtungen der Kirchengüterin der Regel die Ge-

nehmigung des ssQstpreußischenStaats - MinisteriumssStatt

sinden soll»fälltmit dem Aufhörendieser Behörde weg,

und es. treten die allgemeinen gesetzlichenVorschriftenein-

Zu §. 213.

«Diese«r»§..giebtdie«§§,,1.2. 4. destZusatzes176 des

ProvinzialiechtsjinoerändeftwiedenDagegenistder §.

s. des Zusatzez176 fortgelassen,weil er gegenjdieallge-
meinelRegeloerstößhdaßStolgebührennur an den Geist-

lichen derselbenReligionspartheizu entrichten sind, über-

diesdie Besticnmungdesselbenauch nur da eintritt, wo

sie auf besonderen Verordnungen beruheh nnddieseneben

dem Provinzialrechrebestehend . »

«

«
-· 3

Zu §J.·-2·14. ·

"·B·on.«derPluralitätder StändischenDeputirten ist

darauf angetragen, in Rücksichtder evangelischenGemein-

den diesen § (Zusatz177) fortzulassenund die Bestirnmuw
gen-des ««2lllgen-I.sLandrechrs Eanznnehmenj nach welchen

der Gemeinde bei der Wahl des-.Pfarrers eine Konkur-

renz gestattet ist, dagegen aber den Zusatz177 für die rö-

misch-katholiichenGemeinden beizubehalten, weil mit den

Grundsatz-n vie kqnouischm Rechts eine solche Befugniß
der Gemeinden,wie das Allgem; Landrechtsie darstelle,

nicht vereinbar sei.
: «

( Diese-Minderung des bestehendenRechts ist -iedoch
von« der Commission sehr bedenklichgehalten, weil« -

a)- die Disposition des"Allgern. Landrechts schwerlichfII

«"irgendseinerProvinz des ——PreußifchenStaats zur

Anwendung gekommen,·und es wenigstens sunerwie

-sens-tfei,daß nnd welche heilsame Folgen sie gehabt
."habe,s -« -s ---

- -
-
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h) weil dieselbe die Besetzungder Predigerstellenverzö-
.«.geee,und -

«

s

.

leicht nachtheiligeSpaltungensin den Gemeinden er-

regen könnte;

nicht zu erwarten sei, daß bei den Gemeinden so viel

Intelligenz —vorherrfche,um den Kandidaten, der

nach vorgängigerPrüfungsals tüchtigerkannt, wüt-

digen zu können;
s

.»

d) die Erfahrung beweise, wie bei den den Gemein-

denzustehenden Wahlen oft andere Zweckeverfolgt
würden.

v

Diesen Gründen hat das Justiz-Ministerium größten-
theilsnut beitreten können,und es ist daher der Zusatz177

unverändert wieder aufgenommen.

V. c

ei»-

Zu §. 215.

Dieser§v(Zusatz 178), der in bekannten Grundsätzen
des Kirchenrechtssich gründet, ist unverändert ausgenom-
treen worden. —

»

Die von einem Deputirten aufgestellteFrage , was

unter dem eigenen Rechte des Bischofs von Ermeland

zu verstehen sei, ergiebtsichaus dem Zusammenhangeda-

hin, daß darunter seine Befugniß als Bischof und vor-

maliger Landeshere verstanden wird. ,

Zu §. 216.

Dieser § (Zusatz 179) gründetsich in der Gewohn-
heit, auf welchedas Allgem- Landrecht sich bezieht,und

ist unverändert angenommen. « «

—

Indessen ist das Bedenken von Seiten des Regie-
rungs-Abgeordneten-vorgebracht, daß die Beziehung aus

Observanzenund Herkommenzu vielenStreitigkeitenGele-

genheit gebe, und um diese zu verhüten,vorgeschlagen-
durch einen Mittelsatz die Mantelgeldetzu bestimmen-

g 2
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Von anderer Seiteist der Vorschlag gemacht-
überall Verträgemit den Gemeinden abzuschließennnd

hierdurch für die Zukunft die Sache reguliren zu

lassen.
Dieser letzte Vorschlag würde in der Art ausgeführt

werden können,daß bei jeder Gemeinde die bisherigeOb-

servanz ausgemittelt würde.

Von dem Oberpräsidiumder Provinz ist auch bereits

den Regierungen ausgegeben,durch die Landrätheden Ver-

such zu machen, eine Einigung in den Gemeinden zu

treffen. .

Zu §. 217·

Dieser § (Zusatz 180) sist nach dem einstimmigenBe-

schluß der StändischenDeputirten und der Commission

beibehalten.
Ueber den Antrag, bei Evangelischen überhauptden

Psarrzwang in Rücksichtdes Abendmath aufzuheben,muß

die BeschlußnahmeVorbehalten bleiben.
«

Der Zusatz 181 des Provinzialrechts ist«wegen der

gänzlichenVeränderung der Behörden,und da die Konsi-

storien keine Sportelkassenmehr haben, ausgeschieden.

Zu §. 218.

Dieser § TZusatz182) gründetsich in der Verfassung

KHnigsbergs.Das Ober-Landesgericht zu Jnsterburg ist

znourfzderMeinung gewesen, daß«er überflüssigsei, weil

die französisch-reformirteGemeinde mit der deutsch-»for-

mirten vereinigt sei. Dieses ist«jedoch nicht der Fall.
Die französisch-reformirtensindisnlvinistemdie deutsch-re-

sormirten Zwinglianer.
ok. Gedruckte Vorarbeiten Seite 59 (Nr. 41).

Die Zusätze183. 184. 185 haben mit dem Aufhören
des OstpreußischenStaatsiMinisteriums ihre Anwendbar-

keit verloren.
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Der Zusatz 186, welcherdie Bestimmung enthalt,

daß da, wo keine besondereTodtengräberangestellt sind,
diejenigen, welche deren Amt verwalten, darauf Acht ha-
ben sollen, daß das Zuschlogen des Sarges nicht zu früh

geschehe,ist als eine allgemeine,nicht blos Ostpreußenbe-

treffendepolizeilicheMaaßregelfortgeblieben.
ak. Gedruckte Vorarbeiten Seite 59 (Nr. 42).

Der Zusatz 187 §. 1. bezieht sich auf die frühere

VerfassungKönigöbergs,wo bei den drei städtifchenKir-

chen vormals drei Diakonen die eigentlich fungirenden
Prediger waren, währendder erste Prediger nur Bor-

mittagsprediger war und keine andere natas winkte-ris-

les Verwaltete.« Gegenwärtigaber ist diese Verfassung
verändert, und der §. «1. kommt nicht ferner zur An-

wendung, weshalb er nach dem Antrage der Commission
übergangenist.

Der C. 2. irn Zusatze 187 ist von der Commission
als antiquirt angegebenund daher gleichfallsfortgeblieben.

Zu §. 219.

·

Der erste Satz des Zusatzes 188 ist nach dem Vor-

schlage zweier Deputirten der Ritterschaft dahin modifizier,

daß dem Patron oder der Kirchengemeindedas Recht zu-

stehe, nach Ablauf der dreijährigenFrist andere Kirchen-
pokstcher zu erwählen-

Der zweiteSatz des §. 219 ist aus dem Zusatze 188

unverändert aufgenommen.

Zu s. 220.

Die StändischenDeputirten haben sich für die Fort-

lassung dieses § (3usatz 189) erklärt, weil das Wort

Küster in Ostprenßenungebrauchlichsei, und für das

Aus-f und Zuschließen der Kirche, für die Reini-

gung derselben und das Lauten Glöckner angestelltseien,
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diszmn Borlesen und Borsingen nicht gebrauchtwürden-

Es bedarf jedochder weitern Ermittelnng, ob dies in der

That-so allgemein in ganz Ostpreußen,Litthauen und Er-

eneland der Fall sey, und es ist daher der Zusatz 189 wie-

der aufgenommen -

Dagegen ist der Zusatz 190 mit Rücksichtauf den

Zusatz 189 als überflüssigfortgeblieben.

—

.
Zu s. 221.

.

«

Der §. 1. des Zusatzes 191, in welchemangeordnet
war, daß bei Ausleihung nnd Einziehung der Kirchenkas

pitalien die Einwilligung des OstprenßischenStaats-Mi-

nisteriums und resp. des resorlnieten Kirchen-Direktoriurns
erforderlichsey , fällt mit Aufhebung dieser beiden Behör-

den weg, und es ist nunmehr von derjenigen Behörde,

welche in deren Stelle getreten, die Einwilligung zu er-

eilten. -
-

« ·

Was den zweiten § anbetrifst,- so enthältderselbe in

Rücksichtder adlichen und städtischenPatronatskirchen eine

Abweichung vom Allgemeinen Landrechn Es soll nein-

lich die Ausleihung der Klrchenkapitalien weder dem Jn-

spektor angezeigt, noch eine Einwilligung der geistlichen
Obern dazu eingeholtwerden dürfen. Dieses Vorrecht des

Patron-Z, freie Hand in Rücksichtdes Ausleihens der Kik-

chenkapitalien zu haben, bekuhet aus einer Observanz,
welche von der Mehrzahl der Ständischen Deputirten
sowohl für die Patrone, als für die Kirchen selbst

gleichgefährlichgehalten ist, zumal da in neuerer Zeit

einige Fälle vorgekommensind, in welchen Patrone die

Kirchenkapitalien selbst zum Darlehne mit Einwillignng
des Pfarrers und der Kirchenvorsieher genommen, und die

Kirchen im Konknrse des Patrons sie verloren und eben

so wenig vom Pfarrer und von den Kirchenvotstehernei·
nen Ersat, haben erschwingenkönnen.
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Aus diesen Rücksichtenhat die Mehrzahl det Stän-

diichen Deputirten aus die Fortlassung des §. 2. angetra-

gen. Die weitere Erörterung hierüber wird anheimge;
geben.

!

»

.

Der s. s. scheidet mit dein Aufhören des Staatsmi-

nisteriums-, an dessen Stelle das Ministerium der geistlichen
Angelegenheitengetreten ist, aus.

Der §. 4. ist, wie der Deputirte LandooigteisGerichtü
Direktor Olszewski angezeigthat, faktisch insoweit abgeän-

dert, daß der Bischof von Ermeland nicht mehr vorn

LandooigteisGerichtzu Heilsberg ein Gutachten erfordert,
wenn das«Lnndvoigtei-Gericht gleich verbunden bleibt;
icn Falle der Bischof es verlangt, sein Gutachten abzu-

geben. Es sei dem Okticialat seit der Balle de- salut-

animornm ein Syndikus beigegeben, durch welchen die

Darlehnsgesuchegeprüftwürden. Hiernach ist der §. 4.

verändert, in seiner Hauptbestimmungaber im §. LU.

wiedergegeben. Statt «Eingebung«,wie es in diesem C·

durchein Druckversehen beißt, muß »Einziehung«gelesen
werden. .

Der Zusatz 192 des Provinzialrechts über die Ver-

miethung der Kirchstellen ist als eine Lolalvorschrsiftfert-

geblieben. .

Zu §. 222.

Der §. 222. Zusatz 193) ist auf den Antrag der

Stände unverändertbeibehalten worden.

- Zu §. 223.
«

»Noch der Bestimmung des Allgem. Landretbts soll

Für die außerordentlichenAusgaben, wozu die Baukosten

gehören,eine gewisseSumme im Etat bestimmt werden,

nnd diese ohne Genehmigung des Patrons, des Kirchen-

Collegiiund der geistlichen Obern nicht überschrittenwer-

den-. Für Ostpreußenund Litthauen ist nach diesem s
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Zusatz 194) bei evangelischenadlichen Patronatkirchendie

Genehmigung der geistlichenObern nicht erforderlich.sDie-

ses Vorrecht der Patrone gründetsich in einer alten Ob-

servanz, nnd die Kirchen sind hinlänglichdadurch gesichert
gewesen,daß jährlichdie Kirchenrechnungen dem damali-

gen OstpreußischenStaats-Ministerium zur Revision einge-
sendet wurden- Das Ober-Landesgerieht zu Königsberg
hat diesen Zusatz wollen aus«-scheidenlassen, weil nach Auf-

hebung des OstprenßischenStaats-Ministeriums alle Kon-

trolle aufgehörthabe. Die Königl. Regierung dagegen
hat die Patrone in dieser Befugniß einschränkenwollen.

Auf eine BeschwerdeeinigerPatrone bei des KönigsMajesiät
haben Allerhöchstdieselbendurch die Allerh. Kabinetsordre

vom 4. August 1834 (JahrhücherBand 44 S. 157) die

bisherigeObservanz bestätigt.Die Beibehaltung des Zu-

salzes 194 unterliegt daher keinem Bedenken. Zugleich
hat aber die AllerhöchsteKabinetsordre vorn 4. August
1834 hinzugefügt,daß die Kirchen-Kollegiender ersten
Untersuchung nnd Feststellungder Baubedürfnissesich zu

unterziehen,hiernåchstdie Zustimmung des Patrons auszu-
wirken und, wenn diese ertheilt sey, ohne weitere Anfrage
und ohne Autorisation der geistlichenObern die Bauten

zu Vollführenhätten,
es wäre denn, daß die Mitglieder der Kirchengemeinde,
von welcher Geldbeiträgennd Dienste gefordert wür-

den, nicht einig seien, in welchem Falle dasjenigeVer-

fahren eintreten solle, was durch die Vorschriftendes

Allg. Landrechts lI. 11. s. 708. und f. und die Ka-
- binetsordre vom 18. Februar 1825 angeordnet sey-

Hieraus könnte gesolgert werden, daß der Anschlagzum

Baue, nach erfolgter Genehmigungdes Patrons, sämmtli-
chen Mitgliedern der Gemeinde vorzulegen, und ihre Er-

klärnngzu erfordern sey. Bei der StändischmBetathnng
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war man jedoch der Meinung, daß der-Zusatz 194 un-

verändert aufzunehmen und nur hinzuzufügensey,

daß bei Bauten und Reparaturen die Genehmigung
in Uebereinstimmungmit dem Kirchen-Kollegiumund

der Gemeinde durch den Patron erfolge.
Durch diesevorgeschlageneFassung ist der wesentlicheJn-

halt der AllerhöchstenKabinetsordre berücksichtigtEs

bleibt aber noch in Ermangelung einer geregelten Ge-

meinde-Ordnung unbestimmt, in welcher Art die Zustim-

mung der Gemeinde erfolgen soll.

Uebrigenshat die Regierung zu Königsbergauf die

Ansrage der Kommission,
ob seit der Aufhebung des OstpreußischenStaats-Mi-

nisteriums die früher demselben abgelegtenKirchenrtch-

nungen der Regierung jährlichabgelegt würden?

mittelst Schreibens vom 10. Dezember 1835 geantwortet,

daß die Rechnungen der adlichen und stådtischenPatronat-

kirchen an die Negierungennicht eingeschickt,daß aber von

dem Superintendentem nach bewirkter jährlicherKassenre-
vision, attestirteExtrakte und Kassenabschlüsseüber das wirk-

liche Vorhandenseinder Bestände,von den Kirchen-Kollegien
undzum Theil auch von den Patronen selbst hingegenjähr--
lichejRechnungs - Extrakte an die Regierung eingereicht
würden.

«

Es entsteht daher die Frager Ob nicht zur Begrün-

dung einer Kontrolle die früherStatt gefundene jährliche

Einfendung der Kirchenrechnungenan die Staatsbehörde
wieder herzustellensey?

Der KönigsbergscheMagister-Dwelcher von der Kom-

missionaufgefordert worden ist, zum Zusatze des Provin-

zialrechts 191 §. l. in Rücksichtder Ausleihung der Kir-

chen-Kapitalien, und zum Zusatz-e194 wegen der Bau-

Iosten anzuzeigen: .

- in welcher Art bei Ausleihung und Einziehungder
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'

spsirchendsstapikaliennach Aufhebung des Staats-Mi-

nisteriums verfahren werde?
" «

«

ferner, ob und von welcher·Behordezu diesen außeror-

dentlichen Ausgaben, wozu auch die Baukosten gehö-
ren, Genehmigung eingeholt werde?

endlich, ob und an welche Behörde die jährlichenKirs-

chenrechnungenzur Revision und Decharge eingereichr
"

werden?
" ·

hat am 4. November 1835 sich dahin erklärt,daß bei

Ausleihung und Einziehung der KiecheniKapitaliennach
g. 2". des Zusatzes 191 verfahren werde, die jährlichen

Rechnungender Kirchen städtischenPatronats von ihm (dem'
Magistrate) abgenommen, dechargirt und der Regierung
nur Ertakte eingereichtwürden,zu außerordentlichenAus-

gaben, wozu auch die Baukosten gehörten,ingleichenzu

neuen Auflagen aber die Genehmigung der Regierung ein«-

geholt werde.
·

«

z« Zu §. 224.

. Dieser § (Zusatz 195) ist aus dem Provinzialrecht
mit der Veränderungaufgenommen,

daß das Wort »evangelisch« zugesetztist, indem

wegen der katholischenKirchen der folgende S andere

Bestimmungen enthält.
-

Zu C. 225.

In diesem H ist der §. s. des Zusatzes 197 des Pro-

vinzialrechts,die Bauten bei komisch-katholischenKirchen
im Ermelande betreffend, als für sich bestehendeVorschrift
wiedergegebenworden.

Ueber die Frage, woher zunächstdie Kosten zu den

Kirchenbauten und Reparaturen zu nehmen, ist vielfach

diskutirt, und von der Mehrzahl der StändischenDeputies
ren darauf angetragen, es bei dem bestehendenRechte, nach

welchem inderRegel der Patron und die Gemeinde-
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ohne Rücksichtauf die Verschiedenheitdes Kultus, die Koå

sten und Dienste herzugebenhaben, zu belassen,weil

l) die ErmeländischenKirchen in der Regel arm seien,
und, wo dieses nicht der Fall, die Kirchenkapitalien
ohne Zinsen-den Gemeindegliedernzum Darlehn ge-

geben würden;
knhrica und cuntoriia ecolesine wohl zu unterschei-

den, und das Einkommen der Kirche vorzüglichfür
die letztere zu verwenden sey, welche bei dem ro-

MischckatholischenKultus einen großenAufwand er-

2 U

sorderez
s) es nicht räthlich sey, ein jns quaesitura aufzu-

beben;

zugleichsind jedoch die Ausnahmen von jener Regel festge-

stellt, nemlich Verträge, rechtskräftigeErkenntnisse und

Herkommen. Im ObersLandesgerichtzu Königsbergwaren

die Stimmen darüber getheilt, ob nicht statt ,,Herkommen«
oder »ununterdrochenerGewohnheit« der Ausdruck »Ver-

iährung«zu setzensey? Der erstere Ausdruck war jedoch

vorzuziehen,weil die Bedingungen der Verjährungin ein-

zelnensällennicht immer nachgewiesenwerden können,und

dessenungeachtetein HerkommenVorhanden seyn kann.

ok. Gedruckte Vorarbeiten Seite 59 "(Nr. 43).

Ueber die Vertheilungsart der Kosten und Dienste ist

gleichfalls diskutirt und darauf angetragen, daß sie, wie

bisher, zwilchendem Patron und den Eingepfarrten nach

der Hufenzahl zu tragen seien, die Vertheilung zwischen
Stadt und Landgemeinden,so wie alles Uebrige aber der

allgemeinenGesetzgebungüberlassenwerde.

Zu §. 226.

Der §. 226. ist aus dem ProvinzialrechteZusatze 196

unverändert übernommen,mit der einzigenAusnahme, daß
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im -§..2. statt »Unterbedienten«der Ausdruck »Man-um«

gesetztist. —

. . Zu §. 227.

Der §. 227. ist aus dem Zusatze 197 des Provin-
zialrechts auf den einstimmigenAntrag der Ständischen
Deputirten unverändert beibehalten.

»

Bei Nr. ö, woselbst bestimmt ist, daß der Patron,
wenn er außer dem Gut, womit das Patronatsrecht ver-

bunden ist, noch andere Grundstückein der Parochie be-

sitze,er von diesen mit den übrigenMitgliedern der Ge-

meinde nach Verhältnißdieser Grundstückebeitragen solle,
ist die Frage entstanden:

ob der Patron von demjenigen Lande, welches ihm
bei der Regulirung mit den Bauern abgetreten, bei-

zutragen verbunden sey?
«

Diese Frage ist inzwischendurch die für die ganze Mo-

narchie erlassene AllerhöchsteDeklaration Vom 14. Juli
1836 (GesetzsammlungSeite 208) dahin entschieden,daß
die Gutsherrn Von diesenEntschädigungöländereienzu den

Bau- und Unterhaltungskostender Kirchen-, Pfarr- und

Küstergebäude,io wie der Schulhäuserund Schulen-leistet-
gebäudeieine Beiträgezu leisten haben.

Der §. ti. des Zusatzes 197« nach welchemdie Hos-
pltalgüter zu den Bauiosten mit angezogen werden, ist
einstimmig vonden Ständenbeibehalten, und gegen den

Vorwurf der Unbilligkeitdieser Abweichungvon dem Allg.
Landrecht angeführt,daß der großeUmfang der Hof-seitab
güter in der Provinz dieseDisposition rechtfertige.

Wie es mit den Baukosten bei den vereinigtenKirchen
gehalten werden solle, darüber fehlen gesetzlicheBestimmungen
sowohl im Allg-Landrechte als im Provinzialrechtezbei den

Berathungen ist auch nicht sur nöthig«gehalten,darüber
besondereVorschriftenim Provinzialrechteaufzustellen.
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Wenn übrigensitn Z. 227. des Entwurseöiunter Nr-

8 ders:§. s. des Zusatzes 197 des Provinziatrechtzwieder

mitabgedrucktist, so beruhet dieses auf einem Bei-sehen-,
des-die darin enthaltene Bestimmung bereits im §. 225.

des revidirten Entwurses wiedergegebenist.
«

.
. Zu S-. 228.

«

Dieser § (Zusatz 198) ist unbestritten ausgenommen-
Der Zusatz 199, wonach an den Orten, an welchen

die«-Kirchenbedientenvom Magistrate bestellt werden, auch
die Psatt- und Küstergüter der Gerichtsdarkeit desselben
unterworfen sind, hat, seitdem die Gerichtsbarkeit der Ma-

gisteäteaufgehörthat, seinen Grund verloren, und ist da-

her eben so, wie der- Zusatz 173 (ct’. ohensSeite 96)

sortgelassen.
»

ZU so 229«
. ..

Der §. I. des Zusatzes 200 des Provinzialrechtz
weicht vom §. 787· des Allg-v Lanbrechts dahin ab, daß

die Eingepfarrten zu den Wirthichaftsgedåudender Pfarrer
und Küster evangelisch-lutherischerGemeinden auch das

Stroh zum Decken der Dächer herzugehen, verbunden sein

sollen. —·«DiePluralitåt der Ständischen Deputirten hat

auf Weglassungdieser Bestimmung angetragen, weit der

Pfarrer aus seinem Pfarrlande das Stroh, so wie alle

andere Materialien, so weit sie vorhanden, hergebenkönne.

Von der Minorität ist jedochsür die Beibehaltung der

Bestimmung angeführtworden, daß es sehr zu wünschen

sch- wenndiePfarrer ihre Hufen verpachteten, um durch

die Besorgung der Witthschaft nicht in Ausübungihrer

Pflichten verhindert zu- werden; daß aber, wenn von den

Psarräckerndas Stroh zu den Dächern geliefert werden

solle, das Vers-achtenerschwert werde.

Dieser Ansicht der Minorität ist der Kommissarius
der Königl.Regierungbeigetreten, und es scheintbedenk-
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tirb, das. bestehendeRecht abzuändern-,da dadurch ein wohl
erworbenes Recht dein geistlichenStande würde entzogen
werden. «

-

. Der zweite Satz des.§. 1. bestimmt, daß bei evan-

gelisch-resorrnirtenLandgemeindendasselbeeintrete, wogegen
bei Stadtgemeinden der Patron Alles hergebe. Dieser Salz

bleibt, es rnag die vorher bemerkte Abänderungausgenom-
men werden, «oder.nicht,unverändert«

«

.

Bei- dem §. Ader-. Zusatzes 200 haben das..Ober-

Landesgericht zu Königsbergund diesStandischen Depa-
tikten darauf angetragen- die Verpflichtungder Eingepsarrs
ten zur Unterhaltung der Zäune auf die Zaune bei den

Wohn- und Wirthschaftsgebäudenzu beschränken,weil ei-

nige Pfarrer und Küster aus dem ProvinzialrechteAn-

sprücheauf Umzäunungder ganzen Besitzung gemacht
und auch wirklich erstritten hätten, jedoch in einem neuern

Falle das Gebeime-Ober-Tribunal diesen Anspruch auf
Umzäumungbei Wohn- und Wirthschastsgebäudenbp
schränkthabe; außerdem auch die Umzäumunglsonstiger
Plätze nicht nothwendig sey, und wenn der Pfarrer etwa

besondere von den Wohn- und WirthschaftsgebäudenHe-

trennte Gärten oder Plätze befriedigen wolle, er dies durch

Anlegung von Weißdornheckenselbst bewirken konne. Diese
Gründe scheinen jedoch zur Abänderungdes bestehenden

Provinzialrechts und zu einer Verringerung der Rechte-der

Pfarrer, welche oft nur mit einem geringen Einkommen

bedacht sind, nicht ausreichend.
Der §. Z. des Zusatzes200 ist unverändert beibehal-

ten» Die Kommission ist jedoch der Meinung, daß statt
der §§. 700 —- 760. des Allgem, Landrechts b. t. die

§§. 700 —- v787. allegirt werden müßten.

»

Zu H.geso.

..Diesrr §. ist aus dern Zusatze-201 des Provinjiale
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..-.«ch.p»sunverändertreib-halten«Standes imng s§.s.230.

zmuf jedoch §. 229. gelesenworden, oder da letztererin Nr.

ss sich wieder auf die §§. 225 —- 228. bezieht,möchtees

»ein jioetkjmäßigstenseyn, dieseletzteren §§ zu substituiren.

»

« « »- Zu §.,231.
Gegen den §. l. des Zusatz-es202 (Nr. .1 des Ent-

wurfs) ist nichts erinnert worden. -

«

,
s

. Nach- Nr. L. soll bei katholischenKirchen«der-P·chter,

-·wenn die Pacht nicht mit Genehmigung der geistlichen
·Obern-abgefchlossenworden, nach denr Tode des Pfarrers
die Pacht sofort räumen. Diese Bestimmung ist in das

Provinzialrschkauf den Antrag des ErmeländifchenDom-

kapiiels, als auf der Verfassung der katholischen Kirche

beruhend, aufgenommen, und für seine-Beibehaltnng an-

geführt,daß bei den katholischen Pfarrern kein Gnaden-

;quartal und Gnadenjahr statt finde, der Nachfolger also

.sofort in den Genuß trete- ·dek..ihmdurch- eine ohne Kon-

«.fen.sder geistlichen Obern» geichlvssene Verpachtung nicht

beschränktwerden dürfe. «

— -

Die Stänoischen Deputirten haben sich gegen die

Beibehaltung dieser Bestimmung erklärt, da die sofor-
tige Räumung der Pacht für den-Pächter mit großen

—Nqchtheilenverknüpftsey, der nachfolgende Pfarrer auch«

»durchdie Pacht keineswegs im Genusse des Pfarramtö

beschränktwerde, weil ihm von dem Tage seiner Ernen-

nung an der Pachtzins verhältnißmäßigjustebr...

v

Das Domkapitels zu Franenburg,, welches von der

Kommission aufgefordert worden ist, ob und welche Grunde

für die Beibehaltung der fraglichenBestimmung anzufüh-
ren seien, hat mittelstSchreibens vom 19. November 1835

diese befürroortehweil jeder Pfarrer den. Genuß der Tem-

voralien sofort mit dem Eintritt in fein Amt erhalte, und

er bei Versetzungvon einer Stelle «zu einer»·and,e-ren,was
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nicht selten der Fall sey, wegen Beibehaltung feines leben-
den Inventariums in Verlegenheit gerathen würde, wen-n

er einen Pächter in der Pacht zu lassen, genöthigtsein
sollte-«auch in der Synodal-Constitution vom Jahre 1620

ausdrücklichbestimmt sey:
Parocbi ne lot-are qnieieto passnnt bona ecclcsissticn

mi brave etiarn ten-pas.

Hiernach dürfte dem Antrage der Stände auf Aufhebung
des C. 2. des Zufatzes 200 nicht Statt zu geben sein, zu-

smal da die Pächtersich dadurch sichern können,daß sie
die Genehmigung des Pachtkontrakls durch die geistlichen
Obern des Pfarrers nachsuchen.

«

·

Zu §.- 232.

Die Verbindlichkeitder Gemeinde, dem Pfarrer ein

gewissesMaaßHolz unentgeldlieh zu schlagen und anzu-

fahren, gründetsich für Ostpreußenschon in dem Kirchen-

Visitationsrezeßvorn Jahre 1638 ((1’krube c. Pr. S-

51) welcher, nach der Reformation gegeben, im Ermelande

nicht gesetzlicheKraft hat. Daher ist in diesem § be-

merkt worden, daß ee nur mit Ausnahme Ermelandö

gelte. -"
,

Nach der gegenwärtigenBewirthichaftung der Königl.
Inst-wird das Selbstschlagendes Holzes knichesmeshrver-

stattet,«weil dadurch- zu Defraudationen Gelegenheitgege-
ben und das eigene HolzschlagenVon Unerfahrenen oft

zum Nachtheil der Forstkultur bewitkt"wird. Es werden

vielmehr eigene Holzschlägerangenommen,s und das De-

putiatholz an die Geistlichen und Schullehrer wird von

der Ablage zugemessem Es entsteht daher die Frage, wer

das Schlägerlehnentrichten soll? Die-Billigkeit sowohl,
als ein aus der versio in rein entnommener Rechtsgrund
spricht dafür, daß die Eingepfarrten, welche nach Zusatz
203 die Verpflichtungauf sich haben, das Holz zu schla-
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gen, nunmehr auch das Schlägerlohnentrichten. Die Majo-
rität dersStändischenDeputirten ist

"

zwar entgegengesetzter
Ansicht-und der Meinung"gewesen, daß derFiskus das

Deputatholz ohne Vergütung des Schlägerlohns,sowie
des Stammgeldes,an die Deputaten verabfotgenlassenmüsse.

Diese Meinung ist jedoch durch nichts unterstützt.Einst-
weilen ist der Zusatz 203 des Provinzialrechts unverän-

dert beibehalten, und wird die Beschlußnahmeüber dessen
nothwendige Abänderungder weiteren Erörterungvorbe-

halten.
«ct'. Gedrnckte Vorarbeiten S. 60 (Nk. 44).

Am, Schluß des §. 232. ist nach dem Antrage der

Stände hinzugesetzt, daß Königl. und adliche Vorwetke

die Präsumtionfür sich haben, nicht holzanfuhrpflichtig
zu sein.

ok. Gedruckte Vorarbeiten Seite 60 (Nt-. 44).
In der letzten Zeile ist übrigensdurch ein Druckver-

sehen das Wort «vekpflichtet«ausgelassen.
Der Zusatz 204 des Provinzialrechtsist als eine bloße

Berweisung auf die Gewohnheiten eines jeden Orts fort-

geblieben.
Zu §. 233

Nachdem über die Bestimmungen«desZusatzes 205

wegen der Auseinandersetzungzwischendem abgehendenund

dem anziehendenPfarrer in Betreff Ermelands vom Ge-

neral--Ofsizialatzu Frauenburg, und in Betrefs der katho-

lischen Kirchen, welche zur Kulmischen Diöcese in West-

preußengehören, vom Consistorio zu Pelplin Gutachten

erstattet worden, sind die Bestimmungen des Zufatzes 205

auf den Antrag dieser Behördenund der StändischenDe-

pntirten in mehreren Beziehungengeändert.
Statt des Unterschiedes zwischen Ostpreußen-,Lit-

thauen und Ermeland ist zwischenEvangelischenundRö-

misch-.Katholischenunterschiedenworden, weil im Ermelande

Motive. Ostprentäem h
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gegenwärtigmehrere evangelischeKirchen errichtet worden,

welche,insofern sie mit Pfarrländereienausgestattet sind,

gleicheRechte mit den evangelischenPfarren in der Pro-

vinzhaben.

Daher sind die §§. 1 — 4. des Zusatzes (Nr. «1—4

des §. 233.) für-alle evangelische Geistlichen in

der ganzen Provinz, mit Einschlußder evangelischenKir-

chen im Ermelande, angenommen , sonst aber unverändert

geblieben.
Jn Rücksichtder römisch-katholischenGeistlichenist

nach §. 5. — Nr. 5 — die Erndte schon mit dem letzten

August, folglichum einen Monat früher,als beiden Evan-

gelischenin der Provinz, beendigt. Zwar ist einstimmi-

scher Grund nicht vorhanden, einen« andern Termin für

das Bisthum Ermeland, als für die übrigeProvinz, anzu-

nehmen. Da jedoch das General-Ofsizialat sich für· die

Beibehaltung des bisherigenTermins, welcher sich in der
Sppopthonstitution des Bischofs RudnickiSeite 290

und des Bischofs Szembeck Seite 84 gründet,ausgespro-
chen und versichert hat, daß noch niemals hierüberBe-
schwerde geführt worden, so ist kein Grund zu einer

Abänderungvorhanden.

Der §. 6. — Nr. 6 —- ist nach dem Antrage des

GenualsOffizialats aus alle Benesiciaten ausgedehnt und

auch auf den Fall angewendet worden, wenn der Pfarrer

oder seine Erben nach eingetretenerVaianz die Wintersaat
bestellthaben. Die Worte in der dritten Zeile der Nr. 6

»so erhältderselbe«müssensortfallen.

Gleichfalls ist der §. 7. — Nr. 7 —- nach dem An-

trage des General-Offizialats auf den Fall ausgedehnt,
wenn die Bakanz in den Monaten Mai und Juni

(durch ein Druckversehen in Nr. 7 des Entwurfs heißt
es Juni und Juli) eintritt, und die Sommersaat erst
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stellt wird;
und zugleicheine Bestimmung für den Fall aufgenommen,

wenn der Abgehende oder dessen Erben die Bestellung
der Sommer- oder Wintersaaten nicht übernehmen
wollen oder dieselbe nicht zu gehörigerZeit bewirken-

Außerdecnhat das General-Ofsizialat noch angeführt,daß
in Rücksichtder Vergütungder Saat, der Bestellung-s-und

Erndtekosten zuweilen Streit entstanden, und daß, da hier-
übersnichtsim Provinzialrechte bestimmt sei, dasselbeda-

hin ergänztwerden möge,daß hierüber zwischen den In-

teressenteneine Ausgleichungstatt finde und ein Jeder nach
Verhältnißder auf ihn treffenden Kresrenz einen Antheil
von den Kosten trage.

Die StändischenDeputirten haben jedoch Bedenken

gesunder-, sich diesem Antrage des General-Offizialats an-

zuschließen,sind vielmehr der Meinung gewesen, daß die

Beackerungs- und Erndtekosten,sowie die verwendete Aus-

saat nicht dürfe vergütigtwerden.

Der s. s. — Nr. 8 — ist unverändert beibehalten.

Jnsbesondere hat die Kommission aus die Anführungdes

Ofsizialats, daß durch eine bischöflicheOrdination vom 7.

August 1729 das Quantum des Aussaatgetreidesbei den

Pfarrstellen im Ermelande festgesetztworden, und daß der

Nachfolger nur von diesem Quanto die künftigeWinter-

und Sommersaat nach den im C. 6 und 7. bezeichneten
Verhältnissenerhalte, als auf ein jus singulake nicht Rück-

sicht nehmen zu können geglaubt. .

Der §. 9. —" Nr. 9 —- hat nach dem Antrage des

Offizialats eine Ergänzungdahin erhalten, daß dem abge-

benden Pfarrer die Verpflichtung auferlegt ist, den ihm

gebührendenAntheil an Heu und Stroh dem anziehen-
den auf dessenVerlangen gegen marktgängigeVergütung

zu überlassen,weil die Fortnahme des Heues und Stro-

y 2
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hes einer zweckmäßigenKultur zuwider sey. Ueberdem ist
in Rücksichtder Vertheilung des Heues die nähereBe-

stimmung zugesetzt,daß diese-sichnur aus das zur Zeit des

Abganges noch vorräthigeHeu beziehe.
Die §§. 10 und 11. — Nr. 10 und 11 —- sind

unverändert aufgenommen.

Im §. 12. —- Nr. 12 — ist in Betreff des Holzes
ein Unterschiedzwischendemjenigen, was der Pfarrer aus«

Pfarr-, Gemeinde- und Zinswäldern, und dem, was er

aus Königl. Forsten bekommt, gemacht Ersteres soll
der Nachfolgerunentgeldlich erhalten, wenn es auch schon

zusammen gefahren ist, bei letzterem soll der C. 4. —- Nr.

4 —- zur Anwendung kommen-

Beim §. Is. —- Nr. 13 — ist vom Offizialat ange-

zeigt, daß unter den Offertorialien, welche zur Theilung
kommen sollen, nur die Osterhühner oder in deren Stelle

das Hühnergeldvon Eigenkäthnernund Jnstleuten und

das Zettel- oder Ostetgeld gehören,indem die Offertoriai
lien an Kirchmeß-und Wallfahrthstagen dem sungiren-
den Geistlichen, imgleichcndie Ostereier wegen ihrer Ge-

ringfügigkeitVerbleiben. Hiernach ist der §. 13. — Nr.

13 -—— modifizirt. Auch ist statt des Termins für die Of-

sertorialien, des ersten Sonntags nach Ostern Quasimoäo-

get-sti, der zweite Sonntag Misericordias domini ange-

nommen, weil die Abgaben in Verbindung mit der Beichte
und Kommunion stehen, zu welcher jeder Katholik wenig-
stens einmal, nach älteren Constitutionen am ersten Sonn-

tage nach Ostern, zu gehen verbunden ist, nach späterenaber

auch bis zum zweitenSonntage diesePflicht verschiebendarf.

Die §§. 14 und 15. —- Nk. 14 und 15 .- sind
unverändert ausgenommen, und wegen der zur Kulmischen

DiöeesegeschlagenenKirchen ist auf das Recht dieserDili-

cese Bezug genommen.
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Jn Nr. 15 muß statt »verschont«gelesenwerden:

,,zu verschonenverbunden«.
»

Zum §. 234. .

Dieser § ist aus dem Zusatze 106 unverändert auf-

genommen.

Zu §. 235.

Der §. 235. ist gleichfalls-aus dem Zusatze 207 un-

verändert beibehalten. Zu bemerken ist jedoch, daß die

Commission zweiVeränderungenbeantragt hat,

l) in dem §. 2. — Nr. L. —- unter den Notherben des

Pfarrers außer der Wittwe und den Kindern auch die

Eltern auszuführen;
·

L) in dem §. 3. -Nr. Z. — anstatt des erstenJuni den

ersten Januar zu substituiren. «

Beiden Abänderungensteht nichtåentgegen;ins-besondre

gründetsich der zweiteAntrag darauf, daß das Etatsjahy

welches früherallgemein mit dem erstenJuni anfing, durch

die AllerhöchsteKabinets-Ordre vom 19. Mai 1814 (Ge-

setzsarnmlungSeite 39) bei sämmtlichenKassen und Insti-

tuten der Monarchie mit dem Kalenderjabre vereinigt
worden ist.

Zu §. 236.

Der §. 236. ist aus dem Zusatze 208 unverändert

beibehalten; zugleichist in Rücksichtder evangelisch-franzö-

sischsreformirtenKirche auf das Regcement ti. d. Ber-

lin den 19. November 1739 Bezug genommen.

Zu §. 237.

Der E. 237. giebt den Zusatz209 unverändert wieder-.

Zu C. 238.

Jn dem Zusatze 210 des Provinzialrechtg,aus wel-

chem der H. 238 wörtlichübernommen ist, befindetsichein
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Druckfehler bei der Beziehung auf den Zusatz 207, welcher
206 heißenfoll.

Jm §. 238. des revidirten Entwurfs ist statt des wie-

der aufgenommenenAllegats der §. 234. zu substituiren.

Zu §. 239.
,

Der §. 239. (Zusatz211) ist unverändert aufgenommen.

Zu §. 240.

Nr. 1——12. sind aus dem ProvinzialrechtZusatz 212

aufgenommen. -

Der von einem Mitgliede der Commiifion gerügte

Widerspruchzwischender Nr. 6. und dem Ende der Nr. 12.

erledigtsich dadurch, daß in Nr,«6. von dem, was die Ge-

meinde hergebensoll, in Nr. 12. aber von Zahlungen aus

Wittwen-Kassen die Rede ist.
In den Nr. 7. und 8. ist die-Wittwen:Pension nach

dem früheren preußischenMünszße auf 100 Gulden be-

stimmt, diese betragen gegenwärtig33 Thln 10 Sgr.
Bei Nr. 10. ist die Frage aufgeworfenz

ob Fiskus als Patron auch von den Vorwerkshufenzum

Witwen-Gehalte zu kontribniren schuldigsei?
und angenommen, daß er allerdings kontribuiken müsse,
da vom Patron im Allgemeinen bestimmt werde, daß die

Vorwerkshufen nicht ausgenommen sein sollen.
« Die neu hinzugefügteBestimmung in Nr. 13. und

die demnach vorgenommene Aenderung in Nr. 14. grün-
den sich in der AllerhöchstenKabinetssOrdre vorn 6ten

September 1810 (Amtsblatt der Regierung zu Königsberg
Vom Jahre 1819 S. 379), deren Aufnahme von den

StändischenDeputieten beantragt ist, wenn gleich dagegen
von Seiten des Regierungs- Commissarius eingewendet
worden« daß dürftigenWittwen zwar ein jus quaesitum
aus das in der gedachtenAllerh. KabinetssOrdre verheißene
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Deputatholz zustehe,auf welches die Wittwe, im Falle sie
von den administrgtiuenBehörden des Nachweises ihrer
Dürftigkeitunerachtet zurückgewiesenwürde, ein Recht zu

klagenhabe, daß indessendiese AllerhöchsteKabinetsordte

nur für die administrativen Behördenerlassen sei, und die-

selben, ohne Nachweis der Dürftigkeitder Wittwe, rnit Ver-

fchränkungdes Weges Rechtens, zur Verweigerungberechi

tige und verpflichte.
«

Die in der AllerhöchstenOrdre enthaltene fernere Be-

stimmung, daß die Wittwe die Anweisung auf bequem ge-

legenen Reviere oder, wo es räthlichersei, die Bezahlung
in Gelde sich gefallen lassen müsse, ist von den Staat-i-

schen Deputirten dahin gedeutet worden, daß die Wittwe

die Anweisung auf fortwirthschaftlich zulässigeRevenüen
oder die Annahme der Bezahlung in Gelde nach der Forst-
tare sich gefallen zu lassen verpflichtet sei.

Die Nr. lö. des §. 240. ist aus dem H. 14. dessel-

fatzes 212 unverändert ausgenommen

Zu §. 241.

Diesem § liegt der Zusatz 214 des Provinzialrechtz
zum Grunde; nur hat das Collegiat-Stift zu Guttstadt,

welches 1810 säkularisirtworden, aus-gelassenwerden mitf-

sen. Von dem Deputirten der Landgemeinde,Bürgermei-

ster Kroszewskwist bei dieser Gelegenheitungetragen wor-

den, der Pfarrkirche zu Guttstadt das fonst dem Collegiats
stift oerliehene freie Bauholz zukommen zu lassen. Dieser

Antrag geht jedoch über dieGrenzeu der Revision des

Provinzialkechts hinaus und kann daher hier nicht weiter

berücksichtigtwerden.
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Zweiter Abschnitt

Von niedern und höhern Schulen.

Bei den Berathungen über das Schulwefen zwischen
der Commission und den Ständifchen Deputirten ist zur

Erwägunggekommen:Ob überhauptdas Schulwesen in

den Kreis der Efeu-Gesetzgebung zu ziehen,und nicht viel-

mehr den Verwaltungsbehördenund der allgemeinenPoli-

zeigesetzgebungzu überlassensei? Von einer Seite ist die

Meinung geäußert,daß fortdauernde Prinzipien über den

Scheel-Unterricht eigentlichnicht vorgeschriebenwerden, die

Schuleinrichtungen vielmehr mit dem Fortschreiten in den

menschlichenKenntnissen auch den steten Verbesserungen
der verwaltenden Behörden überlassenbleiben und durch

gesetzlicheNormen nicht beschränktwerden dürften. Dage-
gen ist von der andern Seite-angeführt, daß bei dem

Schulwesen interne und exterua wohl zu unterscheiden

seien; die letzterenbeträer die Mittel, welchezum Errichten

Und Fortdauern der Schulen erforderlich wären, und diese

gehörtenallerdings auch zur Civil- uud resp. Provinzial-

gesetzgebung Aus diesem letzten Grunde find die Steinbi-

fchen Deputirten einstimmig der Meinung gewesen, daß
die Diskussion über das Provinzialrechtauch auf das Schul-

»wesenzu erstrecken,jedoch nur auf die Elementarschulen zu

beschränkenund auf die höhernSchulen und Gymnafien
nicht auszudehnen fei, die Vorschriften über die letztern

vielmehr der allgemeinenGesetzgebungin Rücksichtdes Un-

terrichtewesenåzu überlassenseien. Bei den Berathungen
über die Elementarschulenist auf den dem fünftenPreußischen

Provinzial-Landtage vorgelegten Entwurf einer Provin-

zial- Schulordnung,fo wie auf das demselbenbeigefügtekro-

memoria des Königl.Ministeriums der geistlichenund Unter-

richtsAngelegenheitenund auf das von dem Landtags-Aus;



—l2l-«

schusseerstatteteGutachten Rücksichtgenommen. Auchsind
die print-spie regulativa über das Landschulwesenvom

Jahre 1736 speciellzur Verathung gezogen, indem diesel-

ben, wenn sie gleichvon dem Konigl.Tkibunalezu Königs-

berg nicht mehr für gültigerachtet werden, weil sie in das

Provinzialrechtnicht aufgenommen worden, doch die lei-

tenden Grundsätzeenthalten, welche für die seit dem Jahr

«

1736 und« spätererrichteten Schulsocietätenhinsichtlichder

Schulprästationenzur Anwendung kommen müssen-
Der Zusatz 215 des Provinzialrecht6, welcher auf eine

-künftigeallgemeineSchulordnung verweiset, ist gleichdem

Zusatze 172 als überflüssigfortgeblieben.

« «
Zu §. 242.

Von einzelnenStändischenDeputirten ist dahin an-

getragen worden, daß die Bearbeitung des Schulwesens,
wie früher, einer besondernBehörde übertragen,und nicht
zu hohe Ansprüchean die Elementarschulengemacht wer-

den mochten,indem davon die Folge sei, daß, statt Gründ-

lichkeit in einem kleinen Maaße von Kenntnissen, Seichtigs
keit des Vielwissensbewirkt werde.

Jnsbesondere ist die Frage in Erwägunggenommen:

ob überhauptdas Schulwesen, wie dies der Zusad 216 des

Provinzialrechts anordne, unter der Aufsicht der Geistlich-
keit zu belassen sei? und von Einigen in Zweifel gezogen.

Die Pluralitäthat sich indessen für die Bejahung dieser

Frage ausgesprochen,weil Religiositätallerdingsdie Grund-

lage deö Unterrichts sein müsseund dem Staate an Erhal-

tung der KirchlichkeitAlles gelegen sei.
Der §. l. des Zusatzes 216 des Provinzialrechtsist

daher unverändert aufgenommen. Zwar sind die Stier-di-

schenDeputirten der Meinung gewesen,daß die Worte:

»oderein besondererSchulinspektorbestellt ist«

fortzulassenseien,weil daraus Veranlassunggenommen wer-
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den könne,einen Jnspektar einer andern Konsfeisivnzu ek-

nknnen. Dieser Grund reicht jedoch nicht aus-« jenen

Zwischensatzgänzlichfortzulassemweil- dadurch dem Staate
die Befugnißwürde entzogen werden, anstatt des Predigers
einen eigenenSchulinspektor auch derselben Konfession zu

hestellem .

«

-- -- - -

Bei Entwerfung der neuen dem Provinzialssandtage
vorgelegtenSchulordnung sind die Ansichtenüber die Frage:
ob Schulen und Kirchen getrennt-werden dürften?versetzte-·
den gewesen. Der §. 38· des Entwurfs der Schulordnung
erfordert, daß die Regierung auf Superintendenten,Dekane

und ErzpriesterlRücksichtnehmen solle, gestattet jedoch,von

der Konfession abzusehen, insoweit die Anstellung dessel-
ben Mannes für die Schulen anderer Konfession bei der

Schulgemeinde keinen Anstand leide, und das Ministerium
der Unterrichts- Angelegenheitenhat sieh dahin ausgesprochen,

daß auf dieKonfefsion vonzugeweiseRücksichtgenommen

werden nndnurx im Fall der Unmöglichkeiteine Ausnahme

statt finden solle- Bei dem Landtagsausschussehaben fünf

Mitglieder einen Jnspektor anderer Konfession niemals zu-

lassen wollen. Die Mehrheit hat sich jedoch mit dem Mi-

nisterium für die ausnahmsweise Zulässigkeiteines fremden
Konfessionsverwandteu zum Jnfpektorat erklärt.

Jn Betress der §s. 2. und Z. des Zusatz-es 216 —-

Nr. 2.. und Z. des §. 242. —- haben die StändiichenDe-

putirten ans deren Fortlassung im Provinzialrechteund de-

ren Aufnahme in die Schulordnung angetragen. Einstwei-
lenhahen sie jedochihre Stelle hier behalten müssen.

Ueber die Beibehaltung der W 4. und ö. —- Nr. 4.

und 5;- «—-4ist die Majorität der StändischenDeputirten
mit der Commissioneinverstanden gewesen

Gegenden H. ö. —- Nk. 6. ist erinnert worden, daß
er im ErmeIande niemals beobachtet, und seine Anwendung
in der übrigenProvinz zu bezweifeln,auch derselbeder Ge-
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meinde sehe lästigsei. Die Plueatität Jhat sich jedoch für

die Beibehaltung erklärt,weil die darin enthaltene Bestim-

mungcgesetzlichfeststehe,auch die den Schulgemeindenaufer-

legte Last nur unbedeutend sei und denselbenVortheil bringe.
Der §« I· des Zufatzes 217des Provinzialrechts, in

welchem die Behördenaufgeführtworden, denen zur Zeit

der-Anfertigung des Provinzialrechts die Aufsicht über die

Schulen zustand, ist durch die veränderte Ressort-Verfas-
sung uns-taktischgeworden. ·«

Die .§§. L. und s. des Zusatzes 217 fä—Nr. 7. und

8. des s. 242. —- sindunverändertaufgenvcninemund es

wird dahin gestellt, ob auch diese, wie von der Commission

angeführtworden, ihre heutige Anwendbarkeit Verloren ha-

ben, in welchem Falle dieselbenfortzulassensein werden-

Zu §. 243".

Wsti der Bekathxmg über diesen § (Zusatz 218 des

Provinzialrechts) ist zuvördetstdie Frage zur Erörterung

gekommen:
«

' ·
«

·obes außer dem Kirchenpatronateein eigenthürnliches
Schulpattonat gebe?

«

welches anfänglichvon einigenStändischenDeputirten,we-

nigstens nach der Preuß. Gesetzgebung,bestrittenworden

ist. Einstimmigist zwar angenommen,«daßbei Kirchschu-
len das Vokationsrecht dem Kirchenpatrone zustehe; allein
in Betreff der Dorfschulen hat eine Einigung der Ständix

schen Deputirtennicht Statt gefunden. Die Mehrheit hat

indessen angenommen, daß es allerdings ein Schul-
patronat gebe. Es bestehein dem Recht, den Schul-
lehrer zu berufen, und seienitden dem Patronat be-

sonders auferlegtenPflichten, z. B. der Aufsicht und den

Lasten, verbunden.
«

Pentncichstist inErwägnggezogen,wem das Schulk-
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patronat zukomme?und , die StändifchenDeputirten,so wie

die Commission haben sichdarübervereinigt:
"

.

. 1) daß der Patron der Kirche allezeit auch Patron der

Kirchschule sei, und hiernach an Orten, wo Kirchen

vorhandenseien, das Kirchenpatronat die Befugniß

rnitlsichführe«die Schullehrer der an diesemOrte be-

sindlichen gemeinenSchulen derselben Konfefsion zu

berufen.
)

T

L) Bei Dorfichulen müsseder, wer bis dahin das Pa-
tronat ausgeübt, dasselbe auch ferner behalten, weil

wohl erworbene Rechte ohne die Einwilligung der

Berechtigtennicht aufgehoben werden könnten-

3) Außerdemsei die GerichtsobrigkeitSchulpatron, alfo

bei adlichen Dotffchulen der Rittergutsbesitzer,zu def-
)

sen Güterurnfangdas regulirte Dorf gehöre,bei vor-

maligen ernediat-Dörfern der Fiskus.

4) Bei SchulsocietätengemischterGerichtsbarkeitsei dem

Fiskus das Patronatrecht zuzugestehen,sobald lan-

desherrlicherGerichtsbakkeit unterworfenes
Land dazu gehöre,und die Patrimonialgerichtsherren
nicht aus besondern Rechtstiteln zur Theilnahme an

den Patronatspflichten Verpflichtetseien.

Hiernachsind die Nr. 1—4. des §. 243. gefaßt; je-

doch an die Stelle der Gerichtsobrigkeitdie Gutsherrfchaft

gesetztworden,da die Bestellung der Schullehrer mit der

Gerichtsbarkeit nichts gemein hat."

Gegen den vierten Satz ist von dem Regierungs-Ab-

geordnetenprotestirt worden, weil nach demselben auch
der geringste Theil fiskalischenLandes die Lasten des Pa-

tronatsrechts dem Fiskus auferlegen würde, obgleich die

übrigenTheilnebmer größereVortheile von der Schule zö-

gen, und es ist nicht zu verkennen, daß bei einem gemein-
schaftlichenPatronatsrecht sowohl das Rechtsprinzipals die

Billigkeit für die gemeinschaftlicheTragung der Patronats-
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lasten spricht.
·

Die proponirte Schulordnung enthältden

Vorschlag,daß die Schullehrer von der Schulsocietät,mit

Aufhebung aller Patronatsrechte, förmlichgewähltwerden,

womit der Landtagsausschußsich jedoch nicht einverstanden
erklärt hat.

Der §. 2. des Zusatz-es218 des Provinzialrechts hat

durch die veränderte Ressortverfassungseine Anwendbarkeit

verloren; dagegen sind die §§. Z. und 4. — Nr. 4n.

und ö. — unverändert aufgenommen.

In Betreff des §. 5. des Provinzialrechts—- §.243-
Nr. 6. — nach welchem die KöniglichenSchullehrer im

Ermelande Von der Kriegs-- und Domainenkanrmer (gegen-
wärtigder Regierung)berufen werden, ist bemerkt worden,

daß diese Bestimmung etwa 12 katholischeSchulen betreffe,

welche aus KöniglichenFonds dotirt seien, und daß es sich
von selbstverstehe, daß Fiskus, wenn er die Schulen dotirt

habe, Patron derselben sei, überdies die Bestimmung des

§. ö. durch den §. 18. der Regierungs-Instruktionvom

23. Oktober 1817 generalisirt zu sein scheine. Aus diesen
Gründen ist auf die Fortlassung des §. ö. -—— Nr. 6. —-

- angetragen. Dem Justiz-Ministerium haben jedoch diese
Gründe zur Fortlassung der bestehendenspeziellenVorschrift
nicht hinreichend geschienen-

Eben so hat die Commission den §. 6. Zusatz218

des Provinzialrechts — Nr. 7. des §. 243. —- fortgelas-
sen, weil er bei der veränderten Verfassung seine Anwend-

barkeit verloren habe. Sofern die weitere Ermittelung dies

ergiebt, wird allerdings seine Fortlassung erfolgen müssen.

Der §. 7. Zusatz 218 ist als augenscheinlichunprak-
tisch fortgeblieben.

Der §. s. Zusatz 218 — Nr. 8. — ist unverändert

beibehalten; das Allegat in demselbenmuß jedoch §. 215.

statt §. 177. heißen.
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Der Zusatz218 des Provinzialrechtsin welchem die

Behörden aufgeführtworden, welchen bei Vergehnngen der

gemeinenSchullehrer das Straskecht zustand, ist in Folge
der VerändertenVerfassung ausgeschieden.

Zu §. 244.

Nach der Bestimmung des Allgem. Landrechts soll
der Schulmeister außer den Beiträgen,welche die Haus-vä-
ter zur Unterhaltung desselbengeben, nichts weiter erhal-
ten,. wogegen nach der Provinzialoerfassungin Rücksicht
der Schulen ein besonderes Schulgeld für jedes Kind be-

zahlt werden soll. Diese Bestimmung des Zusatzes 220

ist einstimmigbeibehalten.

Zu s. 245.

Der Zusatz 221 des Provinzialrechtshat durch seine

Beziehung auf Gesetzstellendes«Allg. Landrechtå und auf
vorhergegangeneZusätzedes Provinzialrechtsin der Anwen-

dung Zweifelerregt und zu verschiedenen Ausleguugen An-

laß gegeben. Denn außer dem schon bei dem §. 243. er-

wähntenStreite: ob es ein Schulpatronatgebeund wein
dieses zustehe? haben die nach dem gedachtenZusatze sich
ergebendenAbweichungenvom Allg. Landrecht, so wie die

Beziehung der Schulbauten auf Psarrbauten und dieser
auf Kirchenbauten, bei welchen wiederum Rücksichtgenom-

men werden soll, ob die Kirchenverniögendoder unverwü-

gend sind, ferner die Verschiedenheit der Bestimmungendes

Provinzialrechts, nach der Verschiedenheitder Konfessionen,
die Anwendung des Zusatzes erschwert.

Ueberdem haben die Rittergutsbesitzer,gestütztauf die

print-spie regulatin, nach welchen sie nur schuldig sind,
der Schule, in welcher sie ihre schulfähigenKinder unter-

richten lassen, das Schulgeld sür jedes Kind mit fünf Sil-

bergroschenzu entrichten, sich von allen andern Prästatio-
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nen zur Unterhaltung des Schullehrers und der Schulge-
bäude für frei erachtet-

-Zurn Verständnisfedes Zusatzes 221 sind zuvörderst
die Abweichungendes Provinzialrechts von den Bestim-
mungen des Allg. Landrechts in Erwägungzu nehmen.
Jene bestehendarin:
«

1) daß der Schulpatronnur das Bauholz zu der Schule

hergeben, und außerdemvon den übrigenBaukosten
besreiet sein solle;

L) daß, wenn das Schulhauz zugleich die Küsten-roh-
nnng enthält,die Unterhaltungdesselbenwie bei Pfarr-
bauten besorgt werden solle.

Bei der ersten erwähntenAbweichung,welche der §. 1.

des Zusatzes — Nr. 1. des §. 245. —- ausspricht, sind die

Fragen zur Diskussion gekommen-
a) Ob der Schulpatron zu dem Schulgebäudeund der

Schalmeisterwohnungnur allein das Bauholz herzui
geben verbunden und von allen übrigenBaulasten -

und Ausgaben befreit sei?
«

Dieser Satz ist allgemein ohne irgend eine Ausnahme
angenommen, mag die Schule eine Kirchschuleoder Dorf-
schule, eine vermögendeoder unvermögende,eine evange-

lische oder komisch-katholischesein.
d) Ob der Patron zu dein Schulgebäudeund der Schul-

eneisterwohnungdas Holz nur dann herzugeben ver-

bunden sei, wenn er einen Wald habe, oder auch im

entgegengesetztenFalle dergestalt,daß er das Bauholz
zu kaufen geharret-?

,

Diese letzte Frage ist gleichfallsVon der Pluralität be-

jahet worden«

a) Ob der Patron selbst dann zur Lieferung des Bau-

holzes verpflichtet sei, wenn die Schulgemeinde einen

Wald habe?



.-128..

Hierüberwaren die Stimmen getheilt. Die Commis-
sion und der Abgeordnete der Königl. s·Regierungentschie-
den sich jedoch dafür, daß auch in diesem Falle der Patron

zur Lieferungdes Holzes verpflichtetsei, da der §. I. des

Zusatzes 221 ganz allgemein spreche und keinen Unter-

schiedmache. ·

Hiernach ist der H. 1. des Zusatzes 221 in Nr. 1.

des §. 245. des revidirten Entwurfs ergänztworden.

Die Nr.2. nnd s. des §.245 geben die §§.2. und Z-

deS Zusatzes 221 unverändert wieder und beziehensichauf
die übrigenBaukosten, außer dem Bauholze, welches letz-

tere in allen Fällen und bei allen Schulen, sowoblKirch-

schulen als Dorfschulen, von dem Schulpatron herge-

gebenwerden soll:
In Nr. 4. des §."245. ist eine neue Bestimmung für

den Fall hinzugefügt,wenn bei Kirchfchulen ein von der

Kirchengemeinde zu bestreitenderBau mit einem Bau

verbunden wird, welcher blos zu Schulzweckenerforderlich
ist. Hier liegt es in der Natur der Sache,daß die Schul-

gemeinde verhältnißmäßigkonkurriren muß, jedoch nur

zu dem Theile des Gebäudes, welcher zur Haltung der

·
Schule erforderlich ist.

Durch diese Vorschriftenin Verbindung mit den Be-

stimmungen des Allg. Landrechts sind sämmtlicheBauten

und Reparaturen der Elementarschulen in der Provinz ge-

regelt, indem , wo die Stiftungsurkunden keine besondere

Anordnungen enthalten, und eine provinzielleVorschrift
nicht Vorhanden ist, die Bestimmungen des Allg. Land-

rechts anzuwenden sind.
Die evangelisch-deutsch-reformirten Schulen in-den

Städten werden fundationsmäßigvom Fisåkusals Patka

allein, die auf dem Lande aber in Gemäßheit des Zu-

satzes 200 g. 1. O. 229. Nr. 1. des revidirten Entwurfs-)

auf gleiche Weise wie evangelischslutherischeunterhalten-
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Die katholischenKirch- nnd Dorfschulen im Bisthunte
Ermeland sind, insofernsienicht durch die Einrichtungsurkum
den eine eigenthümlicheVerfassungerhalten haben, nach den

Vorschriften des Allg. Landrechts zu beut-theilen Jn Rück-

sicht der Elementarschulen im Ermelande ist jedoch von den

Stauden darauf angetragen, daß die Unterhaltung sowohl
der evangelischen,als der katholischenSchulen auf Staats-

fonds übernommen werden möchte,weil die evangelischen
Schulgemeindenzu arm seien, um die Kosten zu tragen,
und hinsichtlichder katholischenSchulen eine Verpflichtung
des Staats zur Unterhaltung schon obrvalte, da alle Pa-

tronatslasten auf den Staat übergegangenseien.
Dieser Antrag geht über die Grenzen der Revision

des Provinzialrechts hinaus und kann daher hier keine Be-

rücksichtigungfinden.

Zu §. 246.

Dieser § ist aus dem Zusatze 222 des Provinzials
rechts übernommen.

Dagegen ist der Zusatz223 über den Besuch der Sonn-

tagsschulenvon den StändiichenDeputirten und der Com-

mission einstimmig für unausführbargehalten.
·-

Zu §. 247.

Das KönigsbergerOber-Landesgericht hat diesen S
(Zusatz224) zur Schulordnung verwiesen; das Jnsterburger
ihn unverändert aufgenommen. Das allgemeine Land-

schulen-Reglementvom 12. August 1763 hatte im -§. 11.

überhaupteine Strafe von 16 gGr. gegen die Eltern, Vor-

münder und Dienstherrschaftenwegen nicht zu entschuldigenr
der Schulversciurnnißfestgesetzt. Durch das Amtsblatt vom

17. Februar 1819 hat die Regierung zu Königsbergdie

Strafen des Provinzialrechtserhöhet,mit 4 Sgr. für 14

Tage- 8 Sar. für drei Wochen, und 16 Sgr. für vier
Motiv-. Ostprenßem i
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Wochen, weil die Kinder mehr als 1 Sgr. täglichverdie-
nen könnten. Dagegen ist in dem Entwurfe eines Land-

fchulensNeglements für diese Provinz, welcher dem letzten

Provinzial-Landtage vorgelegt worden, im §. 62. vorge-

schlagen, daß nach vorgangigen fruchtlosen Ermahnungen
bei jeder Versäumungohne dringende Noth für jedes Kind

täglich4 Pf. bis 1 Sgr., bei hartnäckigfortgesetzterVer-

säumung2 Sgr. entrichtet, und allenfalls Gefängnißoder

Zwangsarbeit durch die Ortspolizei eintreten sollten.
Bei der Berathung über den Zusatz 224 des Provin-

zialrechts sind die Ständischen Deputirten der Meinung
gewesen, daß die von der«Regierung in ihrem Publikan-
dum festgesetztenStrafen zu hoch seien, und es bei der«

Bestimmung des Zusatzes 224 belassenwerden möchte,wes-

halb derselbe unoeråndert,mit der einzigenAusnahme, daß

die daselbst in preußischenGroschen festgesetzteStrafe in

Silbergroschen reduzirt worden, wieder aufgenommen ist.
Der Zusatz 225 des Provinzialrechts über die akade-»

mischeGerichtsbarkeitzu Königsberg ist ausgeschieden,da

dieselbe durch die Verordnung Vorn 28. Dezember 1810

aufgehoben worden ist.

Dritter Abschnitt.

tVon Zehnten, Kalenden und anderen Abgaben.

Zu §. 248.

Wegen der Verschiedenheitder in den einzelnenThei-
VM Vsk Provinz an die Geistlichen, Kirchenbeamten und

Schullehrer zu entrichtenden Abgaben hat sowohl das Ober-

Landesgekichtzu Königsberg,als die Commission es für

zweckmäßiggehalten, dieseAbgaben neben einander aufzu-
zählenund zu definiren. Dies ist unter Hinzufügung,an
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wen die einzelnenAbgabenzu entrichten sind, in den Nr.

1- 4., welche an die Stelle der §§. 1 —- 3. des Zusatzes
213 getreten sind, geschehen.

In §. 4. -- Nr. 5· —- ist auf den Antrag des Er-

meländischenGeneral-Offizialats noch das Hopfengeldhin-

zugesetztzdagegen find die StändischenDeputirten dem

ferneren Antrage des Offizialats, den Personalzehnten, wel-

cher bei der evangelischenKirche in dieser Provinz als eine

Abweichungvom gemeinen Recht noch gilt, von fremden

Religionsverwandtenfallen zu lassen, nicht beigetreten.
Die zweite Hälftedes §. 5. des Zusatzes 213 bezieht

fich auf den Novalzehntenund bestimmt, daß dieser in

evangelischen Kirchspielen vonden anbauend en

Lutheranern oder Reformirten an die Kirche des

ersten Bebauers gezahlt werden solle, wenn gleich diese

Kirche außer dem Kirchspielebesindlich sei und in demsel-«

ben sonst keine Parochial-Rechte habe. Diese Bestimmung
ist von den Ständifchen Deputirten für nicht ganz deut-

lich, für unangemessen und für nicht leicht anwendbak

gehalten worden, weshalb sie auf deren Fortlassung an-

getragen haben. Dagegen ist die anderweitigeBestim-
mung substituirt, daß eine neu auferlegte Realadgabe
nur von denjenigenGrundbesitzerm welche sichzu der Kirche,
an welche die Nealabgabe zu entrichten sei, bekennen , ge-
zahlt werden solle.

Die Nr. 6. und 7. sind aus den s§· 5. und 6. des

Provinzialrechtsübernommen,und der Antrag des Ofsi-
zialats, den invaliden Soldaten und sechzigjährigenPersonen-
wenn sie arbeitsfähigund nicht arm- seien, die Befreiung
vorn Personal-Zehnten und der Geldlalende nicht ferner

zu gestatten, ist von den StändischenDeputirten nicht für

begründeterachtet. . .

Ja Nr. s. ist der Zusatz am Schlusse deo §. 7. des

Provinzialrechts1 -

i 2
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«

Die etwanige Kalendefreiheit der Vorwerksbufen hört

aus, wenn sie mit Bauern besetztwerden,

fortgeblieben, weil dieser Zusatz nach der Anführungder

Ständischen Deputirten einen nach der gegenwärtigenguts-

herrlich-bäuerlichenVerfassung undenkbaren Fall enthalte.
ek. Gedruckte VorarbeitenSeite 61. (Nk. 45. litt. b.)

Nr. 9. —- C. 8; — ist unverändert aus dem Pro-

vinzialrechtübernommen.

Dasselbe gilt von Nr. 10. —- §. 9. —, mit der Muß-

gabe, daß-die im Provinzialrechte nicht erwähnteAbgabe
des sogenanntenZettel- oder Ostergeldeshinzugefügtworden.

Nr; 11. giebt die Vorschrift des C. 10. wieder-.

Der §. 11. des Provinzialrechts ist von den Ständischen

Deputirten und der Commissionfür überflüssiggehalten, was

jedoch nicht der Fall sein dürfte. (ct'. vol. 4. Pest-. 1.

m. 224.). ,

In Ne. 12. ist das Publikandurn der Königsberger

Regierung vom 16. Februar 1812 (Amtsblatt- S. 143)
über das Maaß der Kalendeholz-Fuhren eingeschultet,und

der §. 12. des Provinzialrechts mit der«Erweiterung wie-

dergegeben,daß die Bestimmungen wegen Unzulässigkeit
des Erlasses an Kalende, Grund- und Sackzehnten nach
dem Antrage des General-Ofsizialats auch auf das Hop-
sengeld ausgedehnt sind-

"Die« Nr. 13-—-18. sind an die Stelle des §. Is. des

Provinzialrechts getreten. In dem letztern ist bestimmt,
daß die Abgaben, welche nicht nach dem Hufenmaaße,son-
dern nach den Feuerstellen und Haushaltungen zu entrich-
ten sind, bei Theilungen oder Abbauten der Grundstücke

zum Vortheile der alten Besitzung nicht vermindert wer-

den, und von der neuen Besitzung besonders entrichtet wer-

den müssen. Diese Bestimmung hat vielfache Streitigkei-
ten veranlaßt, seitdem in Folge der neuern Gesetzgebung
die Theilung der Grundstückeuneingeschränkterlaubt ist,
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währendnach dem frühemProvinziacrechrZusatz 28 jeder-

Antheil eines adtichen Guts nicht unter sechs und jeder·

Anrheibeines unadlichen Guts nicht unter drei kulmischen

Hufen betragen durfte. .

(ck. Gedruckte Vorarbeiten Seite 61 (Nr. 45. litt.- h.)
Ueber die Frage, wie bei Parzelirungen von Grund-

stückendie Abgaben an die Kirchen und Schulen zu regu-

1iren, sind besondere Verhandlungen eingeleitet, und der

Provinzial-Londtag ist bereits über einen vorgelegten Gesetz-

entwurf mit seinem Gutachten gehört,welchen die Commis-

sion mit Berücksichtigungder Anträgedes Provinzinl-Land-
togs in den Nr. Is— 18. wieder gegeben hat. Die Be-

rathung über diesen Gegenstand wird unabhängigvon der

Revision des Provinzialrechts fortgesetzt,und es wird da-

her· das aus derselben demnächsthervorgehendeGesetz in

das Provinzialrecht auszunehmensein.
—

,

Die Nr. 19 und 20. sind aus den §§. 14. und lä.

des Provinzialrechts entnommen-, ,

Die Bestimmung in Nr. 21., wonachhinsichtlichder

Zehnten und der Kalende die 44jährigeVerjährungangenom-

men ist, hat darin seinen Grund, daß hin und wieder be-

hauptet worden ist, sowohl der Grund-(Real-) Zehnte als

die Kalende seien öffentlicheAbgabem deren Befreiung nach

Allg. Landrecht I. 9. §. 655. 656. nur durch eine 501äh-

rige qualificirte Verjährungerworben werden könne. Jn

mehrerenJudikaten ist jedochdas Gegentheilausgesprochen,
auch die Gleichstellungder Kalende mit den eigentlichen-
Zebnkm schon im §. 11.v des Zusatzes203 des Provinziat-
rechts anerkannt. Sowohl von dem Ober-Landesgerichte—

zu Königsberg,als von den StändischenDeputirten und der

Commission ist daher die Aufnahme jener Bestimmung ge-

wünschtworden,
Der §. 13. des Zusatzes 213 des Provinzialrechts—

Nr· 22. des §. 248. —- hat fortwährendVeranlassungzu
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Prozessen zwischenden Gemeinden und Geistlichengegeben.
Der erste Satz hat den Zweck, das Quantum der kirchli-

chen Abgabeu zu bestimmenund gewinnt an Deutlichkeit,
wenn statt:

nach welchen Grundsätzender Betrag u. f. w. zu be-

stimmen sei?
'

gesetztwird:

in welchem Betrage der Grundzehnte u. s. w· erho-
ben werden dürer -

Der folgende Satz soll diese Frage beantworten und be-.

stimmt sie auch dahin,
daß die Quantität aus den Bisitatiosrezessenund Su-.

nodal-Verordnungen entnommen werden solle.
Nun giebt es aber für diese Provinz mit AusschlußErme-

lands reine gültigeShnodalordnungen, da mit der Refor-
mation der Dezem an die Geistlichen aufgehoben und die

Kalende-Erhebung durch Herumreisen und Einfordern von

Seiten der Geistlichen(des Kalendockem untersagt wurde,

jedoch als eine freiwilligeGabe nicht beschränktwerden

durfte. Kirchenvisitationsrezessefehlen auch nicht selten und

nun fragt es sich,
in welchem Betrage, wenn Gemeinde und Pfarrer

nicht einig sind, diese Abgabe-nvom Richter festzu-
setzenseien? .

Gemeinhin wird der Endsatzdieses § dahin gedeutet, daß

auf die bisherige ObservanzRücksichtzu nehmen sei. Hier
berufen sich denn die Geistlichen auf die Observanzenin
anderen, besonders benachbarten Kirchspielen,wenn daselbst
mehrere Species und in größererQuantität gegeben wer-

den. Allein da Observanzen nur Normen für die Mit-,

glieder eines Kirchspiels oder auch wohl nur eines Dorfes
rechtlich abgeben, so darf ihre Gültigkeitnicht über ihre
Grenzen ausgedehnt werden. Außerdemscheinendie Schluß-
worte des § dahin zu deuten, daß nur die Frage:
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ob eine gewisse Art dieier Abgabe prästirtwerden

solle? nach der bisherigen Verfassungzu entscheiden. Jn

der Regel wird indessen sowohl die Frage, ob? als auch
die Frage, wieviel? der Erörterungzu unterwerfen, und zu

ermitteln seyn, ob rechtskräftigesErkenntniß,Verträgeoder

Verjährungdarüber sich aussprechen
Bei dieser Lage der Sache sind nun allerdings die

Prozesseeben so schwierig,als häufig,und es istsehr wün-

schenswerthgehalten,durch eine allgemeineEinrichtungsol-

chen Streitigkeitenmöglichstvorzubeugen, durch welche das

Zutrauen und die Zuneigung der Kirchspielsgliedergegen

ihren Seelsorger im hohen Grade gestörtwird. Zu diesem
Ende ist schon im Jahre 1833 durch schriftlicheund münd-

liche Verhandlungen der- Regierungen versucht worden,

vorzüglichin Rücksichtder Stolgehührenund des Einsam-
rnelnss der kleinen Kalende, Mittel und Wege aufzufinden,
dergleichenStreitigkeiten zu verhüten. Diese Verhandlun-

gen haben jedoch kein Resultat gehabt, indem die lLlnsichten
der Behörden nur darin übereinstimmten,daß die kleine

Kalende in eine Geldkalendesverrvandelt werden möge,wo-«

gegen indessen das Bedenkenobwaltehdaß es dem Land-

mann drückender ist, statt Naturalien, die er selbst bauet

oder gewinnt, Geld herzugeben Der einzige sichere Aus-

weg ist vielmehr nach der Meinung der Standischen De-

putirten und der Commission derjenige,
durch Einigung in den Gemeinden feste Normen für
die Zukunft zu gewinnen,

von welchemGrundsatze auch bereits das Königl.Ministe-

rium der geistlichenAngelegenheitenausgegangen ist. Um

eine solche Einigungherbeizuführen,ist von den Ständischen

Deputirten vorgeschlagen,durch die Regierungen den Land-

räthen austragen zu lassen, non jedem Geistlichen seines

Bezirks, hei Strafe zulässigerZwangsmittel, innerhalb sechs

Wochen eine an Eidesstatt als richtig zu versicherndespe-
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cielle Nachweisungdarüber zu erfordern, welches Einkom-

men nach Hufen, Haushaltungen und Personen er zur Zeit

wirklich beziehe,eingetheiltnach Real-, Personal-Leistungen
und Stolgebühren. Diese Nachweisungsolledemnächstdurch
den Landrath der Kirchengemeindean Ort und Stelle vor-

gelegt und, wenn sie sich damit einverstanden erkläre,vom

Landrath der Regierung zur Superrevision und Bestäti-

gung eingereicht, wenn diese nichts zu erinnern finde, in

ein Regulativ gefaßtund für die Regierung, den Landrath

die Kirche und die Gemeinde ausgefertigt werden. Jm

entgegengesetztenFall solle durch den Landrath das wahre

Verhältnißermittelt und durch die Regierung ohne Zulas-

sung eines Prozesses festgesetzt,undbei nachherigenStrei-

tigkeiten (selbst irn Wege eines Prozesses)das Resultat der

Regierung als alleinige Entscheidungsnorm angenommen

werden, ohne auf eine sonstigeObseroanz oder auf den Ein-

wand zu rücksichtigen,daß früher etwas Anderes bestan-
den habe und bei Aufnahme des Regulativs vergessenwor-,

den. In dem Provinzialrecht sei anf"dieseRegulatioe zu

uerweisenund die allgemeinen Vorschriften seien in die

allgemeineKirchenordnung oder in das Allgem. Landrecht

aufzunehmen.

Dieser Vorschlag der StändischenDeputirten ist von

der Commission dem Ober-Präsidiumder Provinz mitge-
theilt, und letzteres hat bereits die betreffendenKönigl.Res-

gierungenoeranlaßt,die Betheiligten zur Erklärungauszu-
fordern, ob sie auf die vorgeschlageneArt die ans Kirchen
und Kirchenbedientezu leistendenAbgaben feststellenlassen
wollen« und im Zustimmungsfalle die Regulative in der

vorgeschlagenenArt festzustellenund auszufertigen.

Bis zu der Feststellung dieser Regulative muß es je-
doch bei dem §. 16. des Provinzialrechtssein Bewenden

haben, weshalb derselbe,nur mit der einzigenbereits oben
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gedachtenAenderung in der Fassung in Nr. 16. des §.248.

aufgenommen ist.

Die in der Anmerkung am Schlusse des Provinzial-
rechtserwähntenTarprinzipien, auf welche in den Zufätzen
29. 44 und 117 Bezug genommen worden, sind bis jetztnicht

promulgirt worden. Das Ober-Landesgerichtzu Jnsterburg
hat daher Veranlassunggenommen, irr-einem Publikandunr
vom 28. August 1816 für die Gerichte feinesDeparte-
ments Vorschriftenüber die Aufnahme deiTaxen städtifcher
und kleiner ländlicherGrundstückezu erlassen. .

»Bei der Berathung des Provinzialrechts mit den

StändifchenDeputirten ist die Feststellung Von Tal-prinzi-
pien für städtischeund kleine ländlicheGrundstückefür ein

dringendesBedürfnißerachtet, und darauf angetragen, daß
die von dem Ober-Landesgerichtezu Jnsterburg bisher an-

gewandten Abfchåtzungsgrundsåtzedem Provinzial-Land-
tage·zur Prüfung Vorgelegt werden möchten. Dieselben

sind deshalb Von der Commifsion einer allgemeinen Durch-

sichtunterworfen, und in der von der letzteren beantragten
Fassung dem revidirten Entwurfe des Provinzialrechtsbeis

gefügt.
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Verweisung
der Zusätze des OstpreußifchenProvinzialrechts

Zusatz

m

I

I

I

ist

auf die Es des revidirten Entwurfs.

l. . . §. 1-—-3.

2. 3.-4. sind ausgeschiedenak· Motive S. 1 und 2.
"

5. ist in Folge des Edikts vom 9. Oktober 1807

ausgeschieden.
. . §. 100.

- 56—61. 75.

. .. . . - 63.

unb 10. sind in Folge des Kultur-Edikts vom

14. September 1811 ausgeschicdem

.

-

(

6

7

8

9

11,. . §. 81.

12. - 64.

13. . .
- 50.

14. .
- 39.

15. Z. 1-—8. .
- 30.

§. 9. - 31.

16. .
- 29.

17. - 32. 55.

18. - ös. 102.

«19. - 54.

20. - 62.

21» - 85.

22. . .» ., . . - 88.
·

23. ist«auf den Antrag der Stände ausgeschieden.
24.· . . . . §. es.

25., .
- 66.

26.f .
- 67.

27. - 68. 69.
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Zusah 28. isten Folge des Edikts vom 9. Oktober1807

U

U

0

v

n

I

u

v

I

u

»

m

VIII-so

ausgeschieden
29. . . ·

30.
, , «

31. . . «

32..»»·

34.

36.

37.

38..

39.

40.

41,

42.

43. .

, »

44.. . .

45.» . .

46. . · »

47. . . »

48« . . .

493 . . .

50. . . »

51. . . .

52 - . .

53. . . .

54. . » «

- sä. « , .

56. . . ..

57. . . .

58. .» , ,

59. . . .

60. ist ausgeschieden

35. ist Ausgeschieden.

§. 7o. 154. 155.

. 136. ,

. 162-164.
. 165.

- 166——169.

- 170.,

of. Motive Seite 73.

O

o

«

»

Hi 171—173-

»- 178—180.
- 181.

- 182.

- 174.,
- 175.

s 176.
- 183—187.«

188« »

189,, «

190.

191. .

1922 "

193. ,

194.

195.« ,

196. ;

-. 197a .

- 198.»

- 199, »

«-, 200.Ä ,

- Isl.
I 201.. .

- 202.».

U«v-"·uu-n
ok. Motive Seite 95



Zusatz 61. . . . . §, 203.

- 62. . . . .
- 204.

- . 63. ist ausgeschieden.of. Motive Seite 95.

- 64.
"

. . . . §. got-.

—- 65. . . . . .
- 205.

- 66. - 205.

. -67. . . . . .
- 207—209.

»

- 68. . . . . .
- 210. 211.

- 69. . . .

«

· . · 71.

- 70. . . . . .
- 72.

- 71. .

. . . . . - 74.

- 72. . . . . .
- 76. 107.

- 73. . . . . . - 77.

- 74. . . . . . - 134.

- 75. . . . . . - 57—61.

- 76. §. l. ist ausgeschieden.ak. Motive Seite 26.

§. 2. 3. . . . §. 78.

77.
«

. .

«.
.

»

- 73. 79.

- 78. ist durch das Gesetz vom Lö. Juni 1834 auf-
- gehoben. - . .

- 79. . . . §. 98. Nr. 1.
-· 80. --

. . . . .
- 80.

- 81. isi ausgeschieden.of. Motive Seite 28.

. 82. . . .
. . . §. 158.

- 83. . - 159.

- 84. --
.

- 67. NL 2.

- 85. ; . . . .
- 83.

- 86. . . . . . - 84.

- 87. . . ,

·

. . s 82.

- 88. ist in Folge des Edikts vom 29. März 1808

...140...

ausgeschieden.-
. ,

89. ist als überflüssigausge—schieden..
90 und 91 sind ausgeschiedenck. Motive S. 49«

92.-. . . . . §.138.
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Zusatz 93. -

. . . .

,
. §.128:

- 94.· . . . . . - 129.

- 95. . . . . . - 135.

96. §. 1. . . . - 138. 139.

- §. L— 17. . . . - 140«— 150.

§. 18 — 22. . . .
- 151 —- 157.

97. ist aus-gefallen.
· 98. . . . . . - 130.

- 99. . . . . . - 137.

100. ist ausgeschiedenek. Motive Seite 50.

101. . . . . . §. 131.

- 102. - 133.

- 103. . . . . - 132.

104. . . . . . - 98. Nr. L.

- 105. - 125.

«106. ist in Folge des Edikts vom 9. Oktober 1807

ausgeschieden-
107. ist in Folge des Ediktö vom lö. Januar 1814·

ausgeschieden.
- 108-—115 sind durch das Edikt vom«g. Oktobkk 1,807

·

120.

aufgehoben. .

116. . . . . . §. 127.

117— 119 sind durch das Ediktvom 9.0ktober1807

aufgehoben-
.

«

. . §. 126.

121 — 123 sind durchdas Edikt vom 9.0ktober 1807

aufgehoben.
124— 126 sind durchdie Städteordnungaufgehoben-
127 ist durch das Edikt vom 11. März 1812

§. 29. aufgehoben.
128- 130 sind durch die Städteokdnungaufgehoben.
Ist-Eises sind in Folge der Gesetzevom 2. Novbr.

1810 und 7. September 1811 ausgeschieden.
tas. ,§. 105. 108.
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Zusatz 137. . . . . . §. 109.

- 138. . . . . . - 106«

s 139. . . . . . - 90.

s 140. - 9L

- s 92,

- 142 - 93,

- 143. - 94»

- 1442 e 95«

- 145. - 97.

- IM. - 96,

- 147. s 110.

- s

- 149. - Ils.

- - 150. : - 114,

- Isl· - 115.

e 152 - 116.

- lös. . . . . .
—

- 117.

- IM. . . . . .
- 118.

s 155. . . . . . - 119.

- 156. . . . . .
- 120.

- 157. i 12!.

s . « .
—

- . I

- 159. .- . . . . - 123.

- Iso. - 124.

e ISL —

. . . . . - 103.

- 162. . . . . . .
- 104.

- 163. ist in Folge des Gesetzes vom t. Juli 1823

-

, wegen der Provinzialständeausgeschieden.
- 164—-—171 sind in Folge des Edikts vom 9. Okto-

ber 1807 ausgeschieden.
· «

- 172 ist ausgeschiedenek. Motive Seite 96.

. - 173 ist ausgeschiedenak. Motive Seite 96.

- t74. . . « H. 212.

- 175 istsausgeschieden.ok. Motive Seite 98.



Zusatz

»

u

u

n

v

u

u

O

143 — ·

176. §. As- .

177. - 214.

178. . . . . . · 215-.

179. . . . . . - 216.

180. . . . . .
· 217.

181. ist ausgeschieden-cf. Motive Seite 100.

182. . . . . . §. US-

1«83—187 sind ausgeschieden.ak. Motive Seite

100. 101. . .

188. . . . . §. 219.

189. . .
.

. .
- 220.

190. ist ausgeschiedenok. Motive Seite 102.

191. . . . §. 221.

192. ist ausgeschiedenzof. Motive Seite 103.

193. . . . . §. 222.

194. . . . . .
- 223.

195. . . . . . - 224.

196· . - . . · -

197. §. 1—7. - 227.Nr.1-7.

§. 8. - 225.

198. . . . . .
- 228.

199. ist ausgeschieden.ek. Motive Seite 109.

20"(). . . . . . . §. 229.

201. . . . . . - 230.

202. . . . . .
- LZL

203. . . - . . - 232.

204. ist ausgeschieden.ok. Motive Seite 113.

205. . . . . . §. 233.

206. . . . . . - 234.

207.
«

. . . . . - Wö-

208. - · · . . . . - 236.

209. . .

· . - . . - 237.

210« . . . . . s Ess-

211. . .
-

. .

«

- 239.
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Zusatz 212. . . . . . §. 240.

- Els. . . ·
-

- 214. . . . . .
- 24l«

- 215 ist ausgeschieden.ci! Motive Seite 121.

- 216. 217. . . . . §. 242.

- .218. . - . . . - 243.

- 219. ist ausgeschiedenof. Motive Seite 126.

- 220. « . . . . 244.

- 221. . . · . . - 245. ,

- 222. . . . . .
- 247.

- 223. ist ausgeschieden.ok. Motive Seite 129.

- 224. . .
.

. . . §. 247.

- 225. ist ausgeschieden-ck. Motive Seite 130.

- 226. . .
-

. .

.227. ist als allgemeinesLandesgesetzausgeschieden

v

u

II

ausgeschieden.

§. 41—49·

228. . . . . §. 20-28.

229. . . . . .

X

- 4—«19.
230. ist in Folge des Edikts vom 29. März 1808

- 231. ist in Folge des Reglementsgvom28. Dezember
1810 ausgeschieden.

- 232. . . . §.33-38.

- 234.

— 233. ist auf den Antrag der Stände ausgeschieden.
§. 51. 52.

- 235. ist in Folge des §. 192 des Landschaften-

« giements vom 24. Dezember 1801 ausge-

schieden-
s 236. ist wegen Aufhebung des Ostpkeuß.Staats-.

Ministeriums ausgeschieden
- 237. Lös. sind ausgesalletn
- 239. . . . . . §. 160.

- 240. . . . . .
s 40.

- 24t. ist in Folge des Gesetzes vom 7. Juni 1821

ausgeschieden.
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